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Hinweis zu verwendeten art(gruppen)spezifischen Empfindlichkeitsschwellen bzw. 
Effektdistanzen 
 
Die Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen sowie deren Erheblichkeit erfolgt in einem 2-

stufigen Verfahren. Im ersten Schritt erfolgt ein Abgleich der tatsächlichen Entfernung 

zwischen einer Festlegung des Regionalplans und einem pot. betroffenen Schutzgebiet mit 

den in verschiedenen fachlichen Arbeitshilfen und Leitfäden empfohlenen Mindestabständen 

zur sicheren Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der 

Windenergienutzung. Da die Windenergiebereiche (WEB) unter den zu prüfenden 

Festlegungstypen den Typ mit den weitreichendsten Fernwirkungen darstellen, werden zum 

Ausschluss von Beeinträchtigungen in Ermangelung weiterer festlegungsspezifischer 

Empfehlungen die einschlägigen Quellen zur Windenergienutzung herangezogen und soweit 

fachlich auf der Basis der zu erwartenden Vorhabenswirkungen sinnvoll auf die weiteren 

Festlegungen übertragen. Maßgebend sind hier die Aussagen des Leitfadens „Umsetzung des 

Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 

NRW“ (MULNV NRW 2017) mit einem 300 m Mindestabstand zu FFH- und 

Vogelschutzgebieten sowie in Bezug auf die Vogelschutzgebiete die vorsorgeorientierten 

Empfehlungen des sog. „Helgoländer Papiers“ der Länderarbeitsgemeinschaft der staatlichen 

Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015) mit einer Abstandsempfehlung von mind. 1.200 m. 

Letztere kommt hierbei ausschließlich für die Festlegung von WEB zur Anwendung. 

Sofern die genannten Abstände durch die geprüften Festlegungen eingehalten werden, 

können erhebliche Beeinträchtigungen ohne vertiefende, artspezifische Betrachtungen i.d.R. 

ausgeschlossen werden. Werden die Abstandsempfehlungen unterschritten, erfolgt im 

zweiten Schritt eine vertiefte Prüfung auf Basis artspezifischer Mindestabstände. Die 

artspezifische Beurteilung fußt auf dem gegenwärtigen Erkenntnisstand zur Empfindlichkeit 

der jeweils betrachteten Art ggü. den zu erwartenden Wirkungen der geprüften Festlegung. In 

Bezug auf die Festlegung von WEB werden hierbei vor dem Hintergrund der im Planungsraum 

hinreichend verfügbaren, für die Windenergienutzung geeigneten Flächen und mit dem Ziel, 

unüberwindbare Konflikte mit dem Natura 2000-Recht sicher auszuschließen, die 

vorsorgeorientierten artspezifischen Abstandsempfehlungen des „Helgoländer Papiers“ als 

wesentlicher Orientierungsmaßstab herangezogen. Die entsprechenden Empfehlungen 

werden jedoch nicht im Sinne von „Tabuzonen“ ungeprüft übernommen, sondern auf Basis 

der – soweit auf Ebene der Regionalplanung erkennbaren – konkreten räumlichen Situation 

und unter Berücksichtigung möglicher Vermeidungsmaßnahmen als erster Anhaltspunkt für 

einen ggfs. erforderlichen Abstand zwischen Festlegungsfläche und Schutzgebiet 

herangezogen und bei Bedarf spezifisch angepasst.   
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4613-303 „Balver Wald“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

(08.02.WEB.002, 08.04.WEB.001 (jeweils genau 300 m entfernt)) 
 
(mit geprüfte Alternativplanung, nicht festgelegt: 08.02.GIB.A.002 
(140 m entfernt)) 
 
08.02.GIB.001 (reine Bestandssicherung, daher sind negative 
Auswirkungen von Vornherein auszuschließen, sodass die 
Festlegung nicht weiter geprüft wird) 

Flächengröße ca. 4,5 ha 
ca. 495,4 ha 
ca. 99,4 ha 

Kreis/Kommune Märkischer Kreis/ Balve,  
Märkischer Kreis/ Balve und Hemer, 
Märkischer Kreis/ Balve und Hemer 

Lage Nordwestlich Balve, 
westlich Balve, 
südöstlich Deilinghofen 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

08.02.GIB.A.002 
Die Fläche wird ackerbaulich genutzt, im Osten ist eine 
Grünlandfläche mit Gebäuden vorhanden. Im Westen des Gebietes 
befinden sich Stallungen. 
08.02.WEB.002: 
Das Plangebiet ist nahezu komplett bewaldet. Lediglich im 
Südwesten kommen randlich landwirtschaftliche Nutzflächen vor 
08.04.WEB.001: 
Das Plangebiet ist komplett bewaldet 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines GIB1  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung, Versiegelung,
 Erschließungsmaßnahmen  
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung  

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  
C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB2  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4613-303 „Balver Wald“ 

 

Flächengröße 442 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Der Balver Wald bildet den Ostteil eines nahezu geschlossenen 
Waldgebietes zwischen Balve und Iserlohn. Neben zahlreichen 
Fichtenforsten dominiert als Laubwald der Hainsimsen-Buchenwald, 
der örtlich auch eichenreich ist. Etwa zwei Drittel sind als Hochwald 
ausgebildet, ca. ein Drittel besteht aus Stangenhölzern. Das stark 
reliefierte Gelände wird von vier natürlichen bis naturnahen 
Fließgewässern von Westen nach Osten durchflossen, die außerhalb 
des Gebietes in die Hönne entwässern 

 

 

2 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.4 Erschütterung/Vibration 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Bedeutung für Natura 2000  Die internationale Schutzwürdigkeit des Gebietes wird durch das 
großflächige Vorkommen der bundesweit bedeutsamen, äußerst 
repräsentativen Bestände des Hainsimsen-Buchenwalds begründet. 
Die Wälder entsprechen teilweise sehr gut der potentiellen 
natürlichen Vegetationsform in diesem Naturraum. Die zahlreichen 
ehemaligen Köhlerstellen im Wald deuten auch auf eine 
kulturhistorische Bedeutung hin und sprechen dafür, dass es sich bei 
den Buchenbeständen um durchgewachsene Niederwälder handelt 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

- LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (B) 

- LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(B) 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Hainsimsen-Buchenwald (9110) 
 

- Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz -Auenwäldern 
mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in 
ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer 
Vorwälder  
 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  
 

- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und 
Bodenverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes) 
 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 
 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 

- Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
(91E0*) 
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3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

- Wiederherstellung von Erlen-Eschen- und Weichholz -
Auenwäldern mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und 
Strukturvielfalt in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, 
inklusive ihrer Vorwälder  
 

- Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  
 

- Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und 
Bodenverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes) 
 

- Wiederherstellung eines lebensraumangepassten 
Wildbestandes 
 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 
 

- Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
- Wiederherstellung eines an Störarten armen 

Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1163 Groppe (Cottus gobio), EHZ (C) 
 

Erhaltungsziele: 
 

- Erhaltung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, 
sauerstoffreicher und totholzreicher Gewässer mit naturnaher 
Sohle und gehölzreichen Gewässerrändern als 
Laichgewässer 

 
- Erhaltung einer möglichst unbeeinträchtigten 

Fließgewässerdynamik mit 
- lebensraumtypischen Strukturen und Vegetation 

 
- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 

Nährstoff-, Schadstoff- und anthropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

 
- Erhaltung der Wasserqualität 

 
- Erhaltung einer schonenden Gewässerunterhaltung unter 

Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
 

- Erhaltung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im 
gesamten Verlauf 

 
- Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 

Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der 
FFH-Gebietskulisse der kontinentalen biogeographischen 
Region in NRW zu erhalten 
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Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Balver Wald“ (MK-144) 

- NSG „Hoennetal“ (MK-021) 
Natura-2000 Gebiete - FFH-DE- DE-4613-301 „Hoennetal“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m.  

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT und Anhang II-Arten. Im Hinblick 
auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern hinreichend, um die 
maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu 
erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
befinden sich folgende LRT:  
 
08.02.GIB.A.002 
LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
(minimal 170  m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Aegolius funereus (Raufußkauz), Dryocopus 
martius (Schwarzspecht), Myotis myotis (Großes Mausohr), Picus 
canus (Grauspecht), Feuersalamander (Salamandra salamandra) 
 

 
 
08.02.WEB.002 
keine 
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Gebietsmanagement 

 
08.04.WEB.001 
keine 
 

 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im 
Erhaltungszieldokument aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m 
von den vorgesehenen Festlegungen entfernt. 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Die vorgesehenen Festlegungen befinden sich in großer Entfernung 
bzw. haben keinen Einfluss auf die Bäche innerhalb des FFH-
Gebietes, so dass keine Betroffenheit für die Anhang-II-Art 

- 1163 Groppe (Cottus gobio) 
zu erwarten ist. 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen im Untersuchungsraum liegen vollständig 
außerhalb des FFH-Gebietes.  
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine 
Auslösung pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu 
prüfende Festlegung ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des 
Untersuchungsraumes keine relevanten Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung 
insbesondere keine zusätzlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein 
entsprechender Hinweis und eine verkürzte Prüfung. 
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Gebietsmanagement 

 
Festlegung 08.02.GIB.A.002 
 
Es handelt sich um eine mögliche Erweiterung des GIB Helle / Glärbach. Alle unter Punkt 2 
aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befindet sich ausschließlich der LRT 9110. Erhebliche Beeinträchtigungen 
anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9110 (inkl. charakteristischer Arten) 
─ A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 

Versiegelung:  
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

─ A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung: 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes.. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen.  

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9110 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
Erforderliche Bauarbeiten sind lediglich im Bereich der 
Festlegung GIB zu erwarten. Diese befindet sich außerhalb 
des FFH-Gebiets, sodass keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich des GIB. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen: 
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der charakteristischen 
Arten des Hainsimsen-Buchenwaldes Großes Mausohr, 
Grauspecht, Schwarzspecht, Rauhfußkauz gegenüber 
baubedingten Störungen insbesondere durch Baulärm, sind 
Beeinträchtigungen nicht von Vornherein auszuschließen. 
Gleichwohl sind keinerlei Vorkommen der genannten Arten 
im näheren Umfeld der Festlegung bekannt. Überdies kann 
bei möglichen Konflikten durch geeignete Vermeidungs- 
und/oder Schadensbegrenzungsmaßnahmen eine erhebliche 
Beeinträchtigung von Schutz-/Erhaltungszielen vermieden 
werden.  

• C4 betriebsbedingte Barriere- oder 
Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Eine besondere Empfindlichkeit der charakteristischen Arten 
gegenüber diesem Wirkfaktor ist nicht gegeben, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

• C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  
Im Falle eines lärmintensiven Betriebs können aufgrund der 
diesbezüglichen Empfindlichkeit der charakteristischen 
Tierarten Beeinträchtigungen nicht von Vornherein 
ausgeschlossen werden. Gleichwohl sind keinerlei 
Vorkommen der genannten Arten im näheren Umfeld der 
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Gebietsmanagement 

Festlegung bekannt. Überdies kann bei möglichen Konflikten 
durch geeignete Vermeidungs- und/oder 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen eine erhebliche 
Beeinträchtigung von Schutz-/Erhaltungszielen vermieden 
werden. 

• C6 Stoffeinträge 
Diesbezüglich besteht keine besondere Empfindlichkeit, 
sodass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. 

 
Festlegung 08.02.WEB.002  
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder 
sonstige Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht 
bekannt. Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 08.04.WEB.001 
  
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder 
sonstige Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht 
bekannt. Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen 08.02.WEB.002 und 
08.04.WEB.001 konnten jegliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden, sodass diese Festlegungen auch nicht zu 
einer Kumulation beitragen können. Weitere Einflüsse einer pot. 
Kumulation auf das Prüfergebnis sind nicht zu erwarten. 
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Gebietsmanagement 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4613-303 
„Balver Wald“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans 
oder kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich.  
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4916-302 „Borstgrasrasen am oberen Steinbach“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.01.WEB.010, 
10.01.WEB.012 

Flächengröße ca. 60,9 ha, 
ca. 238,8 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Bad Berleburg (beide) 
 

Lage östlich Bad Berleburg (beide) 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.01.WEB.010: 
Das Plangebiet ist komplett bewaldet 
10.01.WEB.012: 
Das Plangebiet ist mit Ausnahme von kleineren Randbereichen, auf 
denen Grünlandnutzung vorkommt, ausschließlich bewaldet 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB3  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4916-302 „Borstgrasrasen am oberen Steinbach“ 

Flächengröße 16 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Gebiet umfaßt einenTalabschnitt des mäßig tief eingeschnittenen 
oberen Steinbaches im Talsytem der Eder östlich von Bad Berleburg im 
weithin bewaldeten Wittgensteiner Land. Das Gebiet besteht im 
Wesentlichen aus extensiv genutzten Grünlandflächen. Der Talbeginn 
wird durch ausgedehnte extensive Mähwiesen, die halbmondförmig 
einen mit Bäumen bestandenen Quellbereich umgeben und durch 
einen beweideten Borstgrasrasen charakterisiert. Die trockeneren, teils 
wechselfeuchten Hanglagen enthalten Arnika und das Gefleckte 
Knabenkraut. Im nordöstlichen Talgrund sind artenreiche Nassweiden 
vorhanden. Hier befinden sich Wuchsorte des Breitblättrigen 
Knabenkrautes. Das Tal verläuft im weiteren von Ost nach West, zuerst 
durch einen Fichtenforst, der wieder nach kurzer Strecke von extensiv 
beweidetem Grünland abgelöst wird. Auch hier finden sich an den 
Talhängen Borstgrasrasen mit Arnikavorkommen 

Bedeutung für Natura 2000  Wertbestimmend sind die sind die extensiv bewirtschafteten 
Borstgrasrasen in ihrem hervorragenden Erhaltungszustand und ihrer 
reichen und für den Landschaftsraum repräsentativen Artenausstattung. 
Gut ausgeprägte, artenreiche Berg-Mähwiesen unterstreichen die 
Bedeutung des Gebietes 

  

 

3 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.4 Erschütterung/Vibration 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

- LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (A) 
- LRT 6520 Berg-Mähwiesen, EHZ (B) 

 

Erhaltungsziele - LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (A) 
 

- Erhaltung von Borstgrasrasen mit ihrem lebensraumtypischen 
Kennarten- und Strukturinventar sowie mit 
lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder Pflegeregime 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 
bei feuchten Ausprägungen des Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 

- LRT 6520 Berg-Mähwiesen, EHZ (B) 
 

- Erhaltung der Bergmähwiesen mit ihrer lebensraumtypischen 
Kennarten-, Magerkeitszeiger-und Strukturvielfalt sowie 
extensiven Bewirtschaftung  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze zu erhalten 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 

keine  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
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Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Oberes Steinbachtal“ (SI-09^2) 
 

Natura-2000 Gebiete - keine“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT und Anhang II-Arten. Im Hinblick 
auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern hinreichend, um die 
maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu 
erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
befinden sich folgende LRT:  
 
10.01.WEB.010 
keine 
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10.01.WEB.012 
keine 
 

 
Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

keine 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen im Untersuchungsraum liegen vollständig 
außerhalb des FFH-Gebietes.  
 
Da das Untersuchungsgebiet der vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen bis maximal 300 m 
an das FFH-Gebiet und einzelne LRT heranreicht, befinden sich keine relevanten Erhaltungsziele im 
Untersuchungsraum, sodass durch die Festlegungen insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Es erfolgen hier lediglich entsprechende Hinweise und verkürzte 
Prüfungen. 

 
Festlegung 10.01.WEB.010 
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Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keine LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 10.01.WEB.012 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keine LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplan keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen 10.01.WEB.010, 
10.01.WEB.012 konnten jegliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden, sodass diese Festlegungen auch nicht zu einer Kumulation 
beitragen können. Es können keine Einflüsse einer pot. Kumulation auf 
das Prüfergebnis entstehen. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4916-302 
„Borstgrasrasen am oberen Steinbach“ auf dieser Planungsebene 
ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplan oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4913-301 „Buchen- und Bruchwälder bei Einsiedelei 
und Apollmicke“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

09.04.WEB.005, 
09.05.WEB.008 
Hinweis: Die Festlegung 09.05.WEB.007 wurde im Ergebnis der 
Umweltprüfung zum Schutz des FFH-Gebiets vor kumulativen 
Beeinträchtigungen modifiziert und im Westen erheblich verkleinert. 
Das neue Gebiet ist als 09.05.WEB.007_II bezeichnet. Im Zuge der 
Verkleinerung wurde der Mindestabstand zum FFH-Gebiet auf 1.200 m 
vergrößert, sodass erhebliche Beeinträchtigungen ohne vertiefte 
Prüfung ausgeschlossen werden können und das Gebiet hier nicht 
mehr zu prüfen ist. 

Flächengröße ca. 112,6 ha, 
ca. 64,6 ha 

Kreis/Kommune Olpe / Kirchhundem, 
Olpe / Lennestadt 
 

Lage Südöstlich Welschen-Ennest, 
südlich Kirchveoschede 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

09.04.WEB.005: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. Lediglich entlang des von 
Nord nach Süd querenden Rahrbaches kommt in einem Streifen 
Grünlandnutzung vor 
09.05.WEB.008: 
Das Plangebiet ist bis auf eine kleine Grünlandfläche am 
nordwestlichen Rand komplett bewaldet 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB4  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von Bauflächen, 
 Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4913-301 „Buchen- und Bruchwälder bei Einsiedelei und 
Apollmicke“ 

Flächengröße 286 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Gebiet ist gekennzeichnet durch großräumige Buchenwälder auf 
dem Höhenrücken zwischen dem Veischede- und dem Olpetal. Die 
Wälder sind von zahlreichen kleinen Quellbächen durchzogen und 
weisen teilweise begleitende Erlen-Auenwälder auf. Im 
Naturschutzgebiet „Einsiedelei“ findet besteht zudem ein großflächiger 
Quellbereich mit einem torfmoosreichen Erlen-Auenwald, der zum 
Birken-Moorwald vermittelt und sehr struktur- und artenreich ist.  

Bedeutung für Natura 2000  Das Gebiet stellt das größte zusammenhängende Buchenwald-Gebiet 
im mittleren und westlichen Sauerland dar. In einer ansonsten von 
ausgedehnten Fichtenforsten geprägten Landschaft entsprechen die 
Buchenwälder der potentiellen natürlichen Vegetation und sind 
Rückzugsraum für seltene und z.T. störungsempfindliche 
Waldvogelarten (z. B. Rauhfußkauz, Schwarzspecht, Waldschnepfe). 
Von besonderer Bedeutung sind auch die prioritären Birken-Moorwälder 
und Erlen-Auenwälder, die zahlreiche charakteristische, seltene und 
gefährdete Pflanzenarten aufweisen, u.a. das landesweit einzige 
rezente Vorkommen des Kleinen Zweiblatts im NSG Einsiedelei. 

  

 

4 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

- LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (B)  
- LRT 6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen, EHZ (B)  
- LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (B)  
- LRT 91D0 Moorwälder, EHZ (A) 
- LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(B)  
 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 

─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
 
Erhaltungsziele für Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 
 

- Erhaltung der Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen mit 
ihrer lebensraumtypischen Kennarten-, Magerkeitszeiger- und 
Strukturvielfalt sowie extensiver Bewirtschaftung  

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Hainsimsen-Buchenwald 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
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- Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, 

Hainsimsen- Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen 
Arten- und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren 
verschiedenen Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder 
sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 

 
Erhaltungsziele für Moorwälder 
 

- Erhaltung von Moorwäldern auf Torfsubstraten mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
- Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

 
Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
 

- Wiederherstellung von Erlen-Eschen- und Weichholz -
Auenwäldern mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und 
Strukturvielfal in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, 
inklusive ihrer Vorwälder  

- Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und 
Bodenverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes) 

- Wiederherstellung eines lebensraumangepassten 
Wildbestandes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Wiederherstellung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 

keine  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Buchen- und Bruchwaelder bei Einsiedelei und 
Apollmicke“ (OE-002) 
 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4916-303 „Grubengelände Hörre“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT. Anhang II-Arten sind nicht 
definiert. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen überlagern sich 
teilweise mit dem FFH-Gebiet. Innerhalb des Untersuchungsraumes 
befinden sich im Umfeld der Festlegungen folgende LRT:  
 
09.04.WEB.005 
keine 
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09.05.WEB.008 
keine 
 

 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 
Das FFH-Gebiet ist Lebensraum einer bedeutenden Mausohr-
Population. Das Große Mausohr gehört zu den kollisionsempfindlichen 
Fledermausarten, sodass eine Beeinträchtigung durch benachbarte 
Windenergienutzung nicht von Vornherein ausgeschlossen ist. Da 
jedoch kein direkter Eingriff in das Schutzgebiet erfolgt und ferner eine 
Vermeidung von Kollisionen in Verbindung mit der Nutzung von 
Abschaltalgorithmen möglich ist, ist eine erhebliche Beeinträchtigung 
von Erhaltungszielen zunächst nicht zu erwarten. 
Zu beachten ist jedoch, dass sich die beiden Festlegungsflächen 
beiderseits des Schutzgebietes befinden und dieses somit „in die Zange 
nehmen“. Aus diesem Grund sind kumulative Beeinträchtigungen des 
Großen Mausohres durch die Planfestlegungen genauer zu prüfen.  
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Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die Festlegungen im Untersuchungsraum liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes.  
 
Da das Untersuchungsgebiet der vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen bis maximal 300 m 
an das FFH-Gebiet und einzelne LRT heranreicht, befinden sich keine relevanten Erhaltungsziele im 
Untersuchungsraum, sodass durch die Festlegungen insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Es erfolgen hier lediglich entsprechende Hinweise und verkürzte 
Prüfungen. 

 
Festlegung 09.04.WEB.005 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keine LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.05.WEB.007 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keine LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.05.WEB.008 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keine LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 
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Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplan keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Im weiteren Umfeld des Schutzgebietes befinden sich insgesamte 4 
WEB-Festlegungen des Regionalplan-Entwurfes. Es ist daher zu 
prüfen, ob sich für die Population des Großen Mausohres mithin 
kumulative Beeinträchtigungen durch eine „Einkreisung“ des 
Lebensraumes ergeben. Dies ist jedoch nicht der Fall, da ein 
Festlegungsvorschlag im Osten des Schutzgebietes (09.05.WEB.007 
II), der vormals bis auf 300 m an das Schutzgebiet heranreichen sollte, 
im Zuge der Umweltprüfung deutlich verkleinert wurde. Hierdurch wurde 
der Abstand auf 1.200 m vergrößert und wurde ein Korridor mit alten 
Laubwaldbestände mit hoher Habitateignung für die Tiere von 
Festlegungen freigehalten werden. In Ost-West-Richtung ist damit ein 
hinreichend breiter beeinträchtigungsfreier Korridor vorhanden, um 
erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen 
auszuschließen.  

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4913-301 
„Buchen- und Bruchwälder bei Einsiedelei und Apollmicke“ auf dieser 
Planungsebene ausgeschlossen werden. Grund ist u.a. die im Zuge der Prüfung 
erfolgte deutliche Modifizierung der Festlegungsfläche 09.05.WEB.007 zur neuen 
Fläche 09.05.WEB.007_II.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplan oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-5016-304 „Buchenwälder und Wiesentäler bei Bad 
Laasphe“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.07.WEB.001 (genau 300 m entfernt), 
10.07.WEB.002 (genau 300 m entfernt), 
 
10.07.ASB.002 (Kernort Bad Laasphe, im Umfeld des FFH-Gebiets 
reine Bestandssicherung, daher sind negative Auswirkungen von 
Vornherein auszuschließen, sodass die Festlegung nicht weiter geprüft 
wird) 

Flächengröße ca. 31,9 ha 
ca. 40,0 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Bad Laasphe 

Lage Westlich Puderbach 
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Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.07.WEB.001: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. 
10.07.WEB.002: 
Das Plangebiet ist nahezu vollständig bewaldet. Nur im äußersten 
Nordwesten kommt kleinräumig Grünland vor. 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB5  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-5016-304 „Buchenwälder und Wiesentäler bei Bad Laasphe“ 

Flächengröße 1706 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Gebiet umfasst die bodensauren Buchenwälder und Bachtalauen 
nördlich von Bad Laasphe bis zur Ortschaft Stünzel. Die Kuppen, 
Bergrücken und Talhänge werden überwiegend von Wäldern 
eingenommen, die einen hohen Buchenwaldanteil aufweisen. 
Zahlreiche Quellbäche und Bäche gliedern das Gebiet. Sie bilden ein 
Fließgewässersystem, das überwiegend in Nord-Südrichtung verläuft 
und bei Bad Laasphe in die Lahn mündet. Die Talauen werden 
weitgehend von Grünland eingenommen. An den unteren Talhängen 
haben sich oft magere Weiden bis hin zu Borstgrasrasen erhalten bzw. 
sind magere Berg-Mähwiesen vorhanden. Die vernässten Talgründe 
werden von Feucht- und Naßgrünland häufig mit Übergängen zu 
bodensauren Niedermooren und Seggenriedern eingenommen. Die 
Bachläufe sind weitgehend naturnah und streckenweise werden sie 
insbesondere an den Unterläufen von Erlenauengaleriewäldern bzw. 
Hochstaudenfluren begleitet 

Bedeutung für Natura 2000  Das Gebiet stellt einen weitgehend naturnahen, naturraumtypischen 
Biotopkomplex aus bodensauren Buchenwäldern, Quellen, 
Quellbächen und naturnahen, artenreichen Wiesentälern dar, der in 
seiner Ausdehnung, Geschlossenheit und in seinem Erhaltungszustand 
herausragend ist 

 

5 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
C5.2 akustische Reize (Schall) 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

- LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (B)  
- LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (B) 
- LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren, EHZ (A)  
- LRT 6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen, EHZ (B)  
- LRT 6520 Berg-Mähwiesen, EHZ  (B)  
- LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (B)  
- LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(B)  

 

Erhaltungsziele Erhaltungsziel für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 

 
- Erhaltung von Borstgrasrasen mit ihrem lebensraumtypischen 

Kennarten- und Strukturinventar sowie mit 
lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder Pflegeregime 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 
bei feuchten Ausprägungen des Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 

Erhaltungsziel für Borstgrasrasen 
 

- Erhaltung von Borstgrasrasen mit ihrem lebensraumtypischen 
Kennarten- und Strukturinventar sowie mit 
lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder Pflegeregime 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 
bei feuchten Ausprägungen des Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziel für Feuchte Hochstaudenfluren 
 

- Erhaltung von Feuchten Hochstaudenfluren an Fließgewässern 
und Waldrändern mit ihrer lebensraumtypischen Kennarten- und 
Strukturvielfalt 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
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- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/ oder 
Überflutungsverhältnisse 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen ausangrenzenden Nutzflächen 

 
Erhaltungsziel für Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 
 

- Erhaltung der Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen mit 
ihrer lebensraumtypischen Kennarten-, Magerkeitszeiger- und 
Strukturvielfalt sowie extensiver Bewirtschaftung 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziel für Berg-Mähwiesen 
 

- Erhaltung der Bergmähwiesen mit ihrer lebensraumtypischen 
Kennarten-, Magerkeitszeiger-und Strukturvielfalt sowie 
extensiven Bewirtschaftung  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze zu erhalten 

 
Erhaltungsziel für Hainsimsen-Buchenwald 
 

- Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, 
Hainsimsen- Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen 
Arten- und Strukturvielfalt* in einem Mosaik aus ihren 
verschiedenen Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder 
sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 

 
Erhaltungsziel für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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- Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz -Auenwäldern mit 
ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

-  Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1324 Großes Mausohr (Myotis myotis), EHZ (B) 
 
Jagdgebiete (ggf. mit Quartierbäumen) 

- Erhaltung von ausgedehnten, lebensraumtypischen Laub- und 
Mischwäldern mit hohen Alt-und Totholzanteilen, 
abschnittsweise freiem Flugraum über dem Waldboden und 
strukturreichen Waldrändern als Jagdgebiete 

- Erhaltung eines dauerhaften Angebotes geeigneter 
Quartierbäume in Laub- und Mischwäldern (v.a. Rotbuchen) 

- Erhaltung von insektenreichen Nahrungsflächen sowie von 
linearen Gehölzstrukturen entlang der Flugrouten im Offenland  

Gebäudequartiere 
- Erhaltung von störungsfreien Gebäudequartieren 

Schwarm/Winterquartiere 
- Erhaltung von störungsfreien unterirdischen Schwarm- und 

Winterquartieren 

 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Buchenwaelder und Wiesentaeler Bad Laasphe“ (SI-097) 
- NSG „Buchenwaelder und Wiesentaeler bei Stuenzel“ (SI-088) 

Natura-2000 Gebiete Nicht vorhanden 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele auf LRT und Anhang II-Arten. Im Hinblick auf pot. 
Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern hinreichend, um die maximalen 
Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu erfassen. 
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5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 

Die vorgesehene regionalplanerische Festlegung liegt in einer 
Entfernung von ca. 300 m zum FFH-Gebiet. Innerhalb des 
Untersuchungsraumes befinden sich im Umfeld der Festlegung 
folgende LRT: 
 
10.07.WEB.001  
Keine 

 
10.07.WEB.002  
Keine 

 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt. 
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Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

keine 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegung im Untersuchungsraum liegen vollständig außerhalb 
des FFH-Gebietes.  
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

Festlegung 10.07.WEB.001 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Festlegung 10.07.WEB.002  
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Da es durch die Festlegungen zu keinerlei Beeinträchtigungen kommt, 
können auch kumulative Beeinträchtigungen sicher ausgeschlossen 
werden. Eine Prüfung auf weitere Pläne und Projekte ist daher nicht 
erforderlich. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. 
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GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-5016-304 
„Buchenwaelder und Wiesentaeler bei Bad Laasphe“ auf dieser Planungsebene 
ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplan oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich.  
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4914-302 „Dollenbruch, Sellenbruch und 
Silberbachoberlauf“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

09.04.WEB.013, 
09.04.WEB.014, 
09.04.WEB.015 

Flächengröße ca. 21,7 ha, 
ca. 27,6 ha, 
ca. 101,8 ha  

Kreis/Kommune Olpe / Kirchhundem, 
Olpe / Kirchhundem und Siegen-Wittgenstein / Kreuztal  

Lage Östlich Silberg, 
Südlich Brachthausen, 
Südlich Silberg 

 
 

Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

09.04.WEB.013:  
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
09.04.WEB.014: 
Das Plangebiet ist bis auf einen kleinen Teilbereich mit 
Grünlandnutzung im Norden ausschließlich bewaldet. Zentral quert eine 
Landesstraße das Plangebiet 
10.07.WEB.005: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet. 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB6  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4914-302 „Dollenbruch, Sellenbruch und Silberbachoberlauf“ 

Flächengröße 41 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Gebiet liegt an der Nordabdachung des Rothaargebirges südlich 
von Silberg und Brachthausen. Die westliche Teilfläche, das NSG 
Sellenbruch, ist ein größerer Birken-Moorwald mit großen Königsfarn-
Beständen. Die östliche Teilfläche ist das obere Tal des Silberbachs 
und seiner Quellbäche, die auf längeren Abschnitten sehr naturnah 
mäandrieren und von torfmoosreichen Erlen-Auenwäldern begleitet 
werden, mit Teilgebieten des NSG Dollenbruch. Im Nebental des 
Elbersiepen findet sich ein Komplex aus Birken-Moorwäldern, Erlen-
Auenwäldern, Pfeifengraswiesen, Berg-Mähwiesen, Borstgrasrasen 
und Naß- und Feuchtgrünland 

Bedeutung für Natura 2000  Von besonderer Bedeutung sind die prioritären Birken-Moorwälder und 
Erlen-Auenwälder, die im Gebiet sehr struktur- und artenreich 
ausgebildet sind. Hervorzuheben sind weiterhin die Pfeifengraswiesen, 
die im Naturraum Bergisches Land / Sauerland extrem selten sind. Der 
insgesamt sehr vielfältige Komplex aus den verschiedensten Biotopen 
und Pflanzengesellschaften bietet einer großen Zahl seltener und 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. Das Königsfarn-
Vorkommen im NSG Sellenbruch gilt als das größte der 
Naturräumlichen Haupteinheit D38 

  

 

6 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.4 Erschütterung/Vibration 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (B) 
─ LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (C) 
─ LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden. 

EHZ (C) 
─ LRT 6520 Berg-Mähwiesen, EHZ (A) 
─ LRT 91D0 Moorwälder, EHZ (B) 
─ LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(B) 
 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 

─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
 
Erhaltungsziele für Borstgrasrasen 
 

─ Wiederherstellung von Borstgrasrasen mit ihrem 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar sowie 
mit lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder 
Pflegeregime 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Wiederherstellung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes 
und -chemismus unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes bei feuchten Ausprägungen des 
Lebensraumtyps 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6410
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
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─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden 
 

─ Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen mit ihrem 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar sowie 
lebensraumangepasstem Pflegeregime (Herbstmahd)  

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Wiederherstellung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes 
und -chemismus unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund 
wiederherzustellen 

 
Erhaltungsziele für Berg-Mähwiesen 
 

─ Erhaltung der Bergmähwiesen mit ihrer lebensraumtypischen 
Kennarten-, Magerkeitszeiger-und Strukturvielfalt sowie 
extensiven Bewirtschaftung  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze zu erhalten 

 
Erhaltungsziele für Moorwälder 
 

─ Wiederherstellung von Moorwäldern auf Torfsubstraten mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten-und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und 
Bodenverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraums 
─ Wiederherstellung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6410
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
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─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 
insbesondere aufgrund seiner besonderen Repräsentanz für 
die kontinentale Region in NRW wiederherzustellen 

 
 

Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
 

─ Wiederherstellung von Erlen-Eschen- und Weichholz- 
Auenwäldern mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und 
Strukturvielfalt* in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, 
inklusive ihrer Vorwälder   

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und 
Bodenverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes) 

─ Wiederherstellung eines lebensraumangepassten 
Wildbestandes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Wiederherstellung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

keine  

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Dollenbruch“ (OE-004K1) 
- NSG „Sellenbruch“ (OE-003) 
 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4913-301 „Buchen- und Bruchwaelder bei Einsiedelei 
und Apollmicke“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT und Anhang II-Arten. Im Hinblick 
auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern hinreichend, um die 
maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu 
erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
, 
, 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
befinden sich folgende LRT:  
 
09.04.WEB.013 
Keine 
 

 
 
09.04.WEB.014 
keine 
 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

40 

 

 
 
09.04.WEB.015 
keine 
 

 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

keine 
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Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen im Untersuchungsraum liegen vollständig 
außerhalb des FFH-Gebietes.  
 
Da das Untersuchungsgebiet der vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen bis maximal 300 m 
an das FFH-Gebiet und einzelne LRT heranreicht, befinden sich keine relevanten Erhaltungsziele im 
Untersuchungsraum, sodass durch die Festlegungen insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Es erfolgen hier lediglich entsprechende Hinweise und verkürzte 
Prüfungen. 

 
Festlegung 09.04.WEB.013 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keine LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.04.WEB.014 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keine LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.04.WEB.015 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keine LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen 09.04.WEB.013, 
09.04.WEB.014 und 09.04.WEB.015 konnten jegliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass diese 
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Festlegungen auch nicht zu einer Kumulation beitragen können. Es 
können keine Einflüsse einer pot. Kumulation auf das Prüfergebnis 
entstehen. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4914-302 
„Dollenbruch, Sellenbruch und Silberbachoberlauf“ auf dieser Planungsebene 
ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplan oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4812-301 „Ebbemoore“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

09.02.BSAB.002, 
 
(mit geprüfte Alternativplanung, nicht festgelegt: 09.02.BSAB.A.005)  

Flächengröße ca. 16,1 ha,  
ca. 14,4 ha 

Kreis/Kommune Olpe/ Drolshagen (beide) 

Lage westlich Schürholz, südlich Krummenerl, 
Südlich Krummenerl 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

09.02.BSAB.002: 
Grünlandnutzung und Forstwirtschaft 
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09.02.BSAB.A.005 
Die östliche Teilfläche besteht nahezu ausschließlich aus Wald. Die 
westliche Fläche weist im Norden Wald und im Süden landwirtschaftlich 
genutzte Flächen auf. 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB7  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4812-301 „Ebbemoore“ 

Flächengröße 1068 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Die Ebbemoore liegen in einem überwiegend bewaldeten, schwach 
besiedelten und atlantisch beeinflussten Mittelgebirge des Rheinischen 
Schiefergebirges. Aufgrund des atlantischen Klima-Einflusses und der 
damit verbundenen hohen Niederschläge konnten sich in schwach 
geneigten Hang- und Tallagen Quell- und Übergangsmoore entwickeln, 
die teils baumfrei und teils mit Birken-Moorwäldern bestockt sind. Diese 
Moore weisen eine gebietsspezifische Flora und Fauna mit zahlreichen 
gefährdeten Arten auf. Von besonderer Bedeutung sind die Vorkommen 
der Moorlilie (östliche Verbreitungsgrenze) und des Rundblättrigen 
Sonnentaus (größtes Vorkommen im Westsauerland). Die 
Moorstandorte wurden in der Vergangenheit allenfalls extensiv genutzt. 
Teilweise wurden die Moore beweidet, was zur Ausbildung von 
Zwergstrauch-Feuchtheiden und Wacholderheiden führte. Entlang der 
sehr naturnahen Fließgewässer stocken überwiegend naturnahe 
Auwälder aus quellig durchsickerten, torfmoosreichen 
Erlenbruchgesellschaften. Die früher weitverbreitete 
Niederwaldwirtschaft führte zur Ausbildung zahlreicher Buchen-Eichen- 
und Eichen-Buchenwälder, die sich aktuell zunehmend zu Hainsimsen-
Buchenwäldern entwickeln. Einige Talbereiche der Fläche des 
Gebietsvorschlages ist mit Nadelbaumarten bestockt, vor allem mit 

 

7 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
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Fichte und Lärche, auf nassen (Moor-) Standorten auch mit Sitkafichte. 
Insbesondere die Lärchenbestände sind bereits zu einem Großteil mit 
Buche unterbaut worden und entwickeln sich mittel- bis langfristig zu 
Buchenwäldern. Exotische Baumarten wie z.B. Roteiche und Douglasie 
haben nur eine untergeordnete Bedeutung. Im Bereich der Ortschaft 
Westebbe, die eine Rodungsinsel inmitten des fast vollständig 
bewaldeten Ebbekamms darstellt, und in einigen engen Bachtälern 
findet man noch artenreiche, meist extensiv genutzte Grünlandflächen, 
die teilweise auch schon brachgefallen sind. Die Fauna des Gebietes 
zeichnet sich durch einige Moorspezialisten (Hochmoor-
Perlmutterfalter, Kleine - und Große Torfschwebfliege) sowie durch 
Arten des montanen Buchenmischwaldes aus (Grau- und 
Schwarzspecht, Rauhfuß- und Sperlingskauz). Südlich an die 
Ebbemoore anschließend verläuft das reich strukturierte Listertal mit 
einer engen Verzahnung unterschiedlicher Biotoptypen. Die Lister bildet 
ein breites Sohlental aus. Der Talraum wird von Feuchtgruenland 
eingenommen, das als Weide und Wiese bewirtschaftet wird. Einige 
Bereiche sind brachgefallen und treten durch ihren 
Hochstaudenreichtum besonders in Erscheinung. Eine botanische 
Besonderheit sind die Vorkommen des Eisenhutblaettrigen 
Hahnenfuss. Die Lister, im Durchschnitt ca. 4 m breit mit guter 
Wasserfuehrung, maeandriert teilweise in grossen Schleifen durch das 
Tal. Ein bachbegleitender Gehoelzbestand fehlt in einigen 
Fliessabschnitten und Staudensäume sind nicht überall entwickelt. 

Bedeutung für Natura 2000  Die FFH-relevanten Lebensräume naturnahe Fließgewässer, 
Übergangsmoore, Moorwälder und Auwälder sind im Gebiet in 
hervorragender Weise repräsentiert und überwiegend in einem guten 
Erhaltungszustand. Hainsimsen-Buchenwälder sind noch nicht gut 
repräsentiert, nehmen aber stetig an Fläche und Qualität zu. 
Zwergstrauch-Feuchtheiden und Wacholderheiden haben nur geringe 
Flächenanteile, tragen aber im Biotoptypenkomplex der Moore zur 

Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt bei. 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (A)  
─ LRT 4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica 

tetralix, EHZ (B)  
─ LRT 4030Trockene europäische Heiden, EHZ (B)  
─ LRT 5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 

Kalkhalbtrockenrasen, EHZ (C)  
─ LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore, EHZ (A)  
─ LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (B)  
─ LRT 91D0 Moorwälder, EHZ (B)  
─ LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(B) 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/4010
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/4010
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/4030
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/7140
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 

─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
 
Erhaltungsziele für Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit 
Erica tetralix 
 

─ Erhaltung der Feuchtheiden mit Glockenheide (Erica tetralix) 
mit ihrem lebensraumtypischen Kennarten- und 
Strukturinventar (torfmoosreiche Zwergstrauchvegetation und 
Schlenken) sowie mit lebensraumangepasstem Pflegeregime 

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes  

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
Bedeutung innerhalb eines großen Komplexes nährstoffarmer 
sowie grund-und stauwasserbeeinflusster Lebensraumtypen, 
seines Vorkommens im Bereich der lebensraumtypischen 
Arealgrenze für die kontinentale biogeographische Region in 

NRW zu erhalten 
 
Erhaltungsziele für Trockene europäische Heiden 
 

─ Erhaltung der Trockenen Heiden mit Besenheide (Calluna 
vulgaris) mit ihrem lebensraumtypischen Kennarten- und 
Strukturinventar (verschiedene Altersphasen, offene 
Bodenstellen) sowie mit lebensraumangepasstem 
Bewirtschaftungs- und Pflegeregime 
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─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 
Kalkhalbtrockenrasen 
 

─ Wiederherstellung von Trockenen Heiden mit Besenheide 
(Calluna vulgaris) mit vitalen, sich verjüngenden 
Wacholdergebüschen (Juniperus communis), mit ihrem 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar* 
(verschiedene Altersphasen, offene Bodenstellen) sowie 
mitlebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- und 
Pflegeregime 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps (mit Ausnahme von Wacholder) 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
Bedeutung innerhalb eines großen Komplexes nährstoffarmer 
Lebensraumtypen, seiner Bedeutung im 

Biotopverbund wiederherzustellen 
 
Erhaltungsziele für Übergangs- und Schwingrasenmoore 
 

─ Erhaltung der gehölzarmen Zwischenmoorvegetation z. B. mit 
Übergangsmoor- und Schlenken-Gesellschaften 
(Scheuchzerietalia palustris) oder Braunsegen-Sümpfen 
(Caricionnigrae) sowie ihrem lebensraumtypischem Kennarten- 
und Strukturinventar 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus sowie Nährstoffhaushaltes mit oberflächennahem 
oder anstehendem dystrophem bis oligo- oder mesotrophem 
Wasser unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 
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biogeographische Region in NRW, seiner Bedeutung innerhalb 
eines großen Komplexes nährstoffarmer sowie grund-und 
stauwasserbeeinflusster Lebensraumtypen, seiner Bedeutung 

im Biotopverbund zu erhalten 
 
Erhaltungsziele für Hainsimsen-Buchenwald 
 

─ Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, 
Hainsimsen- Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen 
Arten- und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren 
verschiedenen Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder 
sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 

 
Erhaltungsziele für Moorwälder 
 

─ Erhaltung von Moorwäldern auf Torfsubstraten mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
─ Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW, seiner Bedeutung innerhalb 
eines großen Komplexes nährstoffarmer sowie grund-und 

stauwasserbeeinflusster Lebensraumtypen zu erhalten 
 
Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
 

─ Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz- Auenwäldern mit 
ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfal in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
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─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 

biogeographische Region in NRW zu erhalten 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1163 Groppe (Cottus gobio), EHZ (C) 
 
      Erhaltungsziel 
- Erhaltung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, 

sauerstoffreicher und totholzreicher Gewässer mit naturnaher 
Sohle und gehölzreichen Gewässerrändern als Laichgewässer 

 
- Erhaltung einer möglichst unbeeinträchtigten 

Fließgewässerdynamik mit 
- lebensraumtypischen Strukturen und Vegetation 

 
- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 

Nährstoff-, Schadstoff- und anthropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

 
- Erhaltung der Wasserqualität 

 
- Erhaltung einer schonenden Gewässerunterhaltung unter 

Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
 

- Erhaltung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im gesamten 
Verlauf 

 
- Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 

Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der FFH-
Gebietskulisse der kontinentalen biogeographischen Region in 
NRW zu erhalten 

 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Listertal“ (MK-072) 
- NSG „Heimche-Tal“ (MK-089) 
- NSG „Wesmecke-Tal“ (MK-095) 
- NSG „Herpeltal“ (OE-060) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4812-301 „Ebbemoore“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 
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Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT und Anhang II-Arten, sofern sie 
betroffen sind. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
alle außerhalb des FFH-Gebietes. Innerhalb des Untersuchungsraumes 
befinden sich im Umfeld der Festlegungen folgende LRT:  
 
09.02.BSAB.002 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.280 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Europäischer Biber (Castor fiber), Gänsesäger 
(Mergus merganser),  
Fische: Äsche (Thymallus thymallus), Flussneunauge (Lampetra 
fluviatilis), Lachs (Salmo salar), Meerneunauge (Petromyzon marinus), 
Quappe (Lota lota), Schneider (Alburnoides bipunctatus),  
Makrozoobenthos: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 

 
 
09.02.BSAB.A.005 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.220 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Äsche (Thymallus thymallus), Flussneunauge 
(Lampetra fluviatilis), Lachs (Salmo salar), Meerneunauge (Petromyzon 
marinus), Quappe (Lota lota), Schneider (Alburnoides bipunctatus),  
Makrozoobenthos: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
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Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt. 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Der vorgesehene 09.02.BSAB.003 liegt in einer Entfernung von ca. 280 
m, der 09.02.BSAB.A.005 in einer Entfernung von ca. 280 m zum 
Flusslauf der Lister im FFH-Gebiet. 

- 1163 Groppe (Cottus gobio) 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 09.02.BSAB.003 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um eine Neuanlage. Es sind somit alle unter Punkt 2 
aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befindet sich der LRT 3260 sowie die potenziell betroffene Anhang-II-Art. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

52 

 

Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 3260 bestehen. 

 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle Wirkung 
Da die L 709 als Transportweg über eine bestehende Brücke 
über die Lister bereits heute auf kürzester Strecke erreichbar 
ist, ist nicht zu erwarten, dass eine zusätzliche Brücke errichtet 
werden muss. Somit sind keine baubedingten 
Beeinträchtigungen durch Lärm, Licht, Erschütterungen oder 
sonstige visuelle Wirkungen zu erwarten.   

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung der geplanten Abbaubereiche zum 
FFH-Gebiet und möglicher Vermeidungsmaßnahmen sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Derartige Veränderungen haben auf die Distanz keine 
Bedeutung für den LRT. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
auszuschließen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Da die L 709 als Transportweg über eine bestehende Brücke 
über die Lister bereits heute auf kürzester Strecke erreichbar 
ist, ist nicht zu erwarten, dass eine zusätzliche Brücke errichtet 
werden muss. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
auszuschließen.   

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung des geplanten Abbaubereichs zum 
FFH-Gebiet sowie möglicher Vermeidungsmaßnahmen 
(Entstaubung für Bohrgeräte, Befeuchtung Fahrwege/Material, 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Absetzbecken) können erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden. 

 

 
Festlegung 09.02.BSAB.A.005 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um eine mögliche Erweiterungsstufe des 09.02.BSAB.003. Es 
sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befindet sich der LRT 3260 sowie die potenziell betroffene Anhang-II-Art. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 3260 bestehen. 

 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Da die L 709 als Transportweg über eine bestehende Brücke 
über die Lister bereits heute auf kürzester Strecke erreichbar 
ist, ist nicht zu erwarten, dass eine zusätzliche Brücke errichtet 
werden muss. Somit sind keine baubedingten 
Beeinträchtigungen durch Lärm, Licht, Erschütterungen oder 
sonstige visuelle Wirkungen zu erwarten.   
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• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung der geplanten Abbaubereiche zum 
FFH-Gebiet und möglicher Vermeidungsmaßnahmen sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Derartige Veränderungen haben auf die Distanz keine 
Bedeutung für den LRT. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
auszuschließen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Da die L 709 als Transportweg über eine bestehende Brücke 
über die Lister bereits heute auf kürzester Strecke erreichbar 
ist, ist nicht zu erwarten, dass eine zusätzliche Brücke errichtet 
werden muss. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
auszuschließen.   

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung des geplanten Abbaubereichs zum 
FFH-Gebiet sowie möglicher Vermeidungsmaßnahmen 
(Entstaubung für Bohrgeräte, Befeuchtung Fahrwege/Material, 
Absetzbecken) können erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen 09.02.BSAB.003 und 
09.02.BSAB.A.005 wurde indes festgestellt, dass die Planungen bereits 
für sich genommen Erheblichkeitsschwellen überschreiten. Da davon 
auszugehen ist, dass die beiden Abbaubereiche nicht parallel 
abgebaut, sondern nach Abbau von 09.02.BSAB.003 mit dem von 
09.02.BSAB.A.005 begonnen wird, ist nicht von Summationswirkung 
auszugehen. Hinsichtlich der nicht bereits zu einer Erheblichkeit 
führenden weiteren Wirkfaktoren konnten zudem jegliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass auch hier keine 
Einflüsse einer pot. Kumulation auf das Prüfergebnis entstehen können. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4812-301 
„Ebbemoore“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser Prüfung ist auf 
nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene gleichwohl 
regelmäßig erforderlich.  

 

  

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4916-301 „Eder zwischen Erndtebrück 
und Beddelhausen“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.01.BSAB.001 (90 m entfernt), 
10.01.ABL.001 (200 m entfernt), 
10.01.WEB.009 (290 m entfernt) 
 
(09.04.WEB.011, 10.03.WEB.001 (jeweils 300 m entfernt)) 
 
(mit geprüfte Alternativplanung, nicht festgelegt: 10.01.BSAB.A.002 
(60 m entfernt)) 

Flächengröße Ca. 24,5 ha 
Ca. 58,3 ha 
Ca. 17,2 ha,  
Ca. 191,6 ha,  
Ca. 39,0 ha 
Ca. 458,0 ha  

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein/ Bad Berleburg, 
Olpe/ Kirchhundem und Siegen-Wittgenstein/ Erndtebrück 
Siegen-Wittgenstein/ Erndtebrück-Bad Berleburg 

Lage Südlich Bad Berleburg-Raumland, nördlich Dotzlar 
Südlich Bad Berleburg-Raumland, oberhalb des Edertals,  
Westlich Bad Berleburg,  
Südwestlich der L 553, im Bereich der Mündung der beiden Zuflüsse in 
die Röspe 
Nördlich Erndtebrück, nördlich Womelsdorf 

 
 

  



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

56 

 

Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.01.BSAB.001 
Bestehender Steinbruch und Betriebsanlagen (ca. 50 % des geplanten 
BSAB); Nadelwald, im Nordwesten (Laubwald); östlich angrenzend 
Abraumdeponie; nordöstlich angrenzend Edertal 
10.01.BSAB.A.002: 
Das Plangebiet ist ausschließlich bewaldet. 
10.01.ABL.001: 
Das ehemalige Abbaugebiet weist am Nordhang noch einige Reste von 
Gehölzbeständen auf. 
10.01.WEB.009: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. Nur im Bereich mehrerer 
schmaler Bachtäler finden sich Grünlandflächen entlang der 
Gewässerläufe 
 
09.04.WEB.011: 
Das Plangebiet ist ausschließlich bewaldet. 
10.03.WEB.001: 
Das Plangebiet ist mit Ausnahme kleinerer Niederungsbereiche 
(Grünland) und Lichtungen vollständig bewaldet. 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB8  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines ABL9  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Licht und sonstige optische Reizauslöser 
B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  

 

8 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
9 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
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betriebsbedingt C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB10  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des 
FFH - Gebietes 

DE-4916-301 „Eder zwischen Erndtebrück und Beddelhausen“ 

 

Flächengröße 133 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Edertal bei Erndtebrück liegt an der südöstlichen Abdachung des 
Rothaarkamms; die Eder durchfließt mit weiten Mäanderbögen zwischen 
Erndtebrück und Beddelhausen ein flaches, von Bergen gesäumtes 
Sohlental; überwiegend naturnah ausgebildetes Flussbett, (Kiesbänke, 
Kolke, Uferabbrüche, anstehende Felsbänder, Steilwände, 
Stromschnellen, Prallhänge mit unterschiedlich großen Felsen oder 
Felsköpfchen, z.T. kleinflächig wärmeliebende Eichenmischwälder aus 
ehemaliger Niederwaldnutzung); nahezu durchgängig und gut bis sehr 
gut ausgebildeter, vielfach beidseitiger  Uferhochstaudensaum; 
Südöstlichlich der Ortschaft Röspe Talaufweitung durch Röspezufluss mit 
gut ausgebildeter Flutmulde der Eder, in weiten Bereichen in extensiv 
bewirtschaftetes Feuchtgrünland eingebettet; Mäanderschleife an der 
Haushelle bei "Haus Steinchen" (ehemaliges Bergsturzgebiet mit 
anstehenden Felsen und Felsköpfen sowie Schluchtwäldern auf 
bewegtem Hangschutt ); südlich von Neuwiese eine weitere, kleine bei 
Hochwasser durchströmte Flutmulde (temporär stehendes Wasser); 
Südlich davon nordexponierter Steilhang, mit gut ausgebildetem 
Magergrünland sowie auch artenreichen Borstgrasrasen mit Arnika-
Beständen); nördlich von Beddelhausen reich strukturiertes, 
hochstaudenreiches Feuchtgrünland mit Brutvorkommen des 
Braunkehlchens; Ende des FFH-Gebietes in NRW südöstlich von 
Beddelhausen (Fortsetzung in Hessen) 

 

10 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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Bedeutung für Natura 2000  Über nahezu 40 Flusskilometer durchgängig und naturnah ausgebildetes 
Flussbett, begleitet von Hochstaudensäumen; Gebiet hat zentrale 
Bedeutung für den Erhalt, den Schutz und die Entwicklung dieses 
Lebensraumes im Süderbergland; aufgrund reicher Fischvorkommen, 
(große Populationen von Groppe und Bachneunauge) sowie der 
Unterwasservegetation besitzt das Gebiet innerhalb von NRW und 
länderübergreifend überragende Bedeutung(Fortsetzung in Hessen) 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

- LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (B)  
- LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (C) 
- LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren, EHZ (B) 
- LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder, EHZ (C) 
- LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(C) 
       

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation (LRT 3260) 
 

- Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild des 
Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen Prägung 
(z. B. Offenlandstrukturen) 

 
- Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 

Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

 
- Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen Merkmalen 

(Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, Fließgewässerdynamik, 
Anschluss von Nebengewässern und hydraulische 
Auenanbindung) als Habitat für seine charakteristischen Arten 

 
- Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 

organischer Belastung und eines naturnahen Wasserhaushaltes 
 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 

 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW sowie seiner 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

59 

 

besonderen Repräsentanz für die kontinentale biogeographische 
Region in NRW 

 
 
Erhaltungsziele für Borstgrasrasen (LRT 6230*) 

- Erhaltung von Borstgrasrasen mit ihrem lebensraumtypischen 
Kennarten- und Strukturinventar sowie mit 
lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder Pflegeregime 

 
- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 

charakteristischen Arten  
- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 

Lebensraumtyps  
 

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 
bei feuchten Ausprägungen des Lebensraumtyps 

 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430) 

- Erhaltung von Feuchten Hochstaudenfluren an Fließgewässern 
und Waldrändern mit ihrer lebensraumtypischen Kennarten- und 
Struktur-vielfalt 

 
- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 

charakteristischen Arten 
 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

 
- Erhaltung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/ oder 

Überflutungsverhältnisse 
 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoff-einträgen aus angrenzenden Nutzflächen 

 
- Das Vorkommen des LRT im Gebiet ist insbesondere aufgrund 

seiner Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW zu erhalten 

 
Erhaltungsziele für Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180*) 

- Erhaltung naturnaher Schlucht- und Hangmischwälder mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten-und Strukturvielfalt in einem Mosaik 
aus ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in 
ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer 
Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

 
- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 

charakteristischen Arten 
 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
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- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser-, Boden- und 
Kleinklimaverhältnisse (Wasserhaushalt,Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur, Temperatur- und Luftfeuchte) 

 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 

- Erhaltung eines an Störarten armen LRT 
 
Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (LRT 
91E0*) 

- Wiederherstellung von Erlen-Eschen- und Weichholz -
Auenwäldern mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und 
Strukturvielfalt in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, 
inklusive ihrer Vorwälder  
 

- Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  
 

- Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und 
Bodenverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes) 
 

- Wiederherstellung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 
 

- Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
- Wiederherstellung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1096 Bachneunauge (Lampetra planeri) EHZ (C) 
 

      Erhaltungsziel 
- Erhaltung naturnaher, linear durchgängiger, lebhaft strömender, 

sauberer Gewässer mit lockerem, sandigen bis feinkiesigen 
Sohlsubstraten (Laichhabitat) und ruhigen Bereichen mit 
Schlammauflagen (Larvenhabitat), mit natürlichem 
Geschiebetransport und gehölzreichen Gewässerrändern 

 
- Erhaltung einer möglichst unbeeinträchtigten 

Fließgewässerdynamik mit lebensraumtypischen Strukturen und 
Vegetation 

 
- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 

Nährstoff-, Schadstoff- und anthropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

 
- Erhaltung der Wasserqualität 

 
- Erhaltung einer schonenden Gewässerunterhaltung unter 

Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
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- Erhaltung der linearen Durchgängigkeit der Fließgewässer im 
gesamten Verlauf 

 
1163 Groppe (Cottus gobio), EHZ (C) 

 
      Erhaltungsziel 
- Erhaltung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, 

sauerstoffreicher und totholzreicher Gewässer mit naturnaher 
Sohle und gehölzreichen Gewässerrändern als Laichgewässer 

 
- Erhaltung einer möglichst unbeeinträchtigten 

Fließgewässerdynamik mit 
- lebensraumtypischen Strukturen und Vegetation 

 
- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 

Nährstoff-, Schadstoff- und anthropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

 
- Erhaltung der Wasserqualität 

 
- Erhaltung einer schonenden Gewässerunterhaltung unter 

Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
 

- Erhaltung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im gesamten 
Verlauf 

 
- Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 

Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der FFH-
Gebietskulisse der kontinentalen biogeographischen Region in 
NRW zu erhalten 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Eder“ (SI-096) 
- NSG „Eder <LP Erndtebrueck>“ (SI-123) 
- NSG „Hörre“ (SI-031) 
- NSG „Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenkeltal“ (OE-

010) 
- NSG „Pferdsbach“ (SI-115) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4915-302 „Schwarzbachsystem mit Haberg und 
Krenkeltal“ 

- FFH- DE-4816-302 „Schanze“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT und Anhang II-Arten, sofern sie 
betroffen sind. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 
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5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
alle außerhalb des FFH-Gebietes. Innerhalb des Untersuchungsraumes 
befinden sich im Umfeld der Festlegungen folgende LRT:  
 
10.01.BSAB.A.002 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.50 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Äsche (Thymallus thymallus), Flussneunauge 
(Lampetra fluviatilis), Lachs (Salmo salar), Meerneunauge (Petromyzon 
marinus), Quappe (Lota lota), Schneider (Alburnoides bipunctatus),  
Makrozoobenthos: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 
LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren  
(ca. 53 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische  Arten: Brandmaus (Apodemus agrarius),  
Falter: Gilbweiderich-Spanner (Anticollix sparsata), Mädesüß-
Perlmuttfalter (Brenthis ino) Schönbär (Callimorpha dominula), 
Pestwurzeule (Hydraecia petasitis) und Buszkoiana capnodactylus  
(Federmottenart) 
 

 
 
10.01.BSAB.001 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.110 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Äsche (Thymallus thymallus), Flussneunauge 
(Lampetra fluviatilis), Lachs (Salmo salar), Meerneunauge (Petromyzon 
marinus), Quappe (Lota lota), Schneider (Alburnoides bipunctatus),  
Makrozoobenthos: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 
LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren  
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(ca.95 m Distanz zum BSAB) 
(Charakteristische  Arten: Brandmaus (Apodemus agrarius), 
Gilbweiderich-Spanner (Anticollix sparsata), Mädesüß-Perlmuttfalter 
(Brenthis ino) Schönbär (Callimorpha dominula), Pestwurzeule 
(Hydraecia petasitis)  und Buszkoiana capnodactylus (Federmottenart) 
 
 

 
 
10.01.ABL.001  
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.215 m Distanz zum ABL)  
Charakteristische Arten: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 
LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren  
(ca.210 m Distanz zum ABL) 
(Charakteristische  Arten: Brandmaus (Apodemus agrarius),  
Falter: Gilbweiderich-Spanner (Anticollix sparsata), Mädesüß-
Perlmuttfalter (Brenthis ino) Schönbär (Callimorpha dominula), 
Pestwurzeule (Hydraecia petasitis) und Buszkoiana capnodactylus 
(Federmottenart) 
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10.01.WEB.009 
keine 
 

 
 
09.04.WEB.011 
keine 
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10.03.WEB.001 
keine 
 

 
 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m von den geplanten BSAB 
entfernt. 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Die vorgesehenen BSAB und ABL befinden sich in einer Entfernung 
von z.T. < 100 m zum LRT 3260, dem pot. Lebensraum von. 

- 1096 Bachneunauge (Lampetra planeri) 
- 1163 Groppe (Cottus gobio) 
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Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 10.01.BSAB.001 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um einen bestehenden Steinbruch samt Betriebsanlagen, der 
bereits zu ungefähr 50% abgebaut worden ist. Die bereits abgebauten Bereiche befinden sich in 
unmittelbarer Nähe zum FFH-Gebiet. Die noch nicht in Anspruch genommenen Bereiche befinden sich 
ca.550 m vom FFH-Gebiet entfernt. 
Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen. Im 
Untersuchungsraum befinden sich die LRT 3260 und 6430 sowie die potenziell betroffenen Anhang-II-
Arten. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 3260 bestehen. 
 

LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
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Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 6430 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 3260 bestehen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
sowie der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet sind keine baubedingten 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden Betrieb 
ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 3260 
auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Arten durch 
Erschütterungen und Lärm in Form von Sprengungen sind für 
den10.01.BSAB.A.001 nicht zu erwarten, da der Abbaubetrieb 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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in dem Bereich, der dem FFH-Gebiet am nächsten liegt, bereits 
weitgehend abgeschlossen ist.  

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Da Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken), vorgenommen 
werden, ein Gehölzbestand das FFH-Gebiet etwas abschirmt 
und aufgrund der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

 
LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastung und der zunehmenden Entfernung 
der geplanten Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Aufgrund der Vorbelastung und der zunehmenden Entfernung 
der geplanten Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung und der zunehmenden Entfernung 
der geplanten Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

  

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Festlegung 10.01.ABL.001 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neufestlegung, für ein ehemaliges Bodenabbaugebiet. Es sind somit 
alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die LRT 3260 und 6430 sowie die potenziell betroffenen Anhang-
II-Arten. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Da die Festlegung den LRT nicht überlagert, beschränken sich 
die Veränderungen auf den Bereich der Festlegung. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen  
Aufgrund der Entfernung von etwa 200 m zwischen der 
geplanten Deponie und dem FFH-Gebiet sind keine 
Veränderungen für den LRT zu erwarten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 
 

LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Da die Festlegung den LRT nicht überlagert, beschränken sich 
die Veränderungen auf den Bereich der Festlegung. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen  
Aufgrund der Entfernung von etwa 200 m zwischen der 
geplanten Deponie und dem FFH-Gebiet sind keine 
Veränderungen für den LRT zu erwarten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 

 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Deponiegebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Licht und sonstige optische Reizauslöser 
Aufgrund der Entfernung und der abschirmenden Wirkung der 
angrenzenden Waldflächen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung und der abschirmenden Wirkung der 
angrenzenden Waldflächen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Entfernung und der abschirmenden Wirkung der 
angrenzenden Waldflächen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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• C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung und der abschirmenden Wirkung der 
angrenzenden Waldflächen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 
LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Deponiegebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Licht und sonstige optische Reizauslöser 
Aufgrund der Entfernung und der abschirmenden Wirkung der 
angrenzenden Waldflächen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung und der abschirmenden Wirkung der 
angrenzenden Waldflächen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Entfernung und der abschirmenden Wirkung der 
angrenzenden Waldflächen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung und der abschirmenden Wirkung der 
angrenzenden Waldflächen sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

 
Festlegung 10.01.WEB.009 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum 

 
Festlegung 09.04.WEB.011  
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

71 

 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 10.03.WEB.001 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Mit geprüfte alternative Festlegung 10.01.BSAB.A.002  
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um eine Neuanlage. Es sind somit alle unter Punkt 2 
aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die LRT 3260 und 6430 sowie die potenziell betroffenen Anhang-
II-Arten. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 3260 bestehen. 
 

LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
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Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 6430 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 6430 bestehen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Einige der charakteristischen Arten des LRT, wie der Biber 
sowie der Flussregenpfeifer und die Uferschwalbe haben eine 
besondere Empfindlichkeit gegenüber Störungen, wie Lärm und 
Bewegung. Durch den vorgesehenen Erhalt des Waldrandes 
als Puffer können erhebliche Beeinträchtigungen vermieden 
werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Einträge in das Gewässer über die Luft 
hat der verbleibende Waldrand ebenfalls eine wichtige 
Funktion, indem er einen Teil der Stoffe abfangen kann. 
Darüber hinaus sind Vermeidungsmaßnahmen, wie die 
Befeuchtung von gewässernahen Fahrwegen vorzunehmen. Es 
ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3260 
auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Durch die abschirmende Wirkung des zu erhaltenden 
Waldrandes sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, so dass von 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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keiner erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3260 auszugehen 
ist.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für die Anhang-II-Arten Groppe 
und Bachneunauge durch Erschütterungen ausgelöst durch 
Sprengungen sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Einträge in das Gewässer über die Luft 
hat der verbleibende Waldrand ebenfalls eine wichtige 
Funktion, indem er einen Teil der Stoffe abfangen kann. 
Darüber hinaus können Vermeidungsmaßnahmen 
(Entstaubung für Bohrgeräte, Befeuchtung Fahrwege/Material, 
Absetzbecken) vorgenommen werden. Es ist von keiner 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3260 auszugehen. 

 
LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
Das Abbaugebiet befindet sich in mind. 50 m Entfernung zum 
LRT. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, so dass 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Einige charakteristische Falterarten des LRT reagieren 
empfindlich auf Licht, die Entfernung und die abschirmende 
Wirkung des zu erhaltenden Waldrandes vermindern eine 
mögliche Anlockung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Durch die abschirmende Wirkung des zu erhaltenden 
Waldrandes sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, so dass von 
keiner erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6430 auszugehen 
ist.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Einige charakteristische Falterarten des LRT reagieren 
empfindlich auf Licht. Die Entfernung und die abschirmende 
Wirkung des zu erhaltenden Waldrandes vermindern eine 
mögliche Anlockung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 
 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen konnten jegliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass diese 
Festlegungen auch nicht zu einer Kumulation beitragen können. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4916-301 
„Eder“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4915-301 „Elberndorfer und Oberes 
Zinser Bachtal“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

09.04.WEB.012 (290 m entfernt), 
09.04.WEB.016 (290 m entfernt), 
10.03.OG.A.001 
(10.05.WEB.001, 10.05.WEB.002 jeweils genau 300 m entfernt) 
 
10.03.ASB-Z.001 (reine Bestandssicherung, daher sind negative 
Auswirkungen von Vornherein auszuschließen, sodass die Festlegung 
nicht weiter geprüft wird) 

Flächengröße ca. 128,8 ha, 
ca. 29,8 ha, 
ca. 77,99 ha 
(ca. 34,2 ha, ca. 39,8 ha) 

Kreis/Kommune Kreis Olpe / Kirchhundem, 
Olpe / Kirchhundem, 
Siegen-Wittgenstein / Erndtebrück 
(Kreis Siegen-Wittgenstein / Hilchenbach) 

Lage Südöstlich Heinsberg, 
Südöstlich Heinsberg, 
Zwischen Hilchenbach (östlich) und Erndtebrück (westlich) 
(Südöstlich Helberhausen) 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

09.04.WEB.012: 
Das Plangebiet ist bis auf einige kleine Lichtungen mit Grünlandflächen 
ausschließlich bewaldet 
09.04.WEB.016: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
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10.03.OG.A.001: 
Das Plangebiet ist etwa zu 50 % bewaldet und von Grünlandnutzung 
entlang des Elberndorfer Baches charakterisiert 
10.05.WEB.001: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet. 
10.05.WEB.002: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet. 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB11  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von Bauflächen, 
 Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung der Talsperre12  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von Bauflächen, 
 Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B3.1 Veränderung des Bodens/Untergrunds 
B3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
 Verhältnisse 
B5.4 Erschütterung/Vibration 
B6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
 Schwebst. u. Sedimente)  

 

 

 

11 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
1212 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 

anlagebedingt A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
 Verhältnisse 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.4 Erschütterung/Vibration 

betriebsbedingt C3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
 Verhältnisse  
C5.4 Erschütterung/Vibration 
C6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
 Schwebst. u. Sedimente) 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4915-301 „Elberndorfer und Oberes Zinser Bachtal“ 

Flächengröße 115 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Die beiden Bachtäler des Elberndorfer- und Zinser Baches liegen an 
der südöstlichen Abdachung des Rothaarkamms nordwestlich von 
Erndtebrück. Die naturnah ausgebildeten Bäche durchfließen jeweils 
ein durchgängiges Talsystem mit halboffenem Charakter. Ihre Sohle ist 
überwiegend kiesig und bietet eine natürliche Substratvielfalt. Prall- und 
Gleithaenge finden sich ebenso wie Kolke, Abbruchkanten und 
Unterstände. Das auf der Talsohle und den flach geneigten Hängen 
verbreitete, artenreiche Grünland zeichnet sich durch einen eng 
verzahnten Komplex von Goldhaferwiesen, Borstgrasrasen, Feucht- 
und Naßgrünland, Pfeifengraswiesen, Kleinseggenrieden und 
Magergrünland aus. Weite Bereiche sind von Sukzessionsstadien 
unterschiedlicher Entwicklung auf feuchten bis nassen Standorten 
geprägt. Hier sind auch vereinzelte kleine Übergangsmoore 
ausgebildet. Großflächigere Übergangsmoore von jeweils mehreren ha 
befinden sich im Norden und im Westen des Elberndorfer Bachtales. 
Die Bachtäler werden durch Einzelbäume und -büsche sowie 
Böschungshecken und Vorwaldgehölze gegliedert 

Bedeutung für Natura 2000  Die Übergangsmoore sind von hervorragender Repräsentanz für den 
Naturraum Süderbergland. Auch die Waldstorchschnabel-
Goldhaferwiesen sind gut ausgebildet. Durch die mosaikhafte 
Ausbildung des Grünlandes mit zusätzlichen kleinflächigen artenreichen 
Borstgrasrasen, Feucht- und Naßwiesen sowie vereinzelten 
Pfeifengraswiesen ist das Gebiet in den bewirtschafteten Teilen ein 
sehr eindrucksvolles Beispiel bäuerlicher Landwirtschaft und in dieser 
Ausbildung einzigartig. Die nicht bewirtschafteten, sich in Sukzession 
befindenen Talsohlen zeugen von der hohen Regenerationskraft und 
sind zudem durch ihren Arten- und Strukturreichtum sowie ihre 
Durchgängigkeit gemeinsam mit den bewirtschafteten Bereichen ein 
sehr wertvolles Refugium vieler seltener und gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten. Dieses wird durch das Vorkommen von Groppe, 
Bachneunauge, Schwarzstorch, Eisvogel, sowie z.B. Arnika, Großer 
Perlmutterfalter, Dukatenfalter und Gestreifte Quelljungfer unterstrichen. 
Das Elberndorfer Bachtal sowie das obere Zinser Bachtal sind im 
Bereich der Aue durch ein nahezu flächig ausgebildetes Mosaik 
gefährdeter Lebensraumtypen ausgestattet. Von zentraler Bedeutung 
ist in diesem Zusammenhang die Qualität und Vielfältigkeit des Feucht- 
und Naßgrünlandes, der Klein- und Großseggenriede, aber auch des 
Magergrünlandes, welche in dieser Großflächigkeit des 
Gesamtkontextes in dieser Ausbildung kaum noch zu finden sind 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (B) 
─ LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (B)  
─ LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden, 

EHZ (B)  
─ LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren, EHZ (A)  
─ LRT 6520 Berg-Mähwiesen, EHZ (B)  
─ LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore, EHZ (B)  
─ LRT 91D0 Moorwälder, EHZ (B) 

 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 

─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
 
Erhaltungsziele für Borstgrasrasen 
 

─ Wiederherstellung von Borstgrasrasen mit ihrem 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar sowie 
mit lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder 
Pflegeregime 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Wiederherstellung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes 
und -chemismus unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes bei feuchten Ausprägungen des 
Lebensraumtyps 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6410
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/7140
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
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─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden 
 

─ Erhaltung der Pfeifengraswiesen mit ihrem 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar sowie 
lebensraumangepasstem Pflegeregime (Herbstmahd)  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund zu 
erhalten 

 
Erhaltungsziele für Feuchte Hochstaudenfluren 
 

─ Erhaltung von Feuchten Hochstaudenfluren an Fließgewässern 
und Waldrändern mit ihrer lebensraumtypischen Kennarten- 
und Strukturvielfalt 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Erhaltung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/ oder 
Überflutungsverhältnisse 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen ausangrenzenden Nutzflächen 

 
Erhaltungsziele für Berg-Mähwiesen 
 

─ Erhaltung der Bergmähwiesen mit ihrer lebensraumtypischen 
Kennarten-, Magerkeitszeiger-und StrukturvielfalT sowie 
extensiven Bewirtschaftung  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze zu erhalten 

 
Erhaltungsziele für Übergangs- und Schwingrasenmoore 
 

─ Erhaltung der gehölzarmen Zwischenmoorvegetation z. B. mit 
Übergangsmoor- und Schlenken-Gesellschaften 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6410
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/7140
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(Scheuchzerietalia palustris) oder Braunsegen-Sümpfen 
(Caricionnigrae) sowie ihrem lebensraumtypischem Kennarten- 
und Strukturinventar 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─  Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus sowie Nährstoffhaushaltes mit oberflächennahem 
oder anstehendem dystrophem bis oligo- oder mesotrophem 
Wasser unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps  
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund Seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 

Bedeutung im Biotopverbund zu erhalten 
 
Erhaltungsziele für Moorwälder 
 

─ Erhaltung von Moorwäldern auf Torfsubstraten mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1096 Bachneunauge (Lampetra planeri), EHZ (C)  
 

- Wiederherstellung naturnaher, linear durchgängiger, lebhaft 
strömender, sauberer Gewässermit lockerem, sandigen bis 
feinkiesigen Sohlsubstraten (Laichhabitat) und ruhigen 
Bereichen mit Schlammauflagen (Larvenhabitat), mit 
natürlichem Geschiebetransport und gehölzreichen 
Gewässerrändern 

- Wiederherstellung einer möglichst unbeeinträchtigten 
Fließgewässerdynamik mitlebensraumtypischen Strukturen und 
Vegetation 

- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 
Nährstoff-, Schadstoff- und antropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

- Wiederherstellung der Wasserqualität 
- Wiederherstellung einer schonenden Gewässerunterhaltung 

unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
- Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit der 

Fließgewässer im gesamten Verlauf 
- Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 

Bedeutung als eines der fünfgrößten Vorkommen in der FFH-

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
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Gebietskulisse der kontinentalen biogeographischen Region in 
NRW wiederherzustellen 

 
1163 Groppe (Cottus gobio), EHZ (C) 
 

- Wiederherstellung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, 
sauerstoffreicher und totholzreicher Gewässer mit naturnaher 
Sohle und gehölzreichen Gewässerrändern als Laichgewässer 

- Wiederherstellung einer möglichst unbeeinträchtigten 
Fließgewässerdynamik mitlebensraumtypischen Strukturen und 
Vegetation 

- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 
Nährstoff-, Schadstoff- und antropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

- Wiederherstellung der Wasserqualität 
- Wiederherstellung einer schonenden Gewässerunterhaltung 

unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im gesamten 
Verlauf 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Elberndorfer Bachtal“ (SI-040) 
- NSG „Elberndorfer Bachtal <LP Erndtebrueck>“ (SI-125) 
- NSG „Zinser Bachtal“ (SI-033) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-5015-301 „Rothaarkamm und Wiesentaeler 
- FFH-DE-4916-301 „Eder zwischen Erndtebrueck und 

Beddelhausen“  

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele auf LRT und Anhang II-Arten. Im Hinblick auf pot. 
Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern hinreichend, um die maximalen 
Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 
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potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen 10.03.OG.A.001 
überlagern sich teilweise mit dem FFH-Gebiet. Innerhalb des 
Untersuchungsraumes befinden sich im Umfeld der Festlegungen 
folgende LRT:  
 
10.03.OG.A.001 
3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
Charakteristische Arten: Schneider (Alburnoides bipunctatus), Äsche 
(Thymallus thymallus), Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 
LRT 6230 Borstgrasrasen 
Charakteristische Arten: Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas 
aurinia), Warzenbeißer (Decticus verrucivorus) 
 
LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden 
Charakteristische Arten: Rotbraune Graseule (Mythimna turca) 
 
LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren  
Charakteristische Arten: Mädesüß-Perlmuttfalter (Brenthis ino) und 
Buszkoiana capnodactylus (Federmottenart) 
 
LRT 6520 Berg-Mähwiesen 
Charakteristische Arten: Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 
Heuschrecken: Warzenbeißer (Decticus verrucivorus) 
Falter: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous), 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris teleius) 
 
LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Charakteristische Arten: Bekassine (Gallinago gallinago), Blaukehlchen 
(Luscinia svecica),  
Moorfrosch (Rana arvalis),  
Falter: Pfeifengras-Stengeleule (Amphipoea lucens), Hochmoor-
Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris), Sonnentau-Federmotte (Buckleria 
paludum), Großer Heufalter; Moor-Wiesenvögelchen (Coenonympha 
tullia), Hochmoor-Bodeneule (Coenophila subrosea), Lungenenzian-
Ameisenbläuling (Phengaris alcon), Heidemoor-Bodeneule 
(Protolampra sobrina), 
Libellen: Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea), Hochmoor-Mosaikjungfer 
(Aeshna subarctica), Scharlachlibelle (Ceriagrion tenellum), Speer-
Azurjungfer (Coenagrion hastulatum), Mond-Azurjungfer (Coenagrion 
lunulatum), Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia dubia), Große 
Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), Nordische Moosjungfer 
(Leucorrhinia rubicunda), Arktische Smaragdlibelle (Somatochlora 
arctica) 
Laufkäfer: Agonum ericeti, Anisodactylus nemorivagus, Bembidion 
humerale, Carabus clatratus, Epaphius rivularis 
 
09.04.WEB.012 
keine 
 
09.04.WEB.016 
keine 
 
 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
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10.05.WEB.001 
Keine 
 
10.05.WEB.002 
keine 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt. 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Keine 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen überschneiden sich teilweise mit dem FFH-Gebiet 
und greifen somit direkt in das Schutzgebiet ein. Dies betrifft die geplante Talsperre 10.03.OG.A.001 und 
hier die LRT 3260, LRT 6230, LRT 6410, LRT 6430, LRT 6520, LRT 7140. Die vier anderen 
Festlegungen im Untersuchungsraum liegen hingegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes.  
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 10.03.OG.A.001 „Elberndorftalsperre“ 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neufestlegung, die sich zudem direkt mit dem FFH-Gebiet überlagert. 
Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT sowie die potenziell betroffenen Anhang-II-Arten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
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Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der 
Gewässertyp im Bereich der Festlegung vollständig von einem 
Fließgewässer zu einem künstlichen Stillgewässer verändern. 
Dies geht mit einer erheblichen Veränderung der 
Gewässermorphologie und der Habitatbedingungen einher. Der 
LRT3260 wird somit auf einer Fläche von mind. 8.800 m² 
vollständig zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle von max. 
1000 m² Flächenverlust nach Lambrecht & Trautner 2007 ist 
somit deutlich überschritten. Es ist daher von einer erheblichen 
Beeinträchtigung des LRT3260 auszugehen.  

• A3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Siehe Beurteilung zu A2. Erhebliche Beeinträchtigung zu 
erwarten. 

• A4 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 
Durch die Errichtung einer Talsperre wird die Durchlässigkeit 
des Bachsystems unterbrochen bzw. eingeschränkt. Die pot. 
Staumauer liegt innerhalb des FFH-Gebiets. Die 
Durchgängigkeit des LRT3260 wird innerhalb des 
Schutzgebiets somit beeinträchtigt. Überdies sind Anhang II-
Arten und charakteristische Arten, wie das Flussneunauge, das 
Meerneuauge, der Lachs, die Quappe und der Europäische 
Biber sowie alle Arten des Makrozoobenthos mit einer 
entsprechenden Empfindlichkeit benannt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen durch den Wirkfaktor A3 sind zu 
erwarten. 

• A5.4 Erschütterung/Vibration 
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Die anlagebedingten Erschütterungen und Vibrationen haben 
ihren Ursprung im Bereich der Staumauer. Diese befindet sich 
innerhalb des Schutzgebiets, sodass hierdurch für empfindliche 
Arten, wie dem Biber, dem Flussregenpfeifer und der 
Uferschwalbe erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. 

 
LRT 6230 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird der 
Borstgrasrasen im Bereich der Festlegung vollständig 
überflutet. Dies geht mit einer erheblichen Veränderung der 
Habitatbedingungen einher. Der LRT 6230 wird somit im 
Bereich der Talsperre auf einer Fläche von etwa 11.600 m² 
vollständig zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle von max. 
250 m² Flächenverlust nach Lambrecht & Trautner 2007 ist 
somit erheblich überschritten. Es ist daher von einer 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6230 auszugehen.  

• A3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Siehe Beurteilung zu A2. Erhebliche Beeinträchtigung zu 
erwarten. 

• A4 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 
Die Talsperre wird durch Flutung zur Falle für die frühen 
Entwicklungsstadien der charakteristischen Falterart 
Skabiosen-Scheckenfalter und der ebenfalls von der Vegetation 
abhängigen Heuschreckenart Warzenbeißer. Somit ist auch 
hier von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6230 
auszugehen. 

• A5.4 Erschütterung/Vibration 
Gegenüber anlagebedingten Erschütterungen und Vibrationen 
ist bei den charakteristischen Arten keine entsprechende 
Empfindlichkeit benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen durch 
den Wirkfaktor A5.4 sind daher nicht zu erwarten  

 
LRT 6410 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird die 
Pfeifengraswiese im Bereich der Festlegung vollständig 
überflutet. Dies geht mit einer erheblichen Veränderung der 
Habitatbedingungen einher. Der LRT 6410 wird somit im 
Bereich der Talsperre auf einer Fläche von etwa 4.900 m² 
vollständig zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle von max. 
250 m² Flächenverlust nach Lambrecht & Trautner 2007 ist 
somit erheblich überschritten. Es ist daher von einer 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6410 auszugehen. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Siehe Beurteilung zu A2. Erhebliche Beeinträchtigung zu 
erwarten. 

• A4 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 
Die Talsperre wird durch Flutung zur Falle für die frühen 
Entwicklungsstadien der charakteristischen Falterart Rotbraune 
Graseule. Erhebliche Beeinträchtigungen sind zu erwarten. 

• A5.4 Erschütterung/Vibration 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

86 

 

Gegenüber anlagebedingten Erschütterungen und Vibrationen 
ist bei den charakteristischen Arten keine entsprechende 
Empfindlichkeit benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen durch 
den Wirkfaktor A5.4 sind daher nicht zu erwarten  

 
LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Durch den Aufstau des Fließgewässers werden die Feuchten 
Hochstaudenfluren im Bereich der Festlegung vollständig 
überflutet. Dies geht mit einer erheblichen Veränderung der 
Habitatbedingungen einher. Der LRT 6430 wird somit im 
Bereich der Talsperre auf einer Fläche von etwa 15.000 m² 
vollständig zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle von max. 
500 m² Flächenverlust nach Lambrecht & Trautner 2007 ist 
somit erheblich überschritten. Es ist daher von einer 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6430 auszugehen. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Siehe Beurteilung zu A2. Erhebliche Beeinträchtigung zu 
erwarten. 

• A4 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 
Die Talsperre wird durch Flutung zur Falle für die frühen 
Entwicklungsstadien der charakteristischen Falterarten sowie 
der Säugetierart Brandmaus. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind zu erwarten. 

• A5.4 Erschütterung/Vibration 
Gegenüber anlagebedingten Erschütterungen und Vibrationen 
ist bei den charakteristischen Arten keine entsprechende 
Empfindlichkeit benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen durch 
den Wirkfaktor A5.4 sind daher nicht zu erwarten  

 
LRT 6520 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Durch den Aufstau des Fließgewässers werden die Feuchten 
Hochstaudenfluren im Bereich der Festlegung vollständig 
überflutet. Dies geht mit einer erheblichen Veränderung der 
Habitatbedingungen einher. Der LRT 6520 wird somit im 
Bereich der Talsperre auf einer Fläche von etwa 9.000 m² 
vollständig zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle von max. 
500 m² Flächenverlust nach Lambrecht & Trautner 2007 ist 
somit erheblich überschritten. Es ist daher von einer 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6430 auszugehen. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Siehe Beurteilung zu A2. Erhebliche Beeinträchtigung zu 
erwarten. 

• A4 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 
Die Talsperre wird durch Flutung zur Falle für die frühen 
Entwicklungsstadien der charakteristischen Falterarten sowie 
der ebenfalls von der Vegetation abhängigen Heuschreckenart 
Warzenbeißer. Erhebliche Beeinträchtigungen sind zu 
erwarten. 

• A5.4 Erschütterung/Vibration 
Gegenüber anlagebedingten Erschütterungen und Vibrationen 
ist bei den charakteristischen Arten keine entsprechende 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

87 

 

Empfindlichkeit benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen durch 
den Wirkfaktor A5.4 sind daher nicht zu erwarten  
 

LRT 7140 (inkl. charakteristischer Arten)  

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Durch den Aufstau des Fließgewässers werden die Übergangs- 
und Schwingrasenmoore im Bereich der Festlegung vollständig 
überflutet. Dies geht mit einer erheblichen Veränderung der 
Habitatbedingungen einher. Der LRT 6520 wird somit im 
Bereich der Talsperre auf einer Fläche von etwa 4.900 m² 
vollständig zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle von max. 
250 m² Flächenverlust nach Lambrecht & Trautner 2007 ist 
somit erheblich überschritten. Es ist daher von einer 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6430 auszugehen. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Siehe Beurteilung zu A2. Erhebliche Beeinträchtigung zu 
erwarten. 

• A4 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 
Die Talsperre wird durch Flutung zur Falle für die frühen 
Entwicklungsstadien der charakteristischen Falterarten, einige 
Libellenarten, eine Laufkäferart sowie den Moorfrosch. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind zu erwarten. 

• A5.4 Erschütterung/Vibration 
Gegenüber anlagebedingten Erschütterungen und Vibrationen 
ist bei den charakteristischen Arten keine entsprechende 
Empfindlichkeit benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen durch 
den Wirkfaktor A5.4 sind daher nicht zu erwarten.  

•  

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
Erforderliche Bauarbeiten sind im Bereich der Staumauer zu 
erwarten. Diese befindet sich innerhalb des FFH-Gebiets, eine 
Entfernung zum LRT von etwa 100 m wird eingehalten. Da der 
LRT nicht direkt betroffen ist, sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B3.1 Veränderung des Bodens/Untergrunds: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Baubedingte Veränderungen im Bereich der Staumauer 
bewirken bereits einen gewissen Aufstau des Gewässers, der 
die Dynamik des LRT verändert. Es sind erhebliche 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5.4 Erschütterung/Vibration: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Für diesbezüglich empfindliche Tierarten, wie 
dem Biber, können vorübergehend erhebliche 
Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. 
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• B6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Für das diesbezüglich empfindliche 
charakteristische Makrozoobenthos, wie die Insektenlarven,  
können auch stromabwärts des LRTs im FFH-Gebiet 
vorübergehend erhebliche Beeinträchtigungen nicht 
ausgeschlossen werden.  

• C3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse  
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der 
Gewässertyp im Bereich der Festlegung vollständig von einem 
Fließgewässer zu einem künstlichen Stillgewässer verändern. 
Dies geht mit einer erheblichen Veränderung der 
Gewässermorphologie einher. Der LRT 3260 wird somit auf 
einer Fläche von ca. 8.800 m² vollständig zerstört. Die 
Erheblichkeitsschwelle von max. 1000 m² Flächenverlust nach 
Lambrecht & Trautner 2007 ist somit deutlich überschritten. Es 
ist daher von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 
3260 auszugehen.  

• C5.4 Erschütterung/Vibration 
Die betriebsbedingten Erschütterungen und Vibrationen haben 
ihren Ursprung im Bereich der Staumauer innerhalb des 
Schutzgebiets, diese haben jedoch vor dem Hintergrund der 
Folgen des Aufstaus des Fließgewässers nur eine 
untergeordnete Relevanz. Weitere erhebliche 
Beeinträchtigungen sind deshalb nicht zu erwarten. 

• C6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Infolge des Aufstauens des Gewässers ist im Bereich der 
Überlagerung mit dem geplanten Stausee und darüber hinaus 
infolge der deutlich abgesenkten oder ganz zum Erliegen 
kommenden Fließgeschwindigkeiten mit stark erhöhten 
Sedimentdepositionen am Gewässergrund zu rechnen. 
Hierdurch ist mit erheblichen strukturellen Änderungen zu 
rechnen. Betroffen ist mindestens eine Fläche von deutlich 
mehr als 8.800 m² des LRT 3260. Der maximal noch 
tolerierbare Lebensraumverlust nach Lambrecht & Trautner 
2007 von 1.000 m² wird damit deutlich überschritten. Es ist von 
einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3260 
auszugehen. 
 

LRT 6230 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
Erforderliche Bauarbeiten sind im Bereich der Staumauer zu 
erwarten. Da der LRT 6230 vermutlich nicht näher als 150 m an 
die zu errichtenden Staumauer heranreicht, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.1 Veränderung des Bodens/Untergrunds: 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B5.4 Erschütterung/Vibration: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• C3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse  
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der 
überflutete Bereich der Festlegung vollständig verändern. Der 
LRT 6230 wird somit im Bereich der Talsperre auf einer Fläche 
von etwa 11.600 m² vollständig zerstört. Die 
Erheblichkeitsschwelle von max. 1000 m² Flächenverlust nach 
Lambrecht & Trautner 2007 ist somit deutlich überschritten. Es 
ist daher von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 
6230 auszugehen.  

• C5.4 Erschütterung/Vibration 
Die betriebsbedingten Erschütterungen und Vibrationen haben 
ihren Ursprung im Bereich der Staumauer innerhalb des 
Schutzgebiets. Da der LRT 6230 vermutlich nicht näher als 
150 m an die zu errichtenden Staumauer heranreicht, sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Vor dem Hintergrund der Folgen des Aufstaus des 
Fließgewässers und dem Verlust der Flächen des LRT hat 
dieser Wirkfaktor keine Relevanz. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind deshalb nicht zu erwarten.  
 

LRT 6410 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
Erforderliche Bauarbeiten sind im Bereich der Staumauer zu 
erwarten. Da der LRT 6410 vermutlich nicht näher als 370 m an 
die zu errichtenden Staumauer heranreicht, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.1 Veränderung des Bodens/Untergrunds: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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• B3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B5.4 Erschütterung/Vibration: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• C3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse  
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der 
überflutete Bereich der Festlegung vollständig verändern. Der 
LRT 6410 wird somit im Bereich der Talsperre auf einer Fläche 
von etwa 4.900 m² vollständig zerstört. Die 
Erheblichkeitsschwelle von max. 250 m² Flächenverlust nach 
Lambrecht & Trautner 2007 ist somit deutlich überschritten. Es 
ist daher von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 
6410 auszugehen.  

• C5.4 Erschütterung/Vibration 
Die betriebsbedingten Erschütterungen und Vibrationen haben 
ihren Ursprung im Bereich der Staumauer innerhalb des 
Schutzgebiets. Da der LRT 6410 vermutlich nicht näher als 
370 m an die zu errichtenden Staumauer heranreicht, sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Vor dem Hintergrund der Folgen des Aufstaus des 
Fließgewässers und dem Verlust der Flächen des LRT hat 
dieser Wirkfaktor keine Relevanz. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind deshalb nicht zu erwarten.  

 
LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
Erforderliche Bauarbeiten sind im Bereich der Staumauer zu 
erwarten. Da der LRT 6430 vermutlich nicht näher als 350 m an 
die zu errichtenden Staumauer heranreicht, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.1 Veränderung des Bodens/Untergrunds: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B5.5 Erschütterung/Vibration: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• C3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse  
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der 
überflutete Bereich der Festlegung vollständig verändern. Der 
LRT 6430 wird somit im Bereich der Talsperre auf einer Fläche 
von etwa 15.000 m² vollständig zerstört. Die 
Erheblichkeitsschwelle von max. 500 m² Flächenverlust nach 
Lambrecht & Trautner 2007 ist somit deutlich überschritten. Es 
ist daher von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 
6430 auszugehen.  

• C5.4 Erschütterung/Vibration 
Die betriebsbedingten Erschütterungen und Vibrationen haben 
ihren Ursprung im Bereich der Staumauer innerhalb des 
Schutzgebiets. Da der LRT 6430 vermutlich nicht näher als 
350 m an die zu errichtenden Staumauer heranreicht, sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Vor dem Hintergrund der Folgen des Aufstaus des 
Fließgewässers und dem Verlust der Flächen des LRT hat 
dieser Wirkfaktor keine Relevanz. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind deshalb nicht zu erwarten.  

 
LRT 6520 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
Erforderliche Bauarbeiten sind im Bereich der Staumauer zu 
erwarten. Da der LRT 6520 vermutlich über 2  km von der zu 
errichtenden Staumauer entfernt vorkommt, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.1 Veränderung des Bodens/Untergrunds: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B5.4 Erschütterung/Vibration: 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 
 

• C3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse  
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der 
überflutete Bereich der Festlegung vollständig verändern. Der 
LRT 6520 wird somit im Bereich der Talsperre auf einer Fläche 
von etwa 9.000 m² vollständig zerstört. Die 
Erheblichkeitsschwelle von max. 250 m² Flächenverlust nach 
Lambrecht & Trautner 2007 ist somit deutlich überschritten. Es 
ist daher von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 
6520 auszugehen.  

• C5.4 Erschütterung/Vibration 
Die betriebsbedingten Erschütterungen und Vibrationen haben 
ihren Ursprung im Bereich der Staumauer innerhalb des 
Schutzgebiets. Da der LRT 6520 vermutlich nicht näher als 
2 km an die zu errichtenden Staumauer heranreicht, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Vor dem Hintergrund der Folgen des Aufstaus des 
Fließgewässers und dem Verlust der Flächen des LRT hat 
dieser Wirkfaktor keine Relevanz. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind deshalb nicht zu erwarten.  
 

LRT 7140 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
Erforderliche Bauarbeiten sind im Bereich der Staumauer zu 
erwarten. Da der LRT 7140 vermutlich ca. 180  m von der zu 
errichtenden Staumauer entfernt vorkommt, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.1 Veränderung des Bodens/Untergrunds: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• B5.4 Erschütterung/Vibration: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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• B6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich 
der Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine 
Beeinträchtigungen. 

• C3.3 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
Verhältnisse  
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der 
überflutete Bereich der Festlegung vollständig verändern. Der 
LRT 7140 wird somit im Bereich der Talsperre auf einer Fläche 
von etwa 4.900 m² vollständig zerstört. Die 
Erheblichkeitsschwelle von max. 250 m² Flächenverlust nach 
Lambrecht & Trautner 2007 ist somit deutlich überschritten. Es 
ist daher von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 
7140 auszugehen.  

• C5.4 Erschütterung/Vibration 
Die betriebsbedingten Erschütterungen und Vibrationen haben 
ihren Ursprung im Bereich der Staumauer innerhalb des 
Schutzgebiets. Da der LRT 7140 vermutlich nicht näher als 
180 m an die zu errichtenden Staumauer heranreicht, sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C6.6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 
(Staub/Schwebst. u. Sedimente) 
Vor dem Hintergrund der Folgen des Aufstaus des 
Fließgewässers und dem Verlust der Flächen des LRT hat 
dieser Wirkfaktor keine Relevanz. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind deshalb nicht zu erwarten.  
 

 
Festlegung 09.04.WEB.012 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.04.WEB.016 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
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Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum 

 
Festlegung 10.05.WEB.001 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
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Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 10.05.WEB.002 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
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Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen 09.04.WEB.012, 
09.04.WEB.016, 10.05.WEB.001 und 10.05.WEB.001 konnten jegliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass diese 
Festlegungen auch nicht zu einer Kumulation beitragen können. Für die 
geplante Talsperre 10.03.OG.A.001 wurde indes festgestellt, dass die 
Planung bereits für sich genommen Erheblichkeitsschwellen 
überschreitet. Hinsichtlich der nicht bereits zu einer Erheblichkeit 
führenden weiteren Wirkfaktoren konnten zudem jegliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass auch hier keine 
Einflüsse einer pot. Kumulation auf das Prüfergebnis entstehen können 
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GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4915-301 
„Elberndorfer und Oberes Zinser Bachtal“ auf dieser Planungsebene nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
Durch die geplante Festlegung 10.03.OG.A.001 ist eine erhebliche 
Beeinträchtigung der LRT3260, LRT 6230, LRT 6410, LRT 6430, LRT 6520 und 
LRT 7140 zu erwarten. Die Festlegung ist als landesplanerische Vorgabe aus 
dem LEP-NRW jedoch zwingend zu übernehmen. Dem Regionalplan bleibt hier 
kein Planungsspielraum, sodass es sich um eine nachrichtliche Übernahme 
handelt, die für sich genommen keine negativen Umweltauswirkungen entfaltet.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können hingegen im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-5115-301 „Gernsdorfer Weidekämpe“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.11.WEB.002 

Flächengröße ca. 139,3 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Wilnsdorf  

Lage Östlich Wilgersdorf, Rudersdorf 
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1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.11.WEB.002: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. Im Westen sowie kleinflächig 
auf zwei Lichtungen kommt Grünland vor. Im Süden quert eine 
Freileitungstrasse 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB13  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-5115-301 „Gernsdorfer Weidekaempe“ 

Flächengröße 110 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Gebiet umfaßt ein breites, vernäßtes Muldental mit angrenzenden 
mageren Grünlandflächen zwischen Gernsdorf und Imgarteichen. Es 
besteht überwiegend aus feuchten Mäh- und Weidegrünland, höheren 
Gehölzgruppen und Hudebäumen. Der nordöstliche, an das 
Naturschutzgebiete angrenzende Bereich zeichnet sich durch einen 
hohen Anteil an mageren, artenreichen Berg-Glatthaferwiesen aus 

Bedeutung für Natura 2000  Das Gebiet ist nie tiefgründig melioriert worden. Daher sind die 
standörtlich bedingten gewachsenen Böden und 
Vernässungsverhältnisse nahezu unbeeinflußt geblieben. Es ist ein 
Mosaik aus unterschiedlichen Ausbildungen von Mager- und 
Borstgrasrasen, Kleinseggen-Sumpfrasen, binsenreichen 
Feuchtwiesen, Rotschwingel-Magerweiden und artenreichen 
Bergglatthaferwiesen vorhanden, das sich dank der 
naturschutzkonformen Bewirtschaftung zu einem der 
orchideenreichsten Magerwiesenkomplexe im südlichen Westfalen 
entwickelt hat. Zudem bietet das Gebiet seltenen Vogel- und 
Schmetterlingsarten Lebensraum 

  

 

13 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
C5.2 akustische Reize (Schall) 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

- LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (A) 
- LRT 6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen, EHZ (A) 
- LRT 6520 Berg-Mähwiesen, EHZ (A) 

 

Erhaltungsziele Erhaltungsziel für Borstgrasrasen 

 
- Erhaltung von Borstgrasrasen mit ihrem lebensraumtypischen 

Kennarten- und Strukturinventar sowie mit 
lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder Pflegeregime 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 
bei feuchten Ausprägungen des Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 

Erhaltungsziel für Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 
 

- Erhaltung der Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen mit 
ihrer lebensraumtypischen Kennarten-, Magerkeitszeiger- und 
Strukturvielfalt sowie extensiver Bewirtschaftung  

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
 
Erhaltungsziel für Berg-Mähwiesen 
 

- Erhaltung der Bergmähwiesen mit ihrer lebensraumtypischen 
Kennarten-, Magerkeitszeiger-und Strukturvielfalt sowie 
extensiven Bewirtschaftung  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
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- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), 
EHZ (C) 
 

- Wiederherstellung extensiv bewirtschafteter Wiesen in Fluss- 
und Bachtälern sowie außerhalb der Auenbereiche mit stabilen 
Beständen von Futterpflanze (Großer Wiesenknopf) und 
Wirtsameise (Myrmica rubra) im Bereich der Vorkommen 

- Wiederherstellung einer extensiven Grünlandnutzung 
(zweischürige Mahd) im Bereich der Vorkommen unter 
Berücksichtigung der Ansprüche der Art 

- Wiederherstellung eines lebensraumtypischen 
Grundwasserstandes auf wechselfeuchten Standorten 

- Vermeidung und ggf. Verringerung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen im Umfeld der Vorkommen 

- Wiederherstellung einer schonenden Unterhaltung von 
Böschungen, Deichen, Graben- und Uferrändern unter 
Berücksichtigung der Ansprüche der Art 

- Wiederherstellung eines Habitatverbundes geeigneter 
Lebensräume entlang der Fließgewässersysteme in den 
Vorkommensgebieten 

 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Gernsdorfer Weidekaempe“ (SI-032) 
- NSG „Oberes Langenbachtal“ (SI-068) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-5114-302  „Oberes Langenbachtal“ 
- FFH-DE-5015-301 „Rothaarkamm und Wiesentaeler“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT und Anhang II-Arten. Im Hinblick 
auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern hinreichend, um die 
maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu 
erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 

Die vorgesehene regionalplanerische Festlegung befindet sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegung 
befindet sich folgende LRT:  
 
10.11.WEB.002  
Keine 
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vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 

 
Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

keine 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehene regionalplanerische Festlegung liegt vollständig außerhalb des FFH-Gebietes.  
Sofern eine zu prüfende Festlegung ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des 
Untersuchungsraumes keine relevanten Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung 
insbesondere keine zusätzlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein 
entsprechender Hinweis und eine verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 10.11.WEB.002 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 

 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegung 10.11.WEB.002 konnten 
jegliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass diese 
Festlegung auch nicht zu einer Kumulation beitragen kann.  
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GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-5115-301 
„Gernsdorfer Weidekämpe“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4916-303 „Grubengelände Hörre“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.01.BSAB.001 (ca. 250 m entfernt) 

Flächengröße ca. 58,3 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Bad Berleburg 
 

Lage Südlich Bad Berleburg-Raumland 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

Bestehender Steinbruch und Betriebsanlagen (ca. 50 % des geplanten 
BSAB); Nadelwald, im Nordwesten (Laubwald); östlich angrenzend 
Abraumdeponie; nordöstlich angrenzend Edertal, nördlich und westlich 
benachbart Siedlungen Raumland, Markhausen und „Am Heßlar“, 
westlich angrenzend Grundbachtal 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB14  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4916-303 „Grubengelaende Hörre“ 

Flächengröße 9 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Grubengelände Hörre ist ein großes aufgelassenes 
Schieferbergwerk mit 3 (bis 4) Abbauebenen. Es liegt im waldreichen 
Wittgensteiner Land südlich von Bad Berleburg, direkt an der Eder. Drei 
Stollen mit Abbauhallen, die je ca. 500 m lang sind, liegen 
übereinander. Der unterste liegt am Hangfuß, der oberste innerhalb 
einer umzäunten Abbauebene. Außerdem ist am nördlichen Hangfuß 
noch ein kleiner Stollen offen. Die Stollen sind sehr einsturzgefährdet, 
durch Tagesbrüche ist z.B. die obere Sohle der Hörre zugerutscht. Die 
Schieferhalden und alten Tagebauten in der unmittelbaren Umgebung 
der Stollen sind durch Ahorn- und Fichtenaufforstungen und viel 
natürlichen Aufwuchs gekennzeichnet. 

Bedeutung für Natura 2000  Das Grubengelände Hörre ist das mit Abstand größte 
Fledermauswinterquartier Wittgensteins. Die Stollen werden seit 
Jahrzehnten von Fledermäusen als Winterquartier genutzt. Bisher sind 
6 Arten nachgewiesen. Von herausragender Bedeutung ist das 
regelmäßige Vorkommen des Mausohrs, dessen Zahl hier seit Beginn 
der Zählungen im Jahr 1977 zugenommen hat. 1994 wurden 13 
Mausohren gezählt, wobei die tatsächliche Anzahl wahrscheinlich höher 
liegt, da Schiefergruben schwierig zu untersuchen sind. Die Bedeutung 
der Stollen für den Fledermausschutz ist im landesweiten Vergleich als 
sehr hoch zu bewerten. 

  

 

14 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info: Pläne/ROV/Rohstoffgewinnung/sonstige Rohstoffgewinnung im Tagebau-Festgestein 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

keine 

Erhaltungsziele keine 

-  

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

 
1324 Großes Mausohr (Myotis myotis), EHZ (B) 
 
Schwarm/Winterquartier 

- Erhaltung von störungsfreien unterirdischen Schwarm- und 
Winterquartieren 

-  
Schutz der unterirdischen Winterquartiere durch  

- Erhaltung der ausgedehnten Stollen mit Abbauhallen des 
ehemaligen Schieferbergwerks sowie des kleinen Stollens am 
nördlichen Hangfuß als unterirdische Fledermaus-
Winterquartiere einschließlich ihrer mikroklimatischen 
Verhältnisse, ihres Wasserhaushalts und ihrer Zugänglichkeit 
für Fledermäuse  

- Erhaltung der Ungestörtheit der Quartiere durch Untersagung 
jeglicher Nutzung oder Erschließung, insbesondere keine 
touristische oder Freizeit-Nutzung. Regelmäßige Kontrolle der 
vorhandenen Stahltüren mit Fledermausschlitzen, ggf. 
Verschluss des noch offenen kleinen Stollens am nördlichen 
Hangfuß mit einem stabilen Fledermausgitter oder einem 
anderen geeigneten Verschluss 

- Erhalt und Förderung der naturnahen Umgebung der Quartiere, 
Vermeidung chemischer, physischer und sonstiger Belastungen 
und Beeinträchtigungen der unterirdischen Quartiere durch 
Nutzungen bzw. andere Einwirkungen aus den darüber 
gelegenen oberirdischen Bereichen   
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Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Hörre“ (SI-031) 
- NSG „Eder“ (SI-096) 
- NSG „Pferdsbach“ (SI-115) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4916-301 „Eder zwischen Erndtebrueck und 
Beddelhausen“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf Anhang II-Arten. LRT sind nicht 
benannt. Da sich das Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet auf den Bereich der Stollen und der engeren 
Umgebung bezieht, ist ein Umkreis von 100 Metern bzw. eine natürliche Barriere, wie ein Gewässerlauf 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 

Die vorgesehene regionalplanerische Festlegung befindet sich ca. 250 
m vom FFH-Gebiet entfernt und ist durch den Gewässerlauf der Eder 
vom FFH-Gebiet getrennt. LRT sind für das FFH-Gebiet nicht benannt.  
 
10.01.BSAB.001  
Keine  
 

 
Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Der vorgesehene BSAB liegt in einer Entfernung von ca. 250 m zum 
FFH-Gebiet. 

- 1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) 
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Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehene regionalplanerische Festlegung liegt vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung 

 
Festlegung 10.01.BSAB.001  
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um einen bestehenden Steinbruch samt Betriebsanlagen, der 
bereits zu ungefähr 50% abgebaut worden ist. Die bereits abgebauten Bereiche befinden sich in der 
Nähe vom FFH-Gebiet. Die noch nicht in Anspruch genommenen Bereiche befinden sich ca.700 m vom 
FFH-Gebiet entfernt. 
Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. potenziell betroffenen Anhang-II-Arten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Anhang-II-Art 1324 Großes Mausohr (incl. Schwarm- und 
Winterquartiere) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Anhang II-Arten bzw. Habitate der FFH-Arten werden nicht 
in Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen der FFH-Art 1324 auszugehen.  

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Es sind keine Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse 
zu erwarten, da es sich um einen Übertageabbauvorhaben von 
Festgestein handelt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
auszuschließen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung/ 
Individuenverluste  
Derartige Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da 
zukünftig u.U. weitere Quartiere entstehen könnten, das 
vorgesehene BSAB jedoch über einen langen Zeitraum keine 
störungsfreien Habitate anbieten kann. 
 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Anhang-II-Art 1324 Großes Mausohr (incl. Schwarm- und 
Winterquartiere) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Anhang II-Arten bzw. Habitate der FFH-Arten werden nicht 
in Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen der FFH-Art 1324 auszugehen 
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• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
sowie der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet werden die Winterquartiere 
von den baubedingten Störungen nicht erreicht. Erhebliche 
Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.  

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet sind keine baubedingten 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Aufgrund der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet sind keine betriebsbedingten 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Da die Winterquartiere der Fledermäuse in den Stollen z.T. 
Einsturz-gefährdet sind, können Erschütterungen und Lärm in 
Form von Sprengungen beim Abbaubetrieb sich negativ auf die 
Stabilität und die Ungestörtheit der Quartiere auswirken. 
Allerdings wurden die schutzgebietsnahen Gebietsteile bereits 
offensichtlich ohne beeinträchtigende Wirkungen auf das 
Schutzgebiet abgebaut. Die pot. zu erweiternden Beereiche 
befinden sich deutlich weiter entfernt vom Schutzgebiet, sodass 
auch hierdurch nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu 
rechnen ist.  

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Da Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken), vorgenommen 
werden, ein Gehölzbestand das FFH-Gebiet etwas abschirmt 
und aufgrund der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 
 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Keine bekannt. 
 

Gesamteinschätzung Die möglichen Erweiterungen des 10.01.BSAB.001 weisen einen 
Abstand rd. 700 m vom FFH-Gebiet auf. Die als Winterquartier der 
Fledermäuse genutzten Stollen wurden auch durch bisherige 
Sprengungen nicht beschädigt, sodass nicht von Beeinträchtigungen 
auszugehen ist. Summationswirkungen durch Störungen und 
insbesondere die Einsturzgefährdung der Winter- und 
Schwarmquartiere sind auszuschließen. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4916-303 
„Grubengelaende Hörre“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4613-301 „Hönnetal“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

08.02.BSAB.001,  
 
(mit geprüfte Festlegungsalternativen 08.02.BSAB.A.002,  
08.02.BSAB.A.003, im Entwurf nicht festgelegt) 

Flächengröße ca. 144,1 ha,  
ca. 34,1 ha, 
ca. 31,3 ha, 
ca. 22,3 ha,  

Kreis/Kommune Märkischer Kreis/ Balve (alle) 

Lage Nördlich Stadt Balve, westlich Ortsteil Eisborn, 
Westlich Eisborn, 
Südlich Eisborn, 
Westlich Eisborn, 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

BSAB 8.2.1: 
Das Gebiet wird überwiegend bereits als Steinbruch genutzt. Im 
nördlichen Teil besteht ein Abbaugewässer. Lediglich ganz im Süden 
sind landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie einzelne Gehölstreifen 
vorhanden 
08.02.BSAB.A.002: 
Die gesamte Fläche unterliegt intensiver landwirtschaftlicher Nutzung 
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08.02.BSAB.A.003: 
Überwiegend intensiv landwirtschaftliche Nutzung. Im nördlichen Teil 
der südlichen Teilfläche ist eine Hofstelle vorhanden, die überplant wird 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB15  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. durch Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4613-301 „Hoennetal“ 

 

Flächengröße 146 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Im Märkischen Kreis liegt das Hönnetal, das sich durch ein vielfältiges 
Mosaik verschiedener bedeutender Lebensraumtypen wie 
Massenkalkklippen, Felsvegetation, Kalk-Pionierrasen, Schluchtwälder, 
Höhlen (mit bedeutenden Fledermaus-Vorkommen von z. T. 
beträchtlichen Ausmaßen) und naturnahe Buchenwälder auszeichnet. 
Die Hönne selbst zeichnet sich durch eine naturnahe 
Gewässermorphologie aus und fällt im Sommer häufig trocken. 
Beeinträchtigt wird das Gebiet vor allem durch eine stark befahrene 
Landstraße, eine Eisenbahnlinie (mit Dämmen, Brücken etc.) sowie 
durch mehrere Steinbrüche. 

Bedeutung für Natura 2000  Im Hönnetal wird eine für Mittelgebirge mit oberflächennah 
anstehenden Kalkgesteinen typische, aber in Nordrhein-Westfalen sehr 
seltene Biotoptypenvielfalt besonders gut repräsentiert. Insbesondere 
gut erhaltene Schluchtwälder (prioritärer LR), zahlreiche Felsen mit 
Kalkpionierrasen (prioritärer LR), großflächige 
Waldmeisterbuchenwälder, aber auch kleinflächig vorkommende 
Kalkbuchenwälder sowie das Vorkommen von Fledermäusen belegen 
den besonderen Erhaltungswert dieser Landschaft. Mehrere 
höhlenbewohnende Arten (z.B. Höhlenassel und Flohkrebse). Mit ca. 
110 Höhlen ist das Hönnetal das höhlenreichste Tal in NRW. 

 

15 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info: Pläne/ROV/Rohstoffgewinnung/sonstige Rohstoffgewinnung im Tagebau-Festgestein 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

- LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (B) 
- LRT 6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen, EHZ 

(C) 
- LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 

Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* bes. 
Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), EHZ (C) 

- LRT 6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen, EHZ (B)  
- LRT 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation, EHZ (B)  
- LRT 8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen, EHZ (A)  
- LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald, EHZ (A)  
- LRT 9150 Orchideen-Kalk-Buchenwald, EHZ (A)  
- LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder, EHZ (A)  
- LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(B) 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260) 
 

- Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

- Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

- Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW sowie seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW 

 
Erhaltungsziele für Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (6110) 

 
- Wiederherstellung offener, lückiger Kalk-Pionierrasen auf kalk- 

oder basenreichenFelskuppen, Felsschutt und Felsbändern mit 
ihrem lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar 

- Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/8210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/8310
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9150
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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- Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Wiederherstellung eines offenen Umfeldes des 
Lebensraumtyps zur Verhinderung von Beschattung, 
Laubeintrag, Konkurrenz 

- Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW, seiner Bedeutung im 
Biotopverbund, seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze für die kontinentale 

biogeographische Region in NRW wiederherzustellen 
 

Erhaltungsziele für Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* bes. Bestände mit 
bemerkenswerten Orchideen) (6210) 
 

- Wiederherstellung von Kalk-Trocken- und Halbtrockenrasen mit 
ihrer lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt 
sowie lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- und 
Pflegeregime 

- Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner prioritären Ausprägung als 
orchideenreicher Kalk-Trockenrasen, seines Vorkommens im 
Bereich der lebensraumtypischen Arealgrenze für die 
kontinentale biogeographische Region in 

NRW wiederherzustellen 
 

Erhaltungsziele für Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 
 

- Erhaltung der Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen mit 
ihrer lebensraumtypischen Kennarten-, Magerkeitszeiger- und 
Strukturvielfalt sowie extensiver Bewirtschaftung  

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 

Erhaltungsziele für Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/8210
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- Erhaltung natürlicher und naturnaher Kalkfelsen mit ihrem 

lebensraumtypischen Kennarten-und Strukturinventar 
- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 

charakteristischen Arten 
- Erhaltung der Lichtverhältnisse nach den Ansprüchen der 

ortstypischen Vegetation des Lebensraumtyps  
- Erhaltung eines naturnahen Umfeldes des Lebensraumtyps 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der kontinentalen biogeographischen 
Region in NRW, seiner besonderen Repräsentanz für die 
kontinentale Region in NRW, seiner Bedeutung im 
Biotopverbund, seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW 
 

Erhaltungsziele für Nicht touristisch erschlossene Höhlen  

- Erhaltung der Höhlen einschließlich ihrer mikroklimatischen 
Verhältnisse, ihres Wasserhaushalts und ihrer Höhlengewässer 
als Lebensraum für troglobionte und troglophile Tierarten sowie 
als Winterquartier für Fledermäuse, Amphibien und Insekten 
(Schmetterlinge, Zweiflügler u.a.) 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines naturnahen Umfeldes des Lebensraumtyps 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner besonderen Repräsentanz für 
die kontinentale Region in NRW, seiner Bedeutung im 
Biotopverbund, seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze für die kontinentale 

biogeographische Region in NRW zu erhalten 

Erhaltungsziele für Waldmeister-Buchenwald 

- Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, meist 
kraut- und geophytenreicher Waldmeister-Buchenwälder auf 
basenreichen Standorten mit ihrer lebensraumtypischen Arten- 
und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/8310
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9130
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- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 

Erhaltungsziele für Orchideen-Kalk-Buchenwald  

- Erhaltung basenreicher, meist kraut- und geophytenreicher 
Orchideen- Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen Arten- 
und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze zu erhalten 

Erhaltungsziele für Schlucht- und Hangmischwälder 

- Erhaltung naturnaher Schlucht- und Hangmischwälder mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten-und Strukturvielfalt in einem Mosaik 
aus ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und 
in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer 
Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser-, Boden- und 

Kleinklimaverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur, Temperatur- und Luftfeuchte) 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Erhaltung eines an Störarten armen LRT 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner besonderen Repräsentanz für 
die kontinentale Region in NRW, seines Vorkommens im 
Bereich der lebensraumtypischen Arealgrenze für die 
kontinentale biogeographische Region in NRW 

Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
 

- Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz -Auenwäldern mit 
ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt* in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9150
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

(1324) Großes Mausohr (Myotis myotis)  
      Erhaltungsziel 
Jagdgebiete (ggf. mit Quartierbäumen) 

- Erhaltung von ausgedehnten, lebensraumtypischen Laub- 
und Mischwäldern mit hohen Alt-und Totholzanteilen, 
abschnittsweise freiem Flugraum über dem Waldboden und 
strukturreichen Waldrändern als Jagdgebiete 

- Erhaltung eines dauerhaften Angebotes geeigneter 
Quartierbäume in Laub- und Mischwäldern (v.a. 
Rotbuchen) 

- Erhaltung von insektenreichen Nahrungsflächen sowie von 
linearen Gehölzstrukturen entlang der Flugrouten im 
Offenland 

Gebäudequartiere 
- Erhaltung von störungsfreien Gebäudequartieren 
Schwarm/Winterquartiere 
- Erhaltung von störungsfreien unterirdischen Schwarm- und 

Winterquartieren  
 

(1318) Teichfledermaus (Myotis dasycneme)  
      Erhaltungsziel 

             Jagdgebiete (ggf. mit Quartierbäumen) 
- Erhaltung von insektenreichen Nahrungsflächen sowie von 

linearen Gehölzstrukturen entlang der Flugrouten im 
Offenland 

-  Erhaltung eines dauerhaften Angebotes geeigneter 
Quartierbäume in Gewässernähe  

            Gebäudequartiere 
- Erhaltung von störungsfreien Gebäudequartieren 

             Winterquartiere 
- Erhaltung von störungsfreien unterirdischen 

Winterquartieren 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Hoennetal“ (MK-021) 
- NSG „Balver Wald“ (MK-144) 
- NSG „Loehen“ (MK-036) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4613-303 „Balver Wald“ 
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4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele auf LRT und auf die Anhang II-Arten. Im Hinblick auf pot. 
Betroffenheiten benachbarter LRT sowie die Anhang-II-Arten ist der Radius von 300 Metern hinreichend, 
um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des FFH-
Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
alle außerhalb des FFH-Gebietes. Innerhalb des Untersuchungsraumes 
befinden sich im Umfeld der Festlegungen folgende LRT:  
 
08.02.BSAB.001 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.100 m Distanz zur Erweiterungsfläche des BSAB)  
Charakteristische Arten: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart 
 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(ca.140 m Distanz zur Erweiterungsfläche des BSAB)  
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht (Picus canus), 
Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus martius), 
Feuersalamander (Salamandra salamandra)  
 
LRT 9150 Orchideen-Kalk-Buchenwald 
(ca.40 m Distanz zur Erweiterungsfläche des BSAB)  
Charakteristische Arten: Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht 
(Picus canus), Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 
LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder 
(ca.270 m Distanz zur Erweiterungsfläche des BSAB)  
Charakteristische Arten: Feuersalamander (Salamandra salamandra), 
Falter Bergulmen-Spanner (Discoloxia blomeri (Syn. Venusia 
blomeri)), Ahorn-Lappenspanner (Nothocasis sertata) 
 
LRT 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 
(ca.170 m Distanz zur Erweiterungsfläche des BSAB)  
Charakteristische Arten:  
Falter: Schwalbenwurz-Höckereule (Abrostola asclepiadis), 
Trockenrasen-Steinspanner (Charissa obscurata), Weißliche 
Flechteneule (Cryphia domestica (Syn. Bryophila 
domestica)), Hellgrüne Flechteneule (Cryphia muralis (Syn. Nyctobrya 
muralis)), Südliche Felsflur-Erdeule (Dichagyris candelisequa), 
Felsrasen-GlockenblumenBlütenspanner (Eupithecia impurata), Dost-
Blütenspanner (Eupithecia semigraphata), Spanische Fahne; 
Russischer Bär (Euplagia quadripunctaria), Braunauge (Lasiommata 
maera), Blankflügel-Flechtenbärchen (Nudaria mundane), Blaugraue 
Steineule (Polymixis xanthomista), Aschgraue Bodeneule (Xestia 
ashworthii),  
Heuschrecken: Steppengrashüpfer (Chortippus vagans) 
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LRT 6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion 
albi) 
(ca.70 m Distanz zur Erweiterungsfläche des BSAB)  
Charakteristische Arten: Callistus lunatus (Laufkäferart) 
 

 
 
08.02.BSAB.A.002 
 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.240 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart 
 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(ca.160 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht (Picus canus), 
Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus martius), 
Feuersalamander (Salamandra salamandra)  
 
LRT 9150 Orchideen-Kalk-Buchenwald 
(ca.190 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht 
(Picus canus), Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 
LRT 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 
(ca.230 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten:  
Falter: Schwalbenwurz-Höckereule (Abrostola asclepiadis), 
Trockenrasen-Steinspanner (Charissa obscurata), Weißliche 
Flechteneule (Cryphia domestica (Syn. Bryophila 
domestica)), Hellgrüne Flechteneule (Cryphia muralis (Syn. Nyctobrya 
muralis)), Südliche Felsflur-Erdeule (Dichagyris candelisequa), 
Felsrasen-GlockenblumenBlütenspanner (Eupithecia impurata), Dost-
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Blütenspanner (Eupithecia semigraphata), Spanische Fahne; 
Russischer Bär (Euplagia quadripunctaria), Braunauge (Lasiommata 
maera), Blankflügel-Flechtenbärchen (Nudaria mundane), Blaugraue 
Steineule (Polymixis xanthomista), Aschgraue Bodeneule (Xestia 
ashworthii),  
Heuschrecken: Steppengrashüpfer (Chortippus vagans) 
 

 
 
08.02.BSAB.A.003 
 
LRT 9110 Waldmeister-Buchenwald 
(ca.310 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht (Picus canus), 
Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus martius), 
Feuersalamander (Salamandra salamandra)  
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Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

 
- 1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) 
- 1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 08.02.BSAB.001 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um eine Erweiterung eines bestehenden Abbaugebietes. Es 
sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT sowie die potenziell betroffenen Anhang-II-Arten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
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Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 3260 bestehen. 

 
LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  

─ Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 9130 bestehen. 

 
LRT 9150 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9150 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
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Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 9150 bestehen. 

 
LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9180 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 9180 bestehen. 

 
LRT 8210 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
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Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 8210 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 8210 bestehen. 

 
LRT 6110 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 6110 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 6110 bestehen. 
 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
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FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten.  

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Einträge in das Gewässer über die Luft 
hat der verbleibende Waldrand eine wichtige Funktion, indem er 
einen Teil der Stoffe abfangen kann. Darüber hinaus sind 
Vermeidungsmaßnahmen, wie die Befeuchtung von 
gewässernahen Fahrwegen vorzunehmen. Es ist von keiner 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3260 auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Durch die abschirmende Wirkung des zu erhaltenden 
Waldrandes sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, so dass von 
keiner erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3260 auszugehen 
ist.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten.  

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Einträge in das Gewässer über die Luft 
hat der verbleibende Waldrand eine wichtige Funktion, indem er 
einen Teil der Stoffe abfangen kann. Es ist von keiner 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3260 auszugehen. 

 
LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 
so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da der überwiegende Bereich, der sich in der Nähe des 
LRT befindet, bereits abgebaut ist. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 9130 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

 
LRT 9150 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 
so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da der überwiegende Bereich, der sich in der Nähe des 
LRT befindet, bereits abgebaut ist. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 9150 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

 
LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 
so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da der überwiegende Bereich, der sich in der Nähe des 
LRT befindet, bereits abgebaut ist. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 9180 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

 
LRT 8210 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da der überwiegende Bereich, der sich in der Nähe des 
LRT befindet, bereits abgebaut ist. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 8210 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft hat der 
vorgelagerte Wald eine wichtige Funktion, indem er einen Teil 
der Stoffe abfangen kann. Darüber hinaus können 
Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken) vorgenommen 
werden. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 8210 auszugehen  

 
LRT 6110 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 
so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da der überwiegende Bereich, der sich in der Nähe des 
LRT befindet, bereits abgebaut ist. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 6110 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Es besteht keine besondere Empfindlichkeit gegenüber 
visuellen Wirkungen, sodass erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden können. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 
 

 
Festlegung 08.02.BSAB.A.002 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um eine Erweiterung des bestehenden Abbaugebietes 
08.02.BSAB.001 Richtung Süden. Es sind alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren 
vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT sowie die potenziell betroffenen Anhang-II-Arten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 3260 bestehen. 

 
LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  

─ Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 9130 bestehen. 

 
LRT 9150 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9150 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
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Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 9150 bestehen. 

 
LRT 8210 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 8210 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch Barriere- 
oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung können 
ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 
den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den charakteristischen Arten 
des LRT 8210 bestehen. 
 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten.  

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des BSAB innerhalb 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT befindet. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Aufgrund der Entfernung sind keine deutlichen Veränderungen 
hinsichtlich Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, so 
dass von keiner erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3260 
auszugehen ist.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten.  

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die betriebsbedingten Stoffeinträge spielen eine 
untergeordnete Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des 
BSAB innerhalb des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT 
befindet. Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

 
 
LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 
so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des BSAB innerhalb 
des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT befindet. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 9130 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die betriebsbedingten Stoffeinträge spielen eine 
untergeordnete Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des 
BSAB innerhalb des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT 
befindet. Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

 
LRT 9150 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 
so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des BSAB innerhalb 
des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT befindet. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 9150 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die betriebsbedingten Stoffeinträge spielen eine 
untergeordnete Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des 
BSAB innerhalb des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT 
befindet. Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

 
LRT 8210 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 
so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des BSAB innerhalb 
des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT befindet. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 8210 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der unter C4 genannten Faktoren und der 
Vorbelastungen durch den bestehenden Abbaubetrieb sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen durch Störungen oder 
Anlockung zu erwarten.  

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die betriebsbedingten Stoffeinträge spielen eine 
untergeordnete Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des 
BSAB innerhalb des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT 
befindet. Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 
 

 
Festlegung 08.02.BSAB.A.003 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um eine Erweiterung des bestehenden Abbaugebietes 
08.02.BSAB.001 Richtung Süden. Es sind alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren 
vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT sowie die potenziell betroffenen Anhang-II-Arten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse ist nicht zu 
erwarten, da ein Übertageabbau erfolgen wird. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/Individuenverluste  
Von dem BSAB gehen keine Gefährdungen durch diesen 
Wirkfaktor für die diesbezüglich empfindlichen FFH-Anhang-II- 
und charakteristischen Arten des LRT aus. 

 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Ein Flächenentzug ist nicht zu erwarten, 
so dass erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Die störanfälligen Arten, wie Bechsteinfledermaus, Großes 
Mausohr Grauspecht und Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die baubedingten Stoffeinträge spielen eine untergeordnete 
Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des BSAB innerhalb 
des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT befindet. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Es sind keine deutlichen Veränderungen hinsichtlich 
Temperatur und Windverhältnisse zu erwarten, da der 
Erweiterungsbereich des BSAB bereits weitgehend Offenland 
darstellt. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
LRT 9130 auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden 
Abbaubetrieb sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch 
Störungen, wie Lärm und Bewegung zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Die betriebsbedingten Stoffeinträge spielen eine 
untergeordnete Rolle, da sich lediglich die westliche Spitze des 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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BSAB innerhalb des Untersuchungsradius von 300 m zum LRT 
befindet. Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 
 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen 08.02.BSAB.001, 
08.02.BSAB.A.002, 08.02.BSAB.A.003 konnten erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass diese 
Festlegungen auch nicht zu einer Kumulation beitragen können. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4613-301 
„Hönnetal“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können hingegen im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4813-301 „Kalkbuchenwälder, 
Kalkhalbtrockenrasen und -felsen südl. Finnentrop“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

09.05.BSAB.001 (<100 m entfernt), 
09.05.GIB.002 (Erweiterung) 
09.03.GIB.005 II 
09.03.GIB.004 (Erweiterung) 
 
(mitgeprüfte Festlegungsalternativen: 09.05.BSAB.A.002, 
09.03.GIB.A.001, im Regionalplan-Entwurf nicht festgelegt) 
 
09.03.ASB.001 , 09.05.ASB.002 und 09.05.ASB-Z.001: ausschließlich 
Bestandssicherung, daher sind durch den zu prüfenden Plan 
ausgelöste, zusätzliche Beeinträchtigungen von Vornherein 
auszuschließen. Die Festlegungen werden nicht weitergehend geprüft. 

Flächengröße ca. 58,9 ha, 
ca. 103,9 ha  
ca. 33,9 ha 
ca. 12 ha 
ca. 10,6 ha 
ca. 248,4 ha 

Kreis/Kommune Olpe/ Lennestadt  
Olpe/ Finnentrop 

Lage südlich Hespecke, 
nördlich Grevenbrück  
südlich Heggen 
östlich Heggen 

 
 

Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

09.05.BSAB.001: 
Etwa die Hälfte der Fläche wird bereits zum Rohstoffabbau genutzt. Der 
östliche Teil unterliegt landwirtschaftlicher Nutzung. Randlich bestehen 
kleinere Gehölze 
09.05.BSAB.A.002  
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Die gesamte Fläche unterliegt einer intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung 
09.05.GIB.002 
Die Fläche wird zu etwa 65% als GIB genutzt. Die übrigen Flächen 
bestehen überwiegend aus Grünland – oder ackerbaulich genutzten 
Flächen, kleinflächig ist Wald vorhanden. 
09.03.GIB.005 II 
Etwa 20% der Fläche wird bereits als Industrie und Gewerbegebiet 
genutzt, der Rest der Fläche wird intensiv landwirtschaftlich genutzt 
09.03.GIB.A.001 
Die gesamte Fläche wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
09.03.GIB.004 
Die Fläche wird zu über 95% als GIB genutzt. Lediglich ein schmaler 
Waldbereich entlang der L539 kann als potenzielle Erweiterungsfläche 
angesehen werden. Im Bereich zum Elberskamp kommt es vermutlich 
aufgrund der Maßstabsungenauigkeit zu einer Überschneidung mit dem 
FFH-Gebiet. 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB16  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines GIB17  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung, Versiegelung,
 Erschließungsmaßnahmen  
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung  

 

16 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
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betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  
C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4813-301 „Kalkbuchenwaelder, Kalkhalbtrockenrasen und -felsen 
suedl. Finnetrop“ 

Flächengröße 219 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Auf den oftmals sehr steilen, felsigen Hängen des Lenne- und des 
Biggetals sowie ihrer Nebenbäche stocken vielfach artenreiche 
Kalkbuchenwälder sowie Schlucht- und Hangmischwälder, die in 
Abhängigkeit von Hangneigung und Exposition sehr vielfältig 
ausgebildet sind. Kalkhalbtrockenrasen, darunter auch ausgedehnte 
Wacholderheiden, finden sich meist auf flachgründigen Kuppen. 
Letztere beherbergen wie auch die Waldgesellschaften und Felsen 
zahlreiche floristische Besonderheiten 

Bedeutung für Natura 2000  Die verschiedenen, teilweise sehr seltenen Pflanzengesellschaften (u.a. 
Orchideen-Buchenwald, Ahorn-Eschen-Schluchtwald, 
Kalkhalbtrockenrasen sowie verschiedene Kalk-Pionierrasen) zeichnen 
sich durch eine große Vielfalt an charakteristischen, seltenen und 
gefährdeten Arten aus. Hervorzuheben sind hier die prioritären 
Schlucht- und Hangmischwälder, die Ahauser Klippen mit der 
Bleichschwingel-Gesellschaft und dem sehr seltenen Blassen 
Habichtskraut sowie die Wimperperlgras-Flur im NSG Hohe Ley. 
Insbesondere Letztere sind im Naturraum Bergisches Land/Sauerland 
und auch landesweit extrem selten bzw. fast nur hier zu finden. Das 
Gebiet weist auch eine besondere arealgeographische Bedeutung auf. 
Zahlreiche Pflanzenarten erreichen im Gebiet die Grenze ihrer 
Verbreitung, darunter viele subkontinental verbreitete Arten an ihrer 
westlichen Arealgrenze. Dagegen kommt der atlantisch verbreitete 
Englische Ginster hier an seiner äußersten Südost-Grenze vor. Die 
Süße Wolfsmilch hat hier ihre nördlichsten Vorkommen in West-
Deutschland und das Wimper-Perlgras seine einzigen indigenen 
Vorkommen in Westfalen. 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 
Kalkhalbtrockenrasen, EHZ (A) 

─ LRT 6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen, EHZ 
(B)  

─ LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* bes. Bestände 
mit bemerkenswerten Orchideen), EHZ (B)  

─ LRT 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation, EHZ (B)  
─ LRT 8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen, EHZ (B)  
─ LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (B)  
─ LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald, EHZ (B)  
─ LRT 9150 Orchideen-Kalk-Buchenwald, EHZ (B)  
─ LRT 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald, EHZ (B)  
─ LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder, EHZ (B)  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/8210
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/8310
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9150
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9170
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
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Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 
Kalkhalbtrockenrasen 
 

─ Erhaltung von Kalk-Halbtrockenrasen mit vitalen, sich 
verjüngenden Wacholdergebüschen (Juniperus communis), mit 
ihrem lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar 
sowie mit lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- und 
Pflegeregime 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps (mit Ausnahme von Wacholder) 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW, seiner Bedeutung im 
Biotopverbund 

 
Erhaltungsziele für Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen 
 

─ Wiederherstellung offener, lückiger Kalk-Pionierrasen auf kalk- 
oder basenreichen Felskuppen, Felsschutt und Felsbändern mit 
ihrem lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines offenen Umfeldes des 
Lebensraumtyps zur Verhinderung von Beschattung, 
Laubeintrag, Konkurrenz 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
Bedeutung im Biotopverbund, seines Vorkommens im Bereich 
der lebensraumtypischen Arealgrenze für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW 

 
Erhaltungsziele für Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien 
 

─ Wiederherstellung von Kalk-Trocken- und Halbtrockenrasen mit 
ihrer lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt 
sowie lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- und 
Pflegeregime  

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  
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─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner besonderen Repräsentanz für 
die kontinentale biogeographische Region in 

NRW, wiederherzustellen 
 
Erhaltungsziele für Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 
 

─ Wiederherstellung natürlicher und naturnaher Kalkfelsen mit 
ihrem lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung der Lichtverhältnisse nach den Ansprüchen 
der ortstypischen Vegetation des Lebensraumtyps  

─ Wiederherstellung eines naturnahen Umfeldes des 
Lebensraumtyps 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund 
wiederherzustellen 

 
Erhaltungsziele für Nicht touristisch erschlossene Höhlen 
 

─ Erhaltung der Höhlen einschließlich ihrer mikroklimatischen 
Verhältnisse, ihres Wasserhaushalts und ihrer Höhlengewässer 
als Lebensraum für troglobionte und troglophile Tierarten sowie 
als Winterquartier für Fledermäuse, Amphibien und Insekten 
(Schmetterlinge, Zweiflügler u.a.) 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung eines naturnahen Umfeldes des Lebensraumtyps 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund zu 
erhalten 

 
Erhaltungsziele für Hainsimsen-Buchenwald 
 

─ Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, 
Hainsimsen- Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen 
Arten- und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren 
verschiedenen Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder 
sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

143 

 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
 
Erhaltungsziele für Waldmeister-Buchenwald  
 

─ Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, meist 
kraut- und geophytenreicher Waldmeister-Buchenwälder auf 
basenreichen Standorten mit ihrer lebensraumtypischen Arten- 
und Strukturvielfalt* in einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 

 
Erhaltungsziele für Orchideen-Kalk-Buchenwald 
 

─ Erhaltung basenreicher, meist kraut- und geophytenreicher 
Orchideen- Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen Arten- 
und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 

 
Erhaltungsziele für Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
 

─ Erhaltung meist krautreicher Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und 
Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seines Vorkommens im Bereich der 
lebensraumtypischen Arealgrenze zu erhalten 
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Erhaltungsziele für Schlucht- und Hangmischwälder 
 

─ Wiederherstellung naturnaher Schlucht- und Hangmischwälder 
mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in 
einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung eines lebensraumangepassten 
Wildbestandes 

─ Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser-, Boden- und 
Kleinklimaverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur, Temperatur- und Luftfeuchte) 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Wiederherstellung eines an Störarten armen LRT 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

keine 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „NSG Melbecke und Ruebenkamp“ (OE-012) 
- NSG „NSG Wilhelmshoehe“ (OE-022) 
- NSG „Breiter Hagen“ (OE-040 
- NSG „Hausschlade“ (OE-023)  
- NSG „Hohe Ley“ (OE_015) 
-  NSG „Auf dem Hahne“ (OE-001) 
- NSG „Elberskamp“ (OE-018) 
- NSG „Ahauser Klippen und Stausee“ (OE-019 
- NSG „Duenscheder Heide“(OE-021) 

Natura-2000 Gebiete - keine 

  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
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4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT, Anhang II-Arten sind nicht 
bekannt. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen einschließlich 
der gemäß Standarddatenbogen 
und/oder Grunddatenerhebung 
(GDE) vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 
 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
befinden sich folgende LRT:  
 
09.05.BSAB.001  
LRT 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
(minimal 70 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Grauspecht (Picus canus), Mittelspecht (Dendrocopos medius), 
Feuersalamander (Salamandra salamandra), 
Falter: Bergulmen-Spanner (Discoloxia blomeri (Syn. Venusia 
blomeri), Ahorn-Lappenspanner (Nothocasis sertata) 
 
LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien  
(minimal 135 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische Arten: Wendehals (Jynx torquilla), Zauneidechse 
(P) (Lacerta agilis),  
Falter: Einstreifiger Trockenrasenspanner (Aspitates gilvaria), 
Grüneule (Calamia tridens), Hufeisenklee-Gelbling (Colias 
alfacariensis), Zwerg-Bläuling (Cupido minimus), Skabiosen-
Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), Thymian-Blütenspanner 
(Eupithecia distinctaria), Dost-Blütenspanner (Eupithecia 
semigraphata), Schlüsselblumen-Würfelfalter (Hamearis lucina), 
Ehrenpreis-Scheckenfalter (Melitaea aurelia), Moitrelia obductella 
(Syn. Pempelia 
obductella), Quendel-Ameisenbläuling (Phengaris arion), 
Kreuzenzianbläuling (Phengaris rebeli), Argus-Bläuling (Plebeius 
argus), Silbergrüner Bläuling (Polyommatus coridon), Schwarzbrauner 
Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus serratulae), Zweipunkt-
Wellenstriemenspanner (Scotopteryx bipunctaria), Steinflechtenbär 
(Setina irrorella), Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus 
action), Thymian-Widderchen (Zygaena purpuralis), Hufeisenklee-
Widderchen (ygaena transalpine), Kleines Fünffleck-Widderchen 
(Zygaena viciae),  
Heuschrecken: Warzenbeißer (Decticus verrucivorus), Zweifarbige 
Beißschrecke (Metrioptera bicolor), Heidegrashüpfer (Stenobothrus 
lineatus) 
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09.05.BSAB.A.0022  
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(minimal 180 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht (Picus canus), 
Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus 
martius), Feuersalamander (Salamandra salamandra)   
 

 
 
09.05.GIB.002 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(minimal 270  m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht (Picus canus), 
Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus 
martius), Feuersalamander (Salamandra salamandra) 
 
LRT 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
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(minimal 70  m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Grauspecht (Picus canus), Mittelspecht (Dendrocopos medius), 
Feuersalamander (Salamandra salamandra), 
Falter: Bergulmen-Spanner (Discoloxia blomeri (Syn. Venusia 
blomeri), Ahorn-Lappenspanner (Nothocasis sertata) 
 
LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder 
(minimal 180  m Distanz zur pot. Erweiterungsfläche des GIB) 
Charakteristische Arten: Feuersalamander (Salamandra salamandra), 
Falter: Bergulmen-Spanner (Discoloxia blomeri (Syn. Venusia 
blomeri), Ahorn-Lappenspanner (Nothocasis sertata) 
 
LRT 5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 
Kalkhalbtrockenrasen 
(minimal 280 m Distanz zum pot. Erweiterungsgebiet des GIB) 
Charakteristische Arten: Heidelerche (Lullula arborea), Wendehals 
(Jynx torquilla), Zauneidechse (P) (Lacerta agilis),  
Falter: Einstreifiger Trockenrasenspanner (Aspitates gilvaria), Zwerg-
Bläuling (Cupido minimus), Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas 
aurinia), Thymian-Blütenspanner (Eupithecia distinctaria), Dost-
Blütenspanner (Eupithecia semigraphata), Ehrenpreis-Scheckenfalter 
(Melitaea aurelia), Moitrelia obductella (Syn. Pempelia obductella), 
Quendel-Ameisenbläuling (Phengaris arion), Kreuzenzianbläuling 
(Phengaris rebeli), Silbergrüner Bläuling (Polyommatus coridon), 
Steinrasen-Würfeldickkopffalter (Pyrgus serratulae), Zweipunkt-
Wellenstriemenspanner (Scotopteryx bipunctaria), Steinflechtenbär 
(Setina irrorella), Mattscheckiger Braundickkopffalter (Thymelicus 
acteon), Thymian-Widderchen (Zygaena purpuralis), Hufeisenklee-
Widderchen (Zygaena transalpina), Kleines Fünffleck-Widderchen 
(Zygaena viciae), 
Heuschrecken: Warzenbeißer (Decticus verrucivorus), Rotleibiger 
Grashüpfer (Omocestus haemorrhoidalis), Heidegrashüpfer 
(Stenobothrus lineatus), Kleiner Heidegrashüpfer (Stenobothrus 
stigmaticus) 
 
LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien  
(minimal 220 m Distanz zum pot. Erweiterungsgebiet des GIB) 
Charakteristische Arten: Wendehals (Jynx torquilla), Zauneidechse 
(P) (Lacerta agilis),  
Falter: Einstreifiger Trockenrasenspanner (Aspitates gilvaria), 
Grüneule (Calamia tridens), Hufeisenklee-Gelbling (Colias 
alfacariensis), Zwerg-Bläuling (Cupido minimus), Skabiosen-
Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), Thymian-Blütenspanner 
(Eupithecia distinctaria), Dost-Blütenspanner (Eupithecia 
semigraphata), Schlüsselblumen-Würfelfalter (Hamearis lucina), 
Ehrenpreis-Scheckenfalter (Melitaea aurelia), Moitrelia obductella 
(Syn. Pempelia 
obductella), Quendel-Ameisenbläuling (Phengaris arion), 
Kreuzenzianbläuling (Phengaris rebeli), Argus-Bläuling (Plebeius 
argus), Silbergrüner Bläuling (Polyommatus coridon), Schwarzbrauner 
Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus serratulae), Zweipunkt-
Wellenstriemenspanner (Scotopteryx bipunctaria), Steinflechtenbär 
(Setina irrorella), Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus 
action), Thymian-Widderchen (Zygaena purpuralis), Hufeisenklee-
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Widderchen (ygaena transalpine), Kleines Fünffleck-Widderchen 
(Zygaena viciae),  
Heuschrecken: Warzenbeißer (Decticus verrucivorus), Zweifarbige 
Beißschrecke (Metrioptera bicolor), Heidegrashüpfer (Stenobothrus 
lineatus) 
 

 
 
09.03.GIB.005 II 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(minimal 90  m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht (Picus canus), 
Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus 
martius), Feuersalamander (Salamandra salamandra) 
 
LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder 
(minimal 130  m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Feuersalamander (Salamandra salamandra), 
Falter: Bergulmen-Spanner (Discoloxia blomeri (Syn. Venusia 
blomeri), Ahorn-Lappenspanner (Nothocasis sertata) 
 
LRT 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetationr 
(minimal 180  m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Wanderfalke (Falco peregrinus), 
Geburtshelferkröter (Alytes obstetricans), Mauereidechse (Podarcis 
muralis), Steppengrashüpfer (Chortippus vagans), Spanisch Fahne 
(Euplagia quadripunctaria), Felsrasen-Glockenblumen-Blütenspanner 
(Eupithecia impurata), Alpenwidelschnecke (Vertigo alpestris) 
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09.03.GIB.A.001 
keine 
 

 
 
09.03.GIB.004 
LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien  
(minimal 190 m Distanz zur pot. Erweiterungsfläche des GIB) 
Charakteristische Arten: Wendehals (Jynx torquilla), Zauneidechse 
(P) (Lacerta agilis),  
Falter: Einstreifiger Trockenrasenspanner (Aspitates gilvaria), 
Grüneule (Calamia tridens), Hufeisenklee-Gelbling (Colias 
alfacariensis), Zwerg-Bläuling (Cupido minimus), Skabiosen-
Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), Thymian-Blütenspanner 
(Eupithecia distinctaria), Dost-Blütenspanner (Eupithecia 
semigraphata), Schlüsselblumen-Würfelfalter (Hamearis lucina), 
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Ehrenpreis-Scheckenfalter (Melitaea aurelia), Moitrelia obductella 
(Syn. Pempelia 
obductella), Quendel-Ameisenbläuling (Phengaris arion), 
Kreuzenzianbläuling (Phengaris rebeli), Argus-Bläuling (Plebeius 
argus), Silbergrüner Bläuling (Polyommatus coridon), Schwarzbrauner 
Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus serratulae), Zweipunkt-
Wellenstriemenspanner (Scotopteryx bipunctaria), Steinflechtenbär 
(Setina irrorella), Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus 
action), Thymian-Widderchen (Zygaena purpuralis), Hufeisenklee-
Widderchen (ygaena transalpine), Kleines Fünffleck-Widderchen 
(Zygaena viciae),  
Heuschrecken: Warzenbeißer (Decticus verrucivorus), Zweifarbige 
Beißschrecke (Metrioptera bicolor), Heidegrashüpfer (Stenobothrus 
lineatus) 
 
LRT 6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion 
albi) 
(minimal 220 m Distanz zur pot. Erweiterungsfläche des GIB) 
Charakteristische Arten: Zauneidechse (P) (Lacerta agilis),  
Laufkäfer: Callistus lunatus 
 

 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt.  
 

Potenziell betroffene Anhang-II-
Arten 

keine 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
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Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 09.05.BSAB.001 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um einen bestehenden Steinbruch samt Betriebsanlagen, der 
bereits zu etwa 54% abgebaut worden ist. Die bereits abgebauten Bereiche befinden sich in etwa 70 m 
Entfernung zu einem Teilgebiet des FFH-Gebietes. Die noch nicht in Anspruch genommenen Bereiche 
befinden sich ca.100 m von diesem Teil-FFH-Gebiet entfernt. 
Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT. Potenziell betroffene Anhang-II-Arten sind nicht 
benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9170 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9170 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Es sind keine Veränderungen der hydrologischen 
Verhältnisse zu erwarten, da es sich um einen 
Übertageabbauvorhaben von Festgestein handelt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
sind nicht zu erwarten, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang 
zu den charakteristischen Arten des LRT 9170 bestehen. 
 

LRT 6210 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen bzw. Habitate der charakteristischen 
Arten werden nicht in Anspruch genommen. Es ist daher von 
keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 6210 
auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

152 

 

Es sind keine Veränderungen der hydrologischen 
Verhältnisse zu erwarten, da es sich um einen 
Übertageabbauvorhaben von Festgestein handelt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
können ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen 
BSAB keine Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem 
Zusammenhang zu den charakteristischen Arten des LRT 
6210 bestehen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9170 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9170 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
und der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden Betrieb 
und der Lage außerhalb der Hauptwindrichtung sind kaum 
zusätzliche baubedingte Beeinträchtigungen zu erwarten. Es 
ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Diesbezügliche Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Arten durch 
Erschütterungen und Lärm sind aufgrund der Vorbelastungen 
nicht zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Da Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken), 
vorgenommen werden, können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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LRT 6210 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastung und der zunehmenden Entfernung 
der geplanten Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden Betrieb 
und der Lage außerhalb der Hauptwindrichtung sind kaum 
zusätzliche baubedingte Beeinträchtigungen zu erwarten. Es 
ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Diesbezügliche Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung und der zunehmenden Entfernung 
der geplanten Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Da Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken), 
vorgenommen werden, können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

 
Festlegung 09.05.BSAB.A.0022 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neufestlegung, für ein ehemaliges Bodenabbaugebiet. Es sind somit 
alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befindet sich der o.g. LRT. Potenziell betroffene Anhang-II-Arten sind nicht 
benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Es sind keine Veränderungen der hydrologischen 
Verhältnisse zu erwarten, da es sich um einen 
Übertageabbauvorhaben von Festgestein handelt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
sind nicht zu erwarten, da in dem vorgesehenen BSAB keine 
Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem Zusammenhang 
zu den charakteristischen Arten des LRT 9130 bestehen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
aufgrund der zunehmenden Entfernung der geplanten 
Abbaubereiche zum FFH-Gebiet können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden Betrieb 
und der Lage außerhalb der Hauptwindrichtung sind kaum 
zusätzliche baubedingte Beeinträchtigungen zu erwarten. Es 
ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Diesbezügliche Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Arten durch 
Erschütterungen und Lärm sind aufgrund der Vorbelastungen 
nicht zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Da Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken), 
vorgenommen werden, können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Festlegung 09.05.GIB.002 (Erweiterung) 
 
Es handelt sich um eine mögliche Erweiterung eines Industrie- und Gewerbegebietes. Etwa 35% des 
gesamten GIB sind als potenzielle Erweiterungsfläche vorgesehen. Es sind alle unter Punkt 2 
aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT, potenziell betroffene Anhang-II-Arten sind nicht 
benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 

LRT 9170 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9170 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 

LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9180 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 
LRT 5130 (incl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 5130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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LRT 6210 (incl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 6210 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe B1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch die B55 und das 
vorhandene Industrie- und Gewerbegebiet nördlich der Elspe 
können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden. 

• C4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 
 

LRT 9170 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9170 auszugehen. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe B1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Aufgrund der Vorbelastung durch die B55 können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• C4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Die B55 stellt diesbezüglich eine Vorbelastung dar, 
zusammen mit der eher geringen Empfindlichkeit der 
charakteristischen Arten sind erhebliche Beeinträchtigungen 
auszuschließen. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Arten durch 
Lärm und Licht sind aufgrund der Vorbelastung durch die B55 
nicht zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Es ist keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Staub- und 
Schwebstoffemissionen anzunehmen, sodass erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen sind. 

 
LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9180 auszugehen. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe B1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch die B55 und das 
vorhandene Industrie- und Gewerbegebiet nördlich der Elspe 
können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden. 

• C4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 
 

LRT 5130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 5130 auszugehen. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe B1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

 
LRT 6210 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 6210 auszugehen. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe B1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch die B55 bzw. B236 können 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• C4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Vorbelastungen, wie unter B5 dargestellt, sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

 
Festlegung 09.03.GIB.005 II 
 
Es handelt sich um eine bereits im Zuge der Umweltprüfung optimierten mögliche Neufestlegung, in 
einem Bereich, auf dem sich auf einer Teilfläche bereits Gewerbebetriebe angesiedelt haben. Es sind 
alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT, potenziell betroffene Anhang-II-Arten sind nicht 
benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5


Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

159 

 

FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 

LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9180 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe B1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch die L539 und den 
Sonderlandeplatz Attendorn-Finnentrop können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• C4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
sind für Amphibienarten nicht auszuschließen. Aufgrund der 
relativ kleinen Waldflächen sind Wanderungen zwischen den 
Wäldern im Nordosten und im Süden möglich, sodass das 
vorgesehene GIB eine Barriere- und Fallenwirkung darstellen 
könnte, wo es zu Individuenverlusten kommen kann. Die 
vorhandene Industrie- und Gewebeansiedlung auf etwa 20% 
der Gesamtfläche sowie die L539 stellen jedoch eine 
Vorbelastung dar, sodass auch in Verbindung mit pot. 
Vermeidungsmaßnahmen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Arten durch 
Lärm und Licht sind aufgrund der Vorbelastungen durch die 
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L539 und den Sonderlandeplatz Attendorn-Finnentrop nicht 
zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Es ist keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Staub- und 
Schwebstoffemissionen anzunehmen, sodass erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen sind. 

 
LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9130 auszugehen. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe B1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch die L539 und den 
Sonderlandeplatz Attendorn-Finnentrop können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• C4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
sind für Amphibienarten nicht auszuschließen. Aufgrund der 
relativ kleinen Waldflächen sind Wanderungen zwischen den 
Wäldern im Nordosten und im Süden möglich, sodass das 
vorgesehene GIB eine Barriere- und Fallenwirkung darstellen 
könnte, wo es zu Individuenverlusten kommen kann. Die 
vorhandene Industrie- und Gewebeansiedlung auf etwa 20% 
der Gesamtfläche sowie die L539 stellen eine Vorbelastung 
dar, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Arten durch 
Lärm und Licht sind aufgrund der Vorbelastung durch die 
L539 und den Sonderlandeplatz Attendorn-Finnentrop nicht 
zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Es ist keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Staub- und 
Schwebstoffemissionen anzunehmen, sodass erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen sind. 

 

 
Festlegung 09.03.GIB.A.001 
 
Im Umfeld des vorgesehenen Bereichs für Industrie und Gewebe befinden sich keinerlei LRT oder 
sonstige Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht 
bekannt. Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.03.GIB.004 (Erweiterung) 
 
Es handelt sich um eine mögliche sehr kleinflächige Erweiterung eines Industrie- und Gewerbegebietes. 
Aufgrund der erheblichen Vorbelastung durch das bestehende Industrie- und Gewerbegebiet, Bahnlinie, 
und L 539 können erhebliche Beeinträchtigungen der im Untersuchungsraum befindlichen LRT 
ausgeschlossen werden.  
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Prüfung erforderlich. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Prüfung erforderlich. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere bestehende/genehmigte 
Pläne oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen konnten jegliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass der 
Regionalplan nicht zu einer Kumulation beitragen kann.  

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4813-301 
„Kalkbuchenwälder, Kalkhalbtrockenrasen und -felsen südl. Finnentrop“ auf 
dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-5015-301 „Rothaarkamm und 
Wiesentäler“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

(10.05.WEB.001, 
10.05.WEB.002 
10.07.WEB.006, 
10.08.WEB.001, 
10.08.WEB.003 jeweils genau 300 m entfernt)), 
 
(mit geprüfte Festlegungsalternative: 10.03.GIB.A.002, im 
Regionalplan-Entwurf nicht festgelegt) 

Flächengröße Ca. 39, 8 ha, 
ca. 34,2 ha 
ca. 25,8 ha, 
ca. 27,8 ha, 
ca. 35,7 ha, 
ca. 243,9 ha 
ca. 8,7 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Hilchenbach, 
Siegen-Wittgenstein / Bad Laasphe, 
Siegen-Wittgenstein / Netphen, Hilchenbach, 
Siegen-Wittgenstein / Netphen, 
Siegen-Wittgenstein / Erndtebrück  

Lage Zwischen Hilchenbach und Erndtebrück, 
Südöstlich Welschengeheu, 
Nördlich Sohlbach, 
Nördlich Nenkersdorf, 
Östlich Deuz, 
Westlich Erndtebrück 
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1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

 
 

Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.05.WEB.001 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
10.05.WEB.002 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
10.07.WEB.006: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
10.08.WEB.001: 
Das Plangebiet ist bis auf zwei kleine Randbereiche mit 
Grünlandnutzung vollständig bewaldet 
10.08.WEB.003: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
10.08.WEB.005: 
Das Plangebiet ist mit Ausnahme eines zentral querenden und 
grünlandgeprägten Bachtales vollständig bewaldet 
10.03.GIB.A.002: 
Das Plangebiet ist zu etwa zwei Drittel bewaldet, die restliche Fläche ist 
Grünland. 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB18  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen,  Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines GIB  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung, Versiegelung,
 Erschließungsmaßnahmen  
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-5015-301 „Rothaarkamm und Wiesentaeler“ 

Flächengröße 3441 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Bei dem Gebiet handelt es sich um ein ausgedehntes Waldgebiet des 
südlichen Rothaarkammes. Hier kommen z.T. alte Bestände von 
naturraumtypischen, bodensauren Buchenwäldern vor. In dem Gebiet 
liegen die Quellen, Quellzuflüsse und Oberläufe der Eder, Lahn, Sieg 
und Benfe. Die Quellregionen sind häufig vermoort mit 

 

18 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung  

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  
C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
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Übergangsmoorbereichen und gut erhaltenen Birkenmoorwäldern. Die 
Auen dieser auf weiten Strecken naturnahen Bäche sind stark vernäßt 
und werden von Feucht- und Naßgrünland eingenommen. Die 
Hangtalbereiche tragen stellenweise artenreiche Borstgrasrasen, 
Glatthaferwiesen und Bergmähwiesen 

Bedeutung für Natura 2000  Das Gebiet stellt ein Kerngebiet der bodensauren Buchenwälder im 
Rothaargebirge dar. Die Flüsse Sieg, Lahn, Eder und Benfe stellen mit 
ihren Quellgebieten, Moor- und Auenwäldern, Übergangsmooren, 
Pfeifengraswiesen, Borstgrasrasen überregional bedeutsame 
Fließgewässersysteme dar. Sie bieten einer großen Anzahl 
gefährdeter, seltener und nach FFH- und Vogelschutzrichtlinie 
bedeutender Arten Lebensraum. Das Gebiet ist in seiner Ausdehnung, 
Geschlossenheit und in seinem Erhaltungszustand herausragend 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

- LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (A)  
- LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (A) 
- LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden, 

EHZ (A) 
- LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren, EHZ (B) 
- LRT 6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen, EHZ (B)  
- LRT 6520 Berg-Mähwiesen, EHZ (B)  
- LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore, EHZ (B)  
- LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (B)  
- LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder, EHZ (A)  
- LRT 91D0 Moorwälder, EHZ (B) 
- LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(B)  

 

Erhaltungsziele Erhaltungsziel für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 

- Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt 

-  sowie Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen 
Leitbild des Fließgewässertyps, ggf. in seiner 
kulturlandschaftlichen Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

- Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

- Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund zu 
erhalten 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6410
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/7140
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260


Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

166 

 

 
Erhaltungsziel für Borstgrasrasen 
 

- Erhaltung von Borstgrasrasen mit ihrem lebensraumtypischen 
Kennarten- und Strukturinventar sowie mit 
lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder Pflegeregime 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 
bei feuchten Ausprägungen des Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung innerhalb eines 
großen Komplexes nährstoffarmer sowie grund- und 
stauwasserbeeinflusster Lebensraumtypen zu erhalten 

 
Erhaltungsziel für Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden 
 

- Erhaltung der Pfeifengraswiesen mit ihrem 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar sowie 
lebensraumangepasstem Pflegeregime (Herbstmahd)  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung innerhalb eines 
großen Komplexes nährstoffarmer sowie grund-und 
stauwasserbeeinflusster Lebensraumtypen, seiner Bedeutung 

im Biotopverbund zu erhalten 
 
Erhaltungsziel für Feuchte Hochstaudenfluren 
 

- Erhaltung von Feuchten Hochstaudenfluren an Fließgewässern 
und Waldrändern mit ihrer lebensraumtypischen Kennarten- 
und Strukturvielfalt 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/ oder 
Überflutungsverhältnisse 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen ausangrenzenden Nutzflächen 

- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 
insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
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größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
Bedeutung im Biotopverbund zu erhalten 

 
Erhaltungsziel für Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 
 

- Erhaltung der Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen mit 
ihrer lebensraumtypischen Kennarten-, Magerkeitszeiger- und 
Strukturvielfalt sowie extensiver Bewirtschaftung  

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund zu 
erhalten 

 
Erhaltungsziel für Berg-Mähwiesen 
 

- Erhaltung der Bergmähwiesen mit ihrer lebensraumtypischen 
Kennarten-, Magerkeitszeiger-und Strukturvielfalt sowie 
extensiven Bewirtschaftung  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner besonderen Repräsentanz für 
die kontinentale biogeographische Region in NRW, seines 
Vorkommens im Bereich der lebensraumtypischen Arealgrenze 

für die kontinentale biogeographische Region in NRW zu 
erhalten 

 
Erhaltungsziel für Übergangs- und Schwingrasenmoore 
 

- Erhaltung der gehölzarmen Zwischenmoorvegetation z. B. mit 
Übergangsmoor- und Schlenken-Gesellschaften 
(Scheuchzerietalia palustris) oder Braunsegen-Sümpfen 
(Caricionnigrae) sowie ihrem lebensraumtypischem Kennarten- 
und Strukturinventar 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus sowie Nährstoffhaushaltes mit oberflächennahem 
oder anstehendem dystrophem bis oligo- oder mesotrophem 
Wasser unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6520
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/7140
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- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der kontinentalen biogeographischen 
Region in NRW, seiner besonderen Repräsentanz für die 
kontinentale biogeographische Region in NRW, seiner 
Bedeutung innerhalb eines großen Komplexes nährstoffarmer 
sowie grund-und stauwasserbeeinflusster Lebensraumtypen, 

seiner Bedeutung im Biotopverbund zu erhalten 
 
Erhaltungsziel für Hainsimsen-Buchenwald 
 

- Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, 
Hainsimsen- Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen 
Arten- und Strukturvielfalt* in einem Mosaik aus ihren 
verschiedenen Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder 
sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 

biogeographische Region in NRW  zu erhalten 
 
Erhaltungsziel für Schlucht- und Hangmischwälder 
 

- Erhaltung naturnaher Schlucht- und Hangmischwälder mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten-und Strukturvielfalt in einem Mosaik 
aus ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und 
in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer 
Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser-, Boden- und 

Kleinklimaverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur, Temperatur- und Luftfeuchte) 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Erhaltung eines an Störarten armen LRT 

 
Erhaltungsziel für Moorwälder 
 

- Erhaltung von Moorwäldern auf Torfsubstraten mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
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- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
- Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 

größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW, seiner Bedeutung innerhalb 
eines großen Komplexes nährstoffarmer sowie grund-und 

stauwasserbeeinflusster Lebensraumtypen zu erhalten 
 
Erhaltungsziel für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
 

- Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz -Auenwäldern mit 
ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund zu 
erhalten 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1096 Bachneunauge (Lampetra planeri), EHZ (C) 
 

- Wiederherstellung naturnaher, linear durchgängiger, lebhaft 
strömender, sauberer Gewässer mit lockerem, sandigen bis 
feinkiesigen Sohlsubstraten (Laichhabitat) und ruhigen 
Bereichen mit Schlammauflagen (Larvenhabitat), mit 
natürlichem Geschiebetransport und gehölzreichen 
Gewässerrändern 

- Wiederherstellung einer möglichst unbeeinträchtigten 
Fließgewässerdynamik mitlebensraumtypischen Strukturen und 
Vegetation 

- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 
Nährstoff-, Schadstoff- und antropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

- Wiederherstellung der Wasserqualität 
- Wiederherstellung einer schonenden Gewässerunterhaltung 

unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
- Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit der 

Fließgewässer im gesamten Verlauf 
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- Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 
Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der FFH-
Gebietskulisse der kontinentalen biogeographischen Region in 

NRW  wiederzustellen 
 
1163 Groppe (Cottus gobio), EHZ (C) 
 

- Wiederherstellung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, 
sauerstoffreicher und totholzreicher Gewässer mit naturnaher 
Sohle und gehölzreichen Gewässerrändern als Laichgewässer 

- Wiederherstellung einer möglichst unbeeinträchtigten 
Fließgewässerdynamik mit lebensraumtypischen Strukturen 
und Vegetation 

- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 
Nährstoff-, Schadstoff- und antropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

- Wiederherstellung der Wasserqualität 
- Wiederherstellung einer schonenden Gewässerunterhaltung 

unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
- Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im 

gesamten Verlauf 
 
1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), 
EHZ (B) 
 

- Erhaltung extensiv bewirtschafteter Wiesen in Fluss- und 
Bachtälern sowie außerhalb der Auenbereiche mit stabilen 
Beständen von Futterpflanze (Großer Wiesenknopf) und 
Wirtsameise (Myrmica rubra) im Bereich der Vorkommen 

- Erhaltung einer extensiven Grünlandnutzung (zweischürige 
Mahd) im Bereich der Vorkommen unter Berücksichtigung der 
Ansprüche der Art 

- Erhaltung eines lebensraumtypischen Grundwasserstandes auf 
wechselfeuchten Standorten 

- Vermeidung und ggf. Verringerung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen im Umfeld der Vorkommen 

- Erhaltung einer schonenden Unterhaltung von Böschungen, 
Deichen, Graben- und Uferrändern unter Berücksichtigung der 
Ansprüche der Art 

- Erhaltung eines Habitatverbundes geeigneter Lebensräume 
entlang der Fließgewässersysteme in den 
Vorkommensgebieten 

 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Rothaarkamm und Wiesentaeler“ (SI-090) 
- NSG „Elberndorfer Bachtal“ (SI-040) 
- NSG „Oberes Lahntal und Laaspher Rothaarkamm“ (SI-100) 
- NSG „Birkenborn, Flurteil Sinderbach“ (SI-002) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4915-301 „Elberndorfer und Oberes Zinser Bachtal“ 
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- FFH-DE-5016-304 „Buchenwaelder und Wiesentaeler bei Bad 
Laasphe“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT, Anhang II-Arten sind nicht 
bekannt. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
befinden sich folgende LRT:  
 
10.05.WEB.001  
Keine 
 

 
10.05.WEB.002  
keine 
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10.07.WEB.006 
keine 
 

 
 
 
10.08.WEB.001 
keine 
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10.08.WEB.003 
keine 
 

 
 
10.03.GIB.A.002 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
(minimal 290 m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Äsche (Thymallus thymallus), Flussneunauge 
(Lampetra fluviatilis), Lachs (Salmo salar), Meerneunauge (Petromyzon 
marinus), Quappe (Lota lota), Schneider (Alburnoides bipunctatus),  
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Makrozoobenthos: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 
LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
(minimal 290 m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Brandmaus (Apodemus agrarius),  
Falter: Gilbweiderich-Spanner (Anticollix sparsata), Mädesüß-
Perlmuttfalter (Brenthis ino) Schönbär (Callimorpha dominula), 
Pestwurzeule (Hydraecia petasitis) und Buszkoiana capnodactylus 
(Federmottenart) 
 
LRT 6520 Berg-Mähwiesen 
(minimal 30  m Distanz zum GIB) 
Charakteristische Arten: Braunkehlchen (Saxicola rubetra), 
Heuschrecken: Warzenbeißer (Decticus verrucivorus),  
Falter: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris teleius) 
 

 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt. 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Die vorgesehene 10.03.GIB.A.002 befindet sich in nur etwa 30 m 
Distanz zum LRT 6520, dem pot. Lebensraum des 

- 1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling.  
 
Der vorgesehene 10.03.GIB.A.002 liegt in einer Entfernung von etwa 
290 m zum LRT 3260, dem pot. Lebensraum von  

- 1096 Bachneunauge (Lampetra planeri) 
- 1163 Groppe (Cottus gobio) 
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Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 
 

 
Festlegung 10.05.WEB.001  
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum 

 
Festlegung 10.05.WEB.002 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 10.07.WEB.006 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 10.08.WEB.001 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 
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Festlegung 10.08.WEB.003 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 10.03.GIB.A.002 
 
Es handelt sich bei der Festlegung um eine Bestandsfläche im Außenbereich, die als gewerbliche 
Baufläche festgelegt ist und durch eine Abrundung pot. Erweiterungsflächen vorhält. Es sind somit alle 
unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT sowie die potenziell betroffenen Anhang-II-Arten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen. 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 3260 auszugehen 
 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Da die Festlegung den LRT nicht überlagert, beschränken sich 
die Veränderungen auf den Bereich der Festlegung. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 
LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen. 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 6430 auszugehen 
 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Da die Festlegung den LRT nicht überlagert, beschränken sich 
die Veränderungen auf den Bereich der Festlegung. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 
LRT 6520 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen. 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 6520 auszugehen 
 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
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Da die Festlegung den LRT nicht überlagert, beschränken sich 
die Veränderungen auf den Bereich der Festlegung. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
GIB. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Entfernung zum vorgesehenen GIB und der 
Vorbelastung durch die B 62 sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen von empfindlichen Arten zu erwarten. 

 
LRT 6430 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 6430 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
GIB. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Entfernung zum vorgesehenen GIB und der 
Vorbelastung durch die B 62 sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen von empfindlichen Arten zu erwarten. 

 
LRT 6520 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 6520 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
GIB. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch die B 62 sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen von empfindlichen Arten zu 
erwarten. 
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Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die geprüften Festlegungen wurden 
jegliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen. Damit können die 
Festlegungen nicht zu einer Kumulation beitragen. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-5015-301 
„Rothaarkamm und Wiesentaeler“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen 
werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-5214-305 „Rübgarten“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.02.BSAB.001 
 
10.02.GIB.006 (reine Bestandssicherung, sodass zusätzliche durch den 
hier zu prüfenden Plan ausgelöste Beeinträchtigungen sicher 
ausgeschlossen werden können. Eine weitergehende Prüfung erfolgt 
nicht) 

Flächengröße ca. 52,9 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Burbach 
 

Lage westlich Oberdresselndorf 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

Kleinräumig besteht bereits ein Rohstoffabbau. Ein Großteil der Fläche 
ist jedoch mit Wald bestanden. Ganz im Südwesten befinden sich 
kleinere Landwirtschaftsflächen 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB19  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-5214-305 „Rübgarten“ 

Flächengröße 129 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Der Rübgarten ist ein überwiegend von montanen Bergmischwäldern 
geprägter Landschaftsraum am Übergang der Westerwälder 
Hochfläche zum Siegerland. Besonders hervorzuheben sind die 
zahlreichen kleinen bis mittelgroßen Bachläufe, die den meist flach 
anstehenden, blockschuttreichen Basaltverwitterungsboden 
durchziehen und die von bachbegleitenden Erlen-Eschen-Wäldern 
gesäumt werden. In den angrenzenden artenreichen Bergmischwäldern 
herrscht überwiegend noch Niederwaldnutzung vor. Daneben reichern 
ehemalige Hutungen mit Wacholder und frische bis feuchte, sehr 
artenreiche Grünlandbrachen die Biotopausstattung des Gebietes an. In 
der südöstlichen ehemaligen Huteweide ist sehr kleinflächig ein 
artenreicher Borstgrasrasen erhalten geblieben 

Bedeutung für Natura 2000  Insbesondere Ahorn-Bergmischwälder und die Erlen-Eschenwälder der 
Bachoberläufe und Quellbereiche sind im Hinblick auf die standörtlichen 
Bedingungen typisch für den Naturraum ausgebildet und in ihrer 
strukturellen Vielfalt und standorttypischen Artenausstattung von gutem 
bis sehr gutem Erhaltungszustand. Die Offenlandbereiche mit 
Wacholder sind infolge von Nutzungsaufgabe und Verbuschung 
grossteils in schlechtem Erhaltungszustand, aber durch 
Wiederaufnahme einer extensiven Beweidung leicht wiederherzustellen 

  

 

19 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info: Pläne/ROV/Rohstoffgewinnung/sonstige Rohstoffgewinnung im Tagebau-Festgestein 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (A) 
─ LRT 5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 

Kalkhalbtrockenrasen, EHZ (C)  
─ LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren, EHZ (C)  
─ LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder, EHZ (C) 
─ LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(C)  
 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 

─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
 
Erhaltungsziele für Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 
Kalkhalbtrockenrasen 
 

─ Wiederherstellung von Trockenen Heiden mit Besenheide 
(Calluna vulgaris) mit vitalen, sich verjüngenden 
Wacholdergebüschen (Juniperus communis), mit ihrem 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturinventar* 
(verschiedene Altersphasen, offene Bodenstellen) sowie 
mitlebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- und 
Pflegeregime 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps (mit Ausnahme von Wacholder) 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps• 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund 
wiederherzustellen 

 
Erhaltungsziele für Feuchte Hochstaudenfluren 
 

─ Wiederherstellung von Feuchten Hochstaudenfluren an 
Fließgewässern und Waldrändern mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt*  

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Wiederherstellung der lebensraumtypischen Grundwasser - 
und/ oder Überflutungsverhältnisse 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff und 
Schadstoffeinträgen aus angrenzenden Nutzflächen 

 
Erhaltungsziele für Schlucht- und Hangmischwälder 
 

─ Wiederherstellung naturnaher Schlucht- und Hangmischwälder 
mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt* in 
einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung eines lebensraumangepassten 
Wildbestandes 

─ Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser-, Boden- und 
Kleinklimaverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur, Temperatur- und Luftfeuchte) 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Wiederherstellung eines an Störarten armen LRT Merkmale für 

einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe 
Bewertungsmatrix 

 
Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
 

─ Wiederherstellung von Erlen-Eschen- und Weichholz -
Auenwäldern mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und 
Strukturvielfalt in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, 
inklusive ihrer Vorwälder  

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Wiederherstellung lebensraumtypischer Wasser- und 
Bodenverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des 
Wassereinzugsgebietes) 
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─ Wiederherstellung eines lebensraumangepassten 
Wildbestandes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Wiederherstellung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

4038 Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle), EHZ (A) 
 

─ Erhaltung von Feuchtwiesenbrachen und Feuchtwiesen (z.B. 
Binsen- und Kohldistelwiesen) mit ausgedehnten 
Schlangenknöterich-Beständen und ausreichendem 
Gehölzbewuchs im Bereich der Vorkommen 

─ Erhaltung eines extensiven Pflege- und Nutzungsregimes 
geeigneter Lebensräume 

─ Erhaltung eines lebensraumtypisch hohen 
Grundwasserstandes in Feuchtgebieten 

─ Vermeidung und ggf. Verringerung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen im Umfeld der Vorkommen 

─ Erhaltung eines Habitatverbundes geeigneter Lebensräume in 
den Vorkommensgebieten 

─ Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 
Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der FFH-
Gebietskulisse in der kontinentalen biogeographischen Region 
in NRW, seines Vorkommens im Bereich eines nördlichen 

Vorpostens zur Arealgrenze  zu erhalten  

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Ruebgarten“ (SI-059) 
- NSG „Hainswinkel“ (SI-063) 
- NSG „Weier- und Winterbach“ (SI-003) 
- NSG „Caan“ (SI-066) 

Natura-2000 Gebiete - FFH--DE-5214-306 „Weier- und Winterbach“ 
- VR-DE-5214-401 „Waelder und Wiesen bei Burbach und 

Neunkirchen“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT und Anhang II-Arten, sofern sie 
betroffen sind. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 
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5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
alle außerhalb des FFH-Gebietes. Innerhalb des Untersuchungsraumes 
befinden sich im Umfeld der Festlegungen folgende LRT:  
 
10.02.BSAB.001 
LRT 5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 
Kalkhalbtrockenrasen 
(minimal.270 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Heidelerche (Lullula arborea), Wendehals 
(Jynx torquilla), Zauneidechse (P) (Lacerta agilis),  
Falter: Einstreifiger Trockenrasenspanner (Aspitates gilvaria), Zwerg-
Bläuling (Cupido minimus), Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas 
aurinia), Thymian-Blütenspanner (Eupithecia distinctaria), Dost-
Blütenspanner (Eupithecia semigraphata), Ehrenpreis-Scheckenfalter 
(Melitaea aurelia), Moitrelia obductella (Syn. Pempelia obductella), 
Quendel-Ameisenbläuling (Phengaris arion), Kreuzenzianbläuling 
(Phengaris rebeli), Silbergrüner Bläuling (Polyommatus coridon), 
Steinrasen-Würfeldickkopffalter (Pyrgus serratulae), Zweipunkt-
Wellenstriemenspanner (Scotopteryx bipunctaria), Steinflechtenbär 
(Setina irrorella), Mattscheckiger Braundickkopffalter (Thymelicus 
acteon), Thymian-Widderchen (Zygaena purpuralis), Hufeisenklee-
Widderchen (Zygaena transalpina), Kleines Fünffleck-Widderchen 
(Zygaena viciae), 
Heuschrecken: Warzenbeißer (Decticus verrucivorus), Rotleibiger 
Grashüpfer (Omocestus haemorrhoidalis), Heidegrashüpfer 
(Stenobothrus lineatus), Kleiner Heidegrashüpfer (Stenobothrus 
stigmaticus) 
 
LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder  
(minimal 295 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische  Arten: Europäischer Biber (Castor fiber),  
Falter: Schwarzes Ordensband (Mormo maura) 
Laufkäfer: Carabus variolosus nodulosus 
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Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt. 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Der vorgesehene BSAB liegt in einer Entfernung von über 300 m zum 
pot. Lebensraum von 

- 4038 Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle) 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 
 

 
Festlegung 10.02.BSAB.001 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um einen bestehenden Steinbruch samt Betriebsanlagen; der 
Abbau erfolgt bereits auf etwa 30% des vorgesehenen Gesamtbereichs.  
Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT. Potenziell betroffene Anhang-II-Arten sind nicht 
betroffen. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen 
werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 5130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
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genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Es sind keine Veränderungen der hydrologischen 
Verhältnisse zu erwarten, da es sich um einen 
Übertageabbauvorhaben von Festgestein handelt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
sind aufgrund der Entfernung und der umgebenden 
Waldflächen 
nicht zu erwarten. 
 

LRT 91E0 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen bzw. Habitate der charakteristischen 
Arten werden nicht in Anspruch genommen. Es ist daher von 
keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 91E0 
auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Es sind keine Veränderungen der hydrologischen 
Verhältnisse zu erwarten, da es sich um einen 
Übertageabbauvorhaben von Festgestein handelt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten, zudem weist 
der vorgesehene BSAB keine Habitatstrukturen mit räumlich-
funktionalem Zusammenhang zu den charakteristischen Arten 
des LRT 91E0 auf. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 5130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
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FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 5130 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
sowie der Entfernung  und der störungsmindernden Lage des 
LRT umgeben von Wald können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden Betrieb 
und der abgeschirmten Lage des LRT umgeben von Wald 
sind kaum zusätzliche baubedingte Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung 
auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Diesbezügliche Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Arten durch 
Erschütterungen und Lärm sind aufgrund der Vorbelastungen 
nicht zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Da Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken), 
vorgenommen werden, können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

 
LRT 91E0 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
sowie der Entfernung  und der störungsmindernden Lage des 
LRT umgeben von Wald können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Aufgrund der Vorbelastungen durch den bestehenden Betrieb 
und der abgeschirmten Lage des LRT umgeben von Wald 
sind kaum zusätzliche baubedingte Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung 
auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Diesbezügliche Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
sowie der Entfernung und der störungsmindernden Lage des 
LRT umgeben von Wald können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Da Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken), 
vorgenommen werden, können erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Da erhebliche Beeinträchtigungen durch den BSAB, auch aufgrund der 
bestehenden Vorbelastungen und der Distanz der LRT zum BSAB, 
ausgeschlossen werden können, sind Summationswirkungen mit 
anderen Planfestlegungen nicht zu erwarten. 

 
 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-5214-305 
„Rübgarten“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 

 
  

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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FFH-Prüfung für das FFH-Gebiet DE-4816-302 „Schanze“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.01.FreiZ.001, 
10.01.OG.A.001, 
(10.01.WEB.002, 
10.01.WEB.004 jeweils genau 300 m entfernt) 
 

Flächengröße ca. 52,35 ha, 
ca. 92,71 ha 
(ca. 27,4 ha, 
ca. 87,5 ha) 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Bad Berleburg, 

Lage Westlich Bad Berleburg-Raumland, 
Mittig Bad Berleburg, 
(nördlich Schüllar, 
westlich Schüllar) 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.01.FreiZ.001: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. Nur kleinräumig in einem 
schmalen Talraum sowie im Norden kommt Grünlandnutzung vor. Das 
Plangebiet ist bereits heute als Naturerlebniszentrum und 
Wisentgehege genutzt. 
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1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

10.01.OG.A.001: 
Das Plangebiet erstreckt sich über ein verzweigtes Bachtal mit 
Grünlandnutzung sowie die angrenzenden Waldbereiche. 
10.01.WEB.002: 
Das Plangebiet ist zu mehr als 75 % landwirtschaftlich als Grünland 
genutzt. Randlich reichen benachbarte Waldgebiete in das Gebiet 
hinein. 
10.01.WEB.004: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. Nur im Bereich eines zentral 
querenden Bachtals finden sich Grünlandflächen entlang der 
Gewässerläufe. 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 20 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung einer Festlegung zur Freiraumnutzung 
(hier Tiergehege/Zoo)  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von Bauflächen, 
 Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B7 Optische Reizauslöser (Bewegung) 

 

 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung einer Talsperre 

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von Bauflächen, 
 Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B3 Veränderung des Bodens/Untergrunds 
B4 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
 Verhältnisse 
B5 Erschütterung/Vibration 
B6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
 Schwebst. u. Sedimente) 

 

 

2020 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A8 Förderung der Ausbreitung gebietsfremder Arten 

betriebsbedingt C7 Optische Reizauslöser (Bewegung) 
C9 Licht 
C10 Olfaktorische Reize (Anlockung etc.) 

anlagebedingt A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A4 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
 Verhältnisse 
A5 Erschütterung/Vibration 

betriebsbedingt C4 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 
 Verhältnisse  
C5 Erschütterung/Vibration 
C6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
 Schwebst. u. Sedimente) 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von Bauflächen, 
 Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B7 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B9 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer 
des FFH - Gebietes 

DE-4816-302 „Schanze“ 

Flächengröße 6153 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Waldgebiet Schanze umfasst das großflächige, zusammenhängende 
Waldgebiet am zentralen Rothaarkamm zwischen Schmallenberg, Bad 
Berleburg und Wingeshausen. Dominierend sind montane, bodensaure 
Hainsimsen-Buchenwälder als Alterklassenwald verschiedener Altersstufen. 
Insbesondere im nördlichen Teil des Waldgebietes finden sich an schattig-
kühlfeuchten Hängen der Bachtäler gut ausgebildete Schluchtwälder. 
Eingestreut sind in den Auenbereichen Bach-Erlenwälder entwickelt. Eine 
Besonderheit stellt das Gebiet "Brücher" mit seinem montanen 
Birkenmoorwald im Südwesten dar. In dem durch hohe Niederschläge 
gekennzeichneten Raum entspringen zahlreiche naturnahe Quellbäche, die 
zur Eder und Lenne hin entwässern, die das Gebiet in viele Waldrücken und 
z.T. tief eingeschnittene Bachtäler gliedern. Im Mittellauf sind die Bachtäler 
durch Grünlandnutzung geprägt, wobei oftmals gut ausgebildete Feucht- und 
Magergrünlandgesellschaften vorkommen. Bei Kühude ist ein kleinflächiger, 
montaner Borstgrasrasen entwickelt 

Bedeutung für Natura 
2000  

Die besondere Bedeutung des Gebietes liegt in dem hohen Anteil 
zusammenhängender Buchenwälder und ihrer großflächigen Ausdehnung 
innerhalb des Rothaargebirges begründet. Die montanen bis submontanen 
Buchenwälder sind überwiegend durch bodensaure Waldgesellschaften 
geprägt. Typisch ist hier der Hainsimsen-Buchenwald, der auf den 
Kammlagen in bärlappreiche und an feucht-schattigen Hängen in farnreiche 
Bestände übergeht. Sehr kleinflächig treten Waldmeister-Buchenwälder auf. 
Herausragend sind die im Gebiet vorkommenden Mondviolen-Schluchtwälder 
und der Karparten-Birken-Bruchwald. auf einem Hangmoorstandort. 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen 

─ LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (B)  
─ LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (B)  

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A7 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A9 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
A11 akustische Reize (Schall) 

betriebsbedingt C3 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C7 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
C11 akustische Reize (Schall) 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
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(LRT), die 
Erhaltungsziel für das 
FFH-Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand 
(EHZ) der LRT gem. 
Standarddatenbogen 
(SDB) bzw. 
Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald, EHZ (B) 
─ LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder, EHZ (B) 
─ LRT 91D0 Moorwälder, EHZ (B)  
─ LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ (B) 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation (LRT 3260) 
─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit  

Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild des 
Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen Prägung (z. 
B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und einer 
möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen Merkmalen 
(Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, Fließgewässerdynamik, 
Anschluss von Nebengewässern und hydraulische Auenanbindung) 
als Habitat für seine charakteristischen Arten 

─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
 
Erhaltungsziele für Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9110) 

─ Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, Hainsimsen- 
Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und 
Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standörtlich typischen 
Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer Waldränder und 
Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse (Nährstoffhaushalt, 

Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist insbesondere 

aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in 
der kontinentalen biogeographischen Region in NRW, seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale biogeographische 

Region in NRW  zu erhalten 
 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
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Erhaltungsziele für Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130) 
─ Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, meist kraut- 

und geophytenreicher Waldmeister-Buchenwälder auf basenreichen 
Standorten mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in 
einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standörtlich typischen 
Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer Waldränder und 
Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse (Nährstoffhaushalt, 

Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 

 
Erhaltungsziele für Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180*) 

─ Erhaltung naturnaher Schlucht- und Hangmischwälder mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten-und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus 
ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie 
ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser-, Boden- und 

Kleinklimaverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur, Temperatur- und Luftfeuchte) 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Erhaltung eines an Störarten armen LRT 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist insbesondere 

aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in 
der FFH-Gebietskulisse in der kontinentalen biogeographischen 
Region in NRW zu erhalten 

 
Erhaltungsziele für Moorwälder (LRT 91D0*) 

─ Erhaltung von Moorwäldern auf Torfsubstraten mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
─ Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist insbesondere 

aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in 
der FFH-Gebietskulisse in der kontinentalen biogeographischen 
Region in NRW zu erhalten 

 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0


Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

194 

 

Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (LRT 91E0*) 
─ Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz -Auenwäldern mit ihrer 

lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

─  Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, 
die Erhaltungsziel für 
das FFH-Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand 
(EHZ) der Arten gem. 
Standarddatenbogen 
(SDB) bzw. 
Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

Keine Erhaltungsziele für Anhang II-Arten definiert. 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Hallenberger Wald“ (HSK-351) 
- NSG „Züschener Wald“ (HSK-429) 
- NSG „Waldreservat Schanze“ (HSK-528) 
- NSG „Schwarzbachtal“ (OE-010) 
- NSG „Härdler“ (OE-027) 
- NSG „Bergland-Wittgenstein“ (SI-089) 
- NSG „Birkelbach und Pfaffenhude (SI-109) 
- NSG „Rothaarkamm am Grenzweg“ (SI-091) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4915-302 „Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenkeltal 
- FFH-DE-4817-301 “Hallenberger Wald“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT. Anhang II-Arten sind nicht 
definiert. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

195 

 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der 
gemäß 
Standarddatenbogen 
und/oder 
Grunddatenerhebung 
(GDE) vorkommenden 
charakteristischen Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen überlagern sich 
teilweise mit dem FFH-Gebiet. Innerhalb des Untersuchungsraumes um 
befinden sich im Umfeld der Festlegungen folgende LRT:  
 
10.01.FreiZ.001 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.80 m Distanz zum Gehege)  
Charakteristische Arten: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), Isoperla 
difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale (Köcherfliegenart), Perla 
abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 
LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
(minimal ca. 10 m Distanz zum Gehege) 
Charakteristische Arten: Aegolius funereus (Raufußkauz), Dryocopus martius 
(Schwarzspecht), Myotis myotis (Großes Mausohr), Picus canus (Grauspecht) 
 
 
10.01.OG.A.001 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(Überlagerung)  
Charakteristische Arten: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), Isoperla 
difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale (Köcherfliegenart), Perla 
abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 

 
 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

196 

 

10.01.WEB.002 
keine 
 

 
 
10.01.WEB.004 
keine 
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Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m von den Festlegungen des 
Regionalplans entfernt. 

Potenziell betroffene 
Anhang-II-Arten 

Keine 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit potenzieller Beeinträchtigungen von 
Erhaltungszielen 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen überschneiden sich teilweise mit dem FFH-Gebiet 
und greifen somit direkt in das Schutzgebiet ein. Dies betrifft die geplante Talsperre 10.01.OG.A.001 und 
hier den LRT 3260. Die drei anderen Festlegungen im Untersuchungsraum liegen hingegen vollständig 
außerhalb des FFH-Gebietes.  
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

Festlegung 10.01.FreiZ.001 „Wisent-Wildnis“ 
 
Die Festlegung sichert ausschließlich den vorhandenen Bereich der sog. „Wisent-Wildnis“. Eine 
Erweiterung des Gebiets in das FFH-Gebiet hinein oder auch eine weitergehende Annäherung wird nicht 
ermöglicht. Es handelt sich zudem um ein spezifisch artenschutzfachlich ausgerichtetes 
Auswilderungsprojekt mit besonderen Verhaltensregeln für Besucher, sodass insgesamt eine natur-
angepasste Nutzung angenommen werden kann.  
Im Untersuchungsraums befinden sich die LRT9190 und 3260. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer 
Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
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Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Beeinträchtigungen der LRT3260 und 9190 (samt charakteristischer Arten) 
durch die Wirkfaktoren A1, A2, und A8 können aufgrund der ausschließlichen 
Bestandssicherung sowie der artenschutzfachlichen Ausrichtung des 
Projektes sicher ausgeschlossen werden. Zudem erfolgt keine direkte 
Flächenbeanspruchung. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Beeinträchtigungen der LRT3260 und 9190 (samt charakteristischer Arten) 
durch die Wirkfaktoren B1, B2, B7 sowie C7, C9 und C10 können ebenfalls 
aufgrund der ausschließlichen Bestandssicherung sowie unter 
Berücksichtigung der Besucherlenkung sicher ausgeschlossen werden.  

Festlegung 10.01.OG.A.001 „Truftetalsperre“ 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neufestlegung, die sich zudem direkt mit dem FFH-Gebiet überlagert. 
Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befindet sich ausschließlich der LRT3260. Erhebliche Beeinträchtigungen 
anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der Gewässertyp im 
Bereich der Festlegung vollständig von einem Fließgewässer zu 
einem künstlichen Stillgewässer verändern. Dies geht mit einer 
erheblichen Veränderung der Gewässermorphologie und der 
Habitatbedingungen einher. Der LRT3260 wird somit auf einer Fläche 
von knapp 4.200 m² vollständig zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle 
von max. 1000 m² Flächenverlust nach Lambrecht & Trautner 2007 ist 
somit deutlich überschritten. Es ist daher von einer erheblichen 
Beeinträchtigung des LRT3260 auszugehen.  

• A3 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 
Durch die Errichtung einer Talsperre wird die Durchlässigkeit des 
Bachsystems unterbrochen bzw. eingeschränkt. Die pot. Staumauer 
liegt jedoch deutlich außerhalb des FFH-Gebiets. Die Durchgängigkeit 
des LRT3260 wird innerhalb des Schutzgebiets somit nicht 
beeinträchtigt. Überdies sind weder Anhang II-Arten, noch 
charakteristische Arten mit einer entsprechenden Empfindlichkeit 
benannt. Erhebliche Beeinträchtigungen durch den Wirkfaktor A3 sind 
daher nicht zu erwarten. 

• A4 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse 
Siehe Beurteilung zu A2. Erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten. 

• A5 Erschütterung/Vibration 
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Die anlagebedingten Erschütterungen und Vibrationen haben ihren 
Ursprung im Bereich der Staumauer. Diese liegt weit außerhalb des 
Schutzgebiets, sodass hierdurch keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von Bauflächen, 
Baustraßen etc.: 
Erforderliche Bauarbeiten sind lediglich im Bereich der Staumauer zu 
erwarten. Diese befindet sich weit außerhalb des FFH-Gebiets, 
sodass keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich der 
Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

• B3 Veränderung des Bodens/Untergrunds: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich der 
Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

• B4 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich der 
Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

• B5 Erschütterung/Vibration: 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich der 
Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

• B6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/Schwebst. u. 
Sedimente) 
Baubedingte Veränderungen beschränken sich auf den Bereich der 
Staumauer. Diesbezüglich siehe B1. Auch ein Eintrag baubedingt 
emittierter Schweb-/Schadstoffe kann aufgrund der Lage der 
voraussichtlichen Baustelle stromabwärts des LRTs im FFH-Gebiet 
sicher ausgeschlossen werden. Keine Beeinträchtigungen. 

• C4 Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen Verhältnisse  
Durch den Aufstau des Fließgewässers wird sich der Gewässertyp im 
Bereich der Festlegung vollständig von einem Fließgewässer zu 
einem künstlichen Stillgewässer verändern. Dies geht mit einer 
erheblichen Veränderung der Gewässermorphologie einher. Der 
LRT3260 wird somit auf einer Fläche von knapp 4.200 m² vollständig 
zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle von max. 1000 m² Flächenverlust 
nach Lambrecht & Trautner 2007 ist somit deutlich überschritten. Es 
ist daher von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT3260 
auszugehen.  

• C5 Erschütterung/Vibration 
Die betriebsbedingten Erschütterungen und Vibrationen haben ihren 
Ursprung im Bereich der Staumauer. Diese liegt weit außerhalb des 
Schutzgebiets, sodass hierdurch keine Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind. 

• C6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/Schwebst. u. 
Sedimente) 
Infolge des Aufstauens des Gewässers ist im Bereich der 
Überlagerung mit dem geplanten Stausee und darüber hinaus infolge 
der deutlich abgesenkten oder ganz zum erliegen kommenden 
Fließgeschwindigkeiten mit stark erhöhten Sedimentdepositionen am 
Gewässergrund zu rechnen. Hierdurch ist mit erheblichen 
strukturellen Änderungen zu rechnen. Betroffen ist mindestens eine 
Fläche von mehr als 4.000 m² des LRT3260. Der maximal noch 
tolerierbare Lebensraumverlust nach Lambrecht & Trautner 2007 von 
1.000 m² wird damit deutlich überschritten. Es ist von einer 
erheblichen Beeinträchtigung des LRT3260 auszugehen. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Festlegung 10.01.WEB.002  
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Festlegung 10.01.WEB.004  
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte 
Pläne oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen 10.01.WEB.002, 
10.01.WEB.004 und 10.01.FreiZ.001 konnten jegliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden, sodass diese Festlegungen auch nicht zu einer 
Kumulation beitragen können. Für die geplante Talsperre 10.01.OG.A.001 
wurde indes festgestellt, dass die Planung bereits für sich genommen 
Erheblichkeitsschwellen überschreitet. Hinsichtlich der nicht bereits zu einer 
Erheblichkeit führenden weiteren Wirkfaktoren konnten zudem jegliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass auch hier keine 
Einflüsse einer pot. Kumulation auf das Prüfergebnis entstehen können. 
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GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE4819-302 
„Schanze“ auf dieser Planungsebene nicht ausgeschlossen werden. 
 
Durch die geplante Festlegung 10.01.OG.A.001 ist eine erhebliche 
Beeinträchtigung des LRT3260 zu erwarten. Die Festlegung ist als 
landesplanerische Vorgabe aus dem LEP-NRW jedoch zwingend zu übernehmen. 
Dem Regionalplan bleibt hier kein Planungsspielraum, sodass es sich um eine 
nachrichtliche Übernahme handelt, die für sich genommen keine negativen 
Umweltauswirkungen entfaltet.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können hingegen im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich.  
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4916-304 „Schieferbergwerk Honert“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.01.WEB.012 
 
(mit geprüfte Festlegungsalternative: 10.01.BSAB.A.002, im 
Regionalplan-Entwurf nicht festgelegt)  

Flächengröße ca. 238,8 ha 
ca. 24,6 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Bad Berleburg 
Siegen-Wittgenstein / Bad Berleburg 

Lage Nördlich Dotzlar 
Südöstlich Bad Berleburg 

 
 

Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.01.BSAB.A.002 
Die Fläche ist komplett bewaldet. 
10.01.WEB.012 
Die Fläche ist mit Ausnahme von drei von Grünland begleiteten 
Bachtälern bewaldet. 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB21  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB22  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

 

21 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
22 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4916-304 „Schieferbergwerk Honert“ 

Flächengröße 0 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Gebiet umfasst zwei Fledermausstollen: das Stollensystem an der 
Grube Honert und den weiter südlich gelegenen Mutungsstollen Honert. 
Beide liegen im waldreichen Wittgensteiner Land nahe der Ederaue 
nördlich Laubroth, am Fuß des Honert-Berges. Das Bergwerk ist 
mittelgroß, es sind mehrere 100 m lange Stollen sowie Abbauhallen 
vorhanden. Ca. 400 m weiter südlich liegt der Eingang zum etwa 30 m 
langen Mutungsstollen Honert. Beide Stollenmundlöcher sind 
tiergerecht vergittert. 

Bedeutung für Natura 2000  Die Stollen werden seit vielen Jahren von Fledermäusen als 
Winterquartier genutzt. Bisher wurden 4 Arten nachgewiesen. Von 
besonderer Bedeutung ist das Vorkommen des Großen Mausohrs: bis 
zu 8 Tiere dieser Art wurden hier gezählt. Da Schiefergruben schwierig 
zu kontrollieren sind, ist die tatsächliche Anzahl vermutlich höher. Die 
Bedeutung des Gebiets für den Fledermausschutz ist im landesweiten 
Vergleich als hoch zu bewerten. 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

keine 

 

Erhaltungsziele keine 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 

1324 Großes Mausohr (Myotis myotis), EHZ (B) 
 
Schwarm/Winterquartier 

─ Erhaltung von störungsfreien unterirdischen Schwarm- und 
Winterquartieren 
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Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1323 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), EHZ (B) 
 
Schwarm/Winterquartier 

─ Erhaltung von störungsfreien unterirdischen Schwarm- und 
Winterquartieren 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Schieferbergwerk Honert“ (SI-093) 
- NSG „Eder zwischen Erndtebrueck und Beddelhausen“ (SI-

096) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4916-303 „Grubengelände Hörre“ 
- FFH-DE-4916-301 Eder zwischen Erndtebrueck und 

Beddelhausen 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf Anhang II-Arten. LRT sind nicht 
benannt. Da sich das Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet auf den Bereich der Stollen und der engeren 
Umgebung bezieht, ist ein Umkreis von 100 Metern bzw. eine natürliche Barriere, wie ein Gewässerlauf 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 

Die vorgesehene regionalplanerische Festlegung befindet sich ca. 250 
m vom FFH-Gebiet entfernt und ist durch den Gewässerlauf der Eder 
vom FFH-Gebiet getrennt. LRT sind für das FFH-Gebiet nicht benannt.  
 
10.01.BSAB.A.002  
Keine  
 
10.01.WEB.012 
Keine 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Der vorgesehene 10.01.BSAB.A.002 befindet sich in minimal ca. 590 m 
Entfernung zum nördlichen Stolleneingang des FFH-Gebiets. 

- 1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) 
- 1323 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 
-  

Der vorgesehene 10.01.WEB.012 befindet sich in minimal ca. 780 m 
Entfernung zum nördlichen Stolleneingang des FFH-Gebietes 

- 1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) 
- 1323 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 
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Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung 

 
Festlegung 10.01.BSAB.A.002 
 
Bei dem vorgesehenen BSAB handelt es sich um eine Neuanlage innerhalb von Wald, vom FFH-Gebiet 
durch die Eder getrennt  
Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. potenziell betroffenen Anhang-II-Arten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Anhang-II-Arten 1324 Großes Mausohr und 1323 Bechsteinfledermaus 
(incl. Schwarm- und Winterquartiere) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Anhang II-Arten bzw. Habitate der FFH-Arten werden nicht 
in Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen der FFH-Art 1324 auszugehen.  

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Es sind keine Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse 
zu erwarten, da es sich um einen Übertageabbauvorhaben von 
Festgestein handelt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
auszuschließen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung/ 
Individuenverluste  
Derartige Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da 
zukünftig u.U. weitere Quartiere entstehen könnten, das 
vorgesehene BSAB jedoch über einen langen Zeitraum keine 
störungsfreien Habitate anbieten kann. 
 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Anhang-II-Arten 1324 Großes Mausohr und 1323 Bechsteinfledermaus 
(incl. Schwarm- und Winterquartiere) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Anhang II-Arten bzw. Habitate der FFH-Arten werden nicht 
in Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen der FFH-Art 1324 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbau-Gebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Eine Empfindlichkeit der Anhang-II-Arten im Schwarm- und 
Winterquartier gegenüber entferntem Lärm, Erschütterungen 
und visuellen Störungen ist nicht bekannt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.  

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung der geplanten Abbaubereiche zum 
FFH-Gebiet sind keine baubedingten Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Aufgrund der Entfernung der geplanten Abbaubereiche zum 
FFH-Gebiet sind keine betriebsbedingten Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Eine Empfindlichkeit der Anhang-II-Arten im Schwarm- und 
Winterquartier gegenüber entferntem Lärm, Erschütterungen 
und visuellen Störungen ist nicht bekannt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.  

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung der geplanten Abbaubereiche zum 
FFH-Gebiet sowie durch Vermeidungsmaßnahmen 
(Entstaubung für Bohrgeräte, Befeuchtung Fahrwege/Material, 
Absetzbecken), können erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden 

 
Festlegung 10.01.WEB.012 
 
Im Umfeld von unter 1.000 m der geplanten Neuanlage eines Windparks innerhalb von Wald befinden 
sich Schwarmquartiere Anhang-II-Arten Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus.  
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine besondere Gefährdung des Anhang-II-
Arten zu erwarten. Keine erhebliche Beeinträchtigung. 

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Diesem Störfaktor ist keine Bedeutung beizumessen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen zu keinen nennenswerten Belastungen, es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Diesem Störfaktor ist keine Bedeutung beizumessen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Diesem Störfaktor ist keine Bedeutung beizumessen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Auch diese Reize führen zu keinen Belastungen, es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Durch den Betrieb von WEA kann es bei Fledermäusen zu 
Individuenverlusten durch Schlagtod kommen. Das Große 
Mausohr und die Bechsteinfledermaus gehören jedoch zu den 
Arten mit einem sehr geringen Kollisionsrisiko23.  

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Diesem Störfaktor ist keine Bedeutung beizumessen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Diesem Störfaktor ist keine Bedeutung beizumessen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt 

Gesamteinschätzung Die Festlegungen10.01.BSAB.A.002 und 10.01.WEB.012 ziehen keine 
erheblichen Beeinträchtigungen nach sich. Insgesamt sind kumulative 
Effekte auch durch andere Planfestlegungen auszuschließen. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4916-304 
„Schieferbergwerk Honert“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 

 
  

 

23  Quelle: BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der 

Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen 3. Fassung - Stand 20.09.2016 - 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4712-301 „Schluchtwälder im Lennetal“ 

 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

08.15.GIB.005 
 
(mit geprüfte Festlegungsalternative: 08.13.BSAB.A.001, im 
Regionalplan-Entwurf nicht festgelegt) 
 

Flächengröße ca. 18,7 ha 
ca. 72,2 ha 
 

Kreis/Kommune Märkischer Kreis / Plettenberg 
Märkischer Kreis / Werdohl 

Lage Nördlich Ohle 
Östlich Werdohl 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

08.13.BSAB.A.001 
Die Fläche ist komplett bewaldet. 
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1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

08.15.GIB.005 
Das Plangebiet ist an der Lenne im F-Plan als gewerbliche Baufläche 
festgelegt und bebaut, die südlich angrenzende mögliche 
Erweiterungsfläche wird als Grünland genutzt.  

 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB24  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines GIB25  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung, Versiegelung,
 Erschließungsmaßnahmen  
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung  

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  
C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

 

24 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
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3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4712-301 „Schluchtwaelder im Lennetal 

Flächengröße 202 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Gebiet besteht aus 6 Einzelflächen entlang des Mittellaufes der 
Lenne. Es handelt sich um steile Prallhänge der Lenne mit naturnahen 
Felsen und Hangmischwäldern. Vereinzelt, vor allem in Schattlagen 
und kühl-feuchten Seitentälern wie dem Bommecketal, sind auch 
Schluchtwald-Gesellschaften ausgebildet. Einen geringeren Anteil der 
Fläche nehmen bachbegleitende Erlen-Eschenwälder und naturnahe 
Fließgewässer ein. 

Bedeutung für Natura 2000  Das Gebiet ist mit seinen Teilflächen insbesondere aufgrund der 
Vorkommen von naturnahen Schlucht- und Hangmischwäldern, die 
eingebunden sind in größere Laubwaldkomplexe mit Hainsimsen- und 
Waldmeister-Buchenwald in guter Ausprägung, als FFH-Gebiet 
schutzwürdigWacholder sind infolge von Nutzungsaufgabe und 
Verbuschung grossteils in schlechtem Erhaltungszustand, aber durch 
Wiederaufnahme einer extensiven Beweidung leicht wiederherzustellen 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (A) 
─ LRT 4030 Trockene europäische Heiden, EHZ (B)  
─ LRT 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation, EHZ (B) 
─ LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (B)  
─ LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald, EHZ (A) 
─ LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder, EHZ (A) 
─ LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(B) 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 

─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/4030
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/8220
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund zu 
erhalten 

 
Erhaltungsziele für Trockene europäische Heiden 
 

─ Erhaltung der Trockenen Heiden mit Besenheide (Calluna 
vulgaris) mit ihrem lebensraumtypischen Kennarten- und 
Strukturinventar* (verschiedene Altersphasen, offene 
Bodenstellen) sowie mit lebensraumangepasstem 
Bewirtschaftungs- und Pflegeregime 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
 

─ Erhaltung natürlicher und naturnaher Silikatfelsen mit ihrem 
lebensraumtypischen Kennarten-und Strukturinventar 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung der Lichtverhältnisse nach den Ansprüchen der 
ortstypischen Vegetation des Lebensraumtyps  

─ Erhaltung eines naturnahen Umfeldes des Lebensraumtyps 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

 
Erhaltungsziele für Hainsimsen-Buchenwald 
 

─ Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, 
Hainsimsen- Buchenwälder mit ihrer lebensraumtypischen 
Arten- und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren 
verschiedenen Entwicklungsstufen/ Altersphasen und in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder 
sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 

 
Erhaltungsziele für Waldmeister-Buchenwald 
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─ Erhaltung großflächig-zusammenhängender, naturnaher, meist 

kraut- und geophytenreicher Waldmeister-Buchenwälder auf 
basenreichen Standorten mit ihrer lebensraumtypischen Arten- 
und Strukturvielfalt in einem Mosaik aus ihren verschiedenen 
Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standörtlich 
typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 

(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 

 
Erhaltungsziele für Schlucht- und Hangmischwälder 
 
 

─ Erhaltung naturnaher Schlucht- und Hangmischwälder mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten-und Strukturvielfalt in einem Mosaik 
aus ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und 
in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer 
Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser-, Boden- und 

Kleinklimaverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur, Temperatur- und Luftfeuchte) 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Erhaltung eines an Störarten armen LRT 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse in der 
kontinentalen biogeographischen Region in NRW,oseiner 

besonderen Repräsentanz für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW, seines Vorkommens im 
Bereich der lebensraumtypischen Arealgrenze für die 

kontinentale biogeographische Region in NRW zu erhalten 
 
Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
 

─ Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz- Auenwäldern mit 
ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
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─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund zu 
erhalten 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1163 Groppe (Cottus gobio), EHZ (C) 
 
      Erhaltungsziel 
- Erhaltung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, 

sauerstoffreicher und totholzreicher Gewässer mit naturnaher 
Sohle und gehölzreichen Gewässerrändern als Laichgewässer 

 
- Erhaltung einer möglichst unbeeinträchtigten 

Fließgewässerdynamik mit 
- lebensraumtypischen Strukturen und Vegetation 

 
- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 

Nährstoff-, Schadstoff- und anthropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

 
- Erhaltung der Wasserqualität 

 
- Erhaltung einer schonenden Gewässerunterhaltung unter 

Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
 

- Erhaltung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im gesamten 
Verlauf 

 
- Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 

Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der FFH-
Gebietskulisse der kontinentalen biogeographischen Region in 
NRW zu erhalten 

 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Klef“ (MK-139/MK-024) 
 

Natura-2000 Gebiete - keine 

 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

215 

 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT, Anhang II-Arten sind nicht 
bekannt. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 
 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
befinden sich folgende LRT:  
 
08.13.BSAB.A.001 
LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
(minimal 50 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische Arten: Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht 
(Picus canus), Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius) 
Amphibien und Reptilien Feuersalamander (RB) (Salamandra 
salamandra) 
 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald 
(minimal 90 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische Arten: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 
Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht (Picus canus), 
Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
Amphibien und Reptilien Feuersalamander (RB) (Salamandra 
salamandra)  
 
LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder 
(minimal 200 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische Arten: Feuersalamander (RB) (Salamandra 
salamandra  
Falter Bergulmen-Spanner (Discoloxia blomeri (Syn. Venusia 
blomeri)), Ahorn-Lappenspanner (Nothocasis sertata) 
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08.15.GIB.005 
LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
(minimal 230 m Distanz zum möglichen Erweiterungsgebiet des GIB) 
Charakteristische Arten: Großes Mausohr (Myotis myotis), Grauspecht 
(Picus canus), Raufußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius) 
Amphibien und Reptilien Feuersalamander (RB) (Salamandra 
salamandra) 
 
LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder 
(minimal 230 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische Arten: Feuersalamander (RB) (Salamandra 
salamandra  
Falter Bergulmen-Spanner (Discoloxia blomeri (Syn. Venusia 
blomeri)), Ahorn-Lappenspanner (Nothocasis sertata) 
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Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt. 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

- keine 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 08.13.BSAB.A.001 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neufestlegung innerhalb von Wald, die direkt an das FFH-Gebiet 
angrenzt. Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befindet sich die o.g. LRT. Es gibt keine potenziell betroffenen Anhang-II-Arten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9110 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen. 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 9110 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
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Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Mögliche Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse 
haben keine erheblichen Auswirkungen auf den LRT und seine 
charakteristischen Arten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Das Große Mausohr, als charakteristische Art des LRT, reagiert 
empfindlich auf Temperaturveränderungen, die durch den 
Ersatz  der Waldvegetation durch offenen Gesteinsboden in 
unmittelbarer Nähe entstehen. Da nur ein Teil der Randfläche 
des FFH-Gebietes betroffen ist, sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung/ 
Individuenverluste  
Erhebliche Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen 
durch Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung sind für die diesbezüglich empfindlichen Arten 
Großes Mausohr und Feuersalamander nicht zu erwarten, da 
das vorgesehene BSAB nur an einem kleineren Teil der 
Randfläche angrenzt. 
 

LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen. 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 9130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Deutliche Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse mit 
Auswirkungen auf die Feuchtigkeit liebenden Arten 
Feuersalamander und einer charakteristischen Molluskenart 
sind nicht zu erwarten. Erheblichen Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten. 

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Das Große Mausohr und die Bechsteinfledermaus, als 
charakteristische Arten des LRT, reagieren empfindlich auf 
Temperaturveränderungen, die durch den offenen 
Gesteinsboden anstatt von Waldvegetation in unmittelbarer 
Nähe entstehen. Da das BSAB nicht unmittelbar angrenzt, sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung/ 
Individuenverluste  
Erhebliche Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen 
durch Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung sind für die diesbezüglich empfindlichen 
Fledermausarten und den Feuersalamander nicht zu erwarten, 
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da das vorgesehene BSAB nicht unmittelbar an den LRT 
angrenzt. 
 

LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen. 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 9130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Aufgrund der Entfernung sind deutliche Veränderungen der 
hydrologischen Verhältnisse für den LRT nicht zu erwarten. 
Keine erheblichen Beeinträchtigungen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen 
Aufgrund der Entfernung zum BSAB sind keine Veränderungen 
der Temperaturverhältnisse zu erwarten. Keine erheblichen 
Beeinträchtigungen  

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung/ 
Individuenverluste  
Erhebliche Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen 
durch Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung sind für die diesbezüglich empfindlichen Arten 
nicht zu erwarten, da das vorgesehene BSAB nicht unmittelbar 
an den LRT angrenzt. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9110 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9110 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den Verkehr auf der B 236 
sind schall- und gegenüber optischen Reizen empfindliche 
Fledermaus- und Vogelarten (Großes Mausohr, Grauspecht, 
Raufußkauz, Schwarzspecht) in dem betroffenen Gebietsteil 
nicht zu erwarten. Zudem ist der steile Hang ggü. der 
Festlegungsfläche abgewandt. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind nicht zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Eine diesbezügliche Empfindlichkeit der charakteristischen 
Arten ist nicht festzustellen. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Veränderungen der standörtlichen Funktionen wirken sich nur 
auf einen Teil der Randfläche des FFH-Gebietes aus. Von 
erheblichen Beeinträchtigungen des LRT ist nicht auszugehen.  

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den Verkehr auf der B 236 
sind schall- und gegenüber optischen Reizen empfindliche 
Fledermaus- und Vogelarten (Großes Mausohr, Grauspecht, 
Raufußkauz, Schwarzspecht) in dem betroffenen Gebietsteil 
nicht zu erwarten. Zudem ist der steile Hang ggü. der 
Festlegungsfläche abgewandt. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind nicht zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Da Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für Bohrgeräte, 
Eine diesbezügliche Empfindlichkeit der charakteristischen 
Arten ist nicht festzustellen. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 
LRT 9130 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastungen durch den Verkehr auf der B 236 
sind schall- und gegenüber optischen Reizen empfindliche 
Fledermaus- und Vogelarten (Großes Mausohr, Grauspecht, 
Raufußkauz, Schwarzspecht) in dem betroffenen Gebietsteil 
nicht zu erwarten. Zudem ist der steile Hang ggü. der 
Festlegungsfläche abgewandt. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind nicht zu erwarten. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Aufgrund der Entfernung der geplanten Abbaubereiche zum 
FFH-Gebiet können erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den Verkehr auf der B 236 
sind schall- und gegenüber optischen Reizen empfindliche 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5


Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

221 

 

Fledermaus- und Vogelarten (Großes Mausohr, Grauspecht, 
Raufußkauz, Schwarzspecht) in dem betroffenen Gebietsteil 
nicht zu erwarten. Zudem ist der steile Hang ggü. der 
Festlegungsfläche abgewandt. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind nicht zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Hinsichtlich möglicher Stoffeinträge über die Luft bestehen für 
die charakteristischen Arten des LRT keine besonderen 
Empfindlichkeiten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 
 

LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Entfernung des LRT zum vorgesehenen BSAB 
und der Vorbelastung durch die B236 sind Beeinträchtigungen 
für empfindliche Arten auszuschließen.  

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung sind keine Belastungen durch 
Stoffeinträge zu erwarten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Aufgrund der Entfernung der geplanten Abbaubereiche zum 
FFH-Gebiet können erhebliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den Verkehr auf der B 236 
können erhebliche Beeinträchtigungen für diesbezüglich 
empfindliche Arten ausgeschlossen werden. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung sind keine Belastungen durch 
Stoffeinträge zu erwarten. Es ist von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung auszugehen. 

 
Festlegung 08.15.GIB.005 
 
Es handelt sich um eine mögliche Erweiterung eines Industrie- und Gewerbegebietes. Es ist durch die 
Lenne und die B 238 vom FFH-Gebiet getrennt. die direkt an das FFH-Gebiet angrenzt. Im 
Untersuchungsraum befinden sich die LRT 9110 und LRT 9180. Es gibt keine potenziell betroffenen 
Anhang-II-Arten. Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen 
werden. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

LRT 9110 (inkl. charakteristischer Arten) 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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 • A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen. 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 9110 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 

LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch genommen. 
Es ist daher von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
LRT 9130 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 9110 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 9110 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den Verkehr auf der B 236 
sind keine deutlichen zusätzlichen Belastungen zu erwarten.  
Erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen 
werden. 

• C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste  
Eine besondere Empfindlichkeit der charakteristischen Arten 
gegenüber diesem Wirkfaktor ist nicht gegeben, sodass keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den Verkehr auf der B 236 
sind keine deutlichen zusätzlichen Belastungen zu erwarten.  
Erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen 
werden. 

• C6 Stoffeinträge 
Diesbezüglich besteht keine besondere Empfindlichkeit, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

 
LRT 9180 (inkl. charakteristischer Arten) 
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• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den Verkehr auf der B 236 
sind keine deutlichen zusätzlichen Belastungen zu erwarten.  
Erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen 
werden. 

• C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste  
Aufgrund der Vorbelastung, der Entfernung und insbesondere 
der Trennung durch den Flusslauf der Lenne sind keine 
Belastungen zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen 
können ausgeschlossen werden. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastungen durch den Verkehr auf der B 236 
sind keine deutlichen zusätzlichen Belastungen zu erwarten.  
Erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen 
werden. 

• C6 Stoffeinträge 
Diesbezüglich besteht keine besondere Empfindlichkeit, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Es konnten jegliche Beeinträchtigungen 
ausgeschlossen werden, sodass auch keine Einflüsse einer pot. 
Kumulation auf das Prüfergebnis entstehen können 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4712-301 
„Schluchtwaelder im Lennetal“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen 
werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich.  
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-4915-302 „Schwarzbachsystem mit 
Haberg und Krenkeltal“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

09.04.WEB.002 
09.04.WEB.004,  
09.04.WEB.008, 
09.04.WEB.011, 
09.04.WEB.012, 
09.04.FreiZ.001 

Flächengröße Ca. 29,4 ha 
ca.103,1 ha, 
ca. 39,9 ha, 
ca. 38,9 ha, 
ca. 128,8 ha, 
ca. 34,59 ha 

Kreis/Kommune Olpe / Kirchhundem, 
Olpe / Kirchhundem,Erndtebrück, 
Olpe / Kirchhundem, 

Lage Östlich Oberhundem 
Östlich Albaum, 
Südlich Rüspe, 
Östlich Heinsberg, 
Südöstlich Heinsberg, 
östlich Kirchhundern-Raumland 
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Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

09.04.WEB.002: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
09.04.WEB.004: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
09.04.WEB.008: 
Das Plangebiet ist bis auf zwei kleine Lichtungen mit 
Grünlandnutzung vollständig bewaldet 
09.04.WEB.011: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet 
09.04.WEB.012: 
Das Plangebiet ist bis auf einige kleine Lichtungen mit 
Grünlandflächen ausschließlich bewaldet 
09.04.FreiZ.001: 
Das Plangebiet ist größtenteils bereits als Freizeitpark genutzt. Es 
bestehen Gehölze, Offenbereiche, Gebäude und Wege. Lediglich 
randlich ragt das Plangebiet in den umgebenden Wald hinein 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen,  Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung einer Festlegung zur Freiraumnutzung 
(hier Freizeitpark)  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen,  Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 Optische Reizauslöser (Bewegung) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4915-302 „Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenketal“ 

Flächengröße 311 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Ausgedehntes, stark verzweigtes Bachsystem des Schwarzbachs, 
des Meinscheidbachs und ihrer Nebenbäche im Südosten des 
Kreises Olpe an der Südostseite des Rothaargebirges, welches von 
Fichtenforsten beherrscht wird. Die zahlreichen Quellbäche 
entspringen oft in größeren oder kleineren Hangquellmooren oder 
Birken-Moorwäldern. Der größte Birken-Moorwald befindet sich in der 
Naturwaldzelle "Rüsper Wald". Auch auf den Talsohlen finden sich 
neben bachbegleitenden Erlen-Auenwäldern und Birken-
Moorwäldern Bereiche mit Übergangsmooren, kleinflächigen 
Borstgrasrasen sowie Nass- und Feuchtgrünland, das überwiegend 
brachgefallen ist. Abschnittsweise sind die Talsohlen mit 
Fichtenforsten bestockt. Vielerorts wurden die Bäche erst vor 
wenigen Jahren von Fichten freigestellt. Hier finden sich 
ausgedehnte feuchte Schlagfluren, die sich teilweise zu 
Übergangsmooren entwickeln. Die Bäche mäandrieren sehr naturnah 
und dynamisch und weisen neben flutenden Wassermoosen auch 
montan geprägte feuchte Hochstaudensäume auf. Stellenweise 
stocken Hainsimsen-Buchenwälder, die teilweise bereits sehr alt sind 
und viel stehendes Totholz aufweisen. Auf dem Rothaarkamm finden 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A8 Förderung der Ausbreitung gebietsfremder Arten 

betriebsbedingt C5.2 Optische Reizauslöser (Bewegung) 
C5.3 Licht 
C6.7 Olfaktorische Reize (Anlockung etc.) 
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sich im NSG Haberg ausgedehnte Bergheiden, teilweise mit viel 
Wacholder. Im NSG Krenkeltal, das mit dem Schwarzbachtal durch 
einen stillgelegten Eisenbahntunnel verbunden ist, weist besonders 
artenreiche feuchte Hochstaudenfluren auf. Der Eisenbahntunnel 
selbst ist bedeutendes Winterquartier für Fledermäuse, u.a. des 
Großen Mausohrs 

Bedeutung für Natura 2000  Neben den prioritären Birken-Moorwäldern und Erlen-Auenwäldern, 
die im Gebiet hervorragend ausgebildet sind, sind vor allem auch die 
Übergangsmoore von größter Bedeutung. Mit ihren ausgedehnten 
Torfmoos- und Wollgrasbeständen zählen sie zu den bedeutendsten 
Vorkommen im Naturraum Bergisches Land/Sauerland. Besonders 
wertvoll ist auch das durchgehend unzerschnittene, sehr naturnahe 
Fließgewässernetz mit seiner Unterwasservegetation und feuchten 
Hochstaudensäumen, insbesondere als Lebensraum für Groppe und 
Bachneunauge. Auch die Wacholderheide zählt zu den 
bedeutendsten im Naturraum Bergisches Land/Sauerland. Die 
Hainsimsen-Buchenwälder ergänzen mit ihren hervorragend 
strukturierten Altholzbeständen die Vielfalt des Gebiets ebenso wie 
die kleinflächigen, aber gut ausgebildeten Borstgrasrasen. Diese 
Vielzahl an naturnahen Biotopen bieten einer großen Zahl seltener 
und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Lebensraum 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (A) 
- LRT 4030 Trockene europäische Heiden, EHZ (B)  
- LRT 5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 

Kalkhalbtrockenrasen, EHZ (B)  
- LRT 6230 Borstgrasrasen, EHZ (B) 
- LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren, EHZ (A) 
- LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore, EHZ (B) 
- LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (C) 
- LRT 91D0 Moorwälder, EHZ (A)  
- LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(A)  
 

  

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/4030
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6230
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/7140
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91D0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0


Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

228 

 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
 

─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt* sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
 
Erhaltungsziele für Trockene europäische Heiden 
 

- Erhaltung der Trockenen Heiden mit Besenheide (Calluna 
vulgaris) mit ihrem lebensraumtypischen Kennarten- und 
Strukturinventar (verschiedene Altersphasen, offene 
Bodenstellen) sowie mit lebensraumangepasstem 
Bewirtschaftungs- und Pflegeregime 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder 
Kalkhalbtrockenrasen 
 

- Erhaltung von Trockenen Heiden mit Besenheide (Calluna 
vulgaris) mit vitalen, sich verjüngenden Wacholdergebüschen 
(Juniperus communis), mit ihrem lebensraumtypischen 
Kennarten- und Strukturinventar (verschiedene Altersphasen, 
offene Bodenstellen) sowie mitlebensraumangepasstem 
Bewirtschaftungs- und Pflegeregime 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps (mit Ausnahme von Wacholder) 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung im Biotopverbund zu 
erhalten 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/5130
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Erhaltungsziele für Borstgrasrasen 
 

- Erhaltung von Borstgrasrasen mit ihrem lebensraumtypischen 
Kennarten- und Strukturinventar sowie mit 
lebensraumangepasstem Bewirtschaftungs- oder Pflegeregime 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 
bei feuchten Ausprägungen des Lebensraumtyps 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
 
Erhaltungsziele für Feuchte Hochstaudenfluren 
 

- Erhaltung von Feuchten Hochstaudenfluren an Fließgewässern 
und Waldrändern mit ihrer lebensraumtypischen Kennarten- 
und Strukturvielfalt 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/ oder 
Überflutungsverhältnisse 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen ausangrenzenden Nutzflächen 

 
Erhaltungsziele für Übergangs- und Schwingrasenmoore 
 

- Erhaltung der gehölzarmen Zwischenmoorvegetation z. B. mit 
Übergangsmoor- und Schlenken-Gesellschaften 
(Scheuchzerietalia palustris) oder Braunsegen-Sümpfen 
(Caricionnigrae) sowie ihrem lebensraumtypischem Kennarten- 
und Strukturinventar 

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

- Erhaltung des lebensraumtypischen Wasserhaushaltes und -
chemismus sowie Nährstoffhaushaltes mit oberflächennahem 
oder anstehendem dystrophem bis oligo- oder mesotrophem 
Wasser unter Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Vorkommen des 
Lebensraumtyps im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 
besonderen Repräsentanz für die kontinentale 
biogeographische Region in NRW, seiner Bedeutung im 

Biotopverbund zu erhalten 
 
Erhaltungsziele für Hainsimsen-Buchenwald 
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- Wiederherstellung großflächig-zusammenhängender, 
naturnaher, Hainsimsen- Buchenwälder mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in einem 
Mosaik aus ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/ 
Altersphasen und in ihrer standörtlich typischen 
Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

- Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 
Wiederherstellung eines lebensraumangepassten 
Wildbestandes 

- Wiederherstellung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 
(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraums 
 
Erhaltungsziele für Moorwälder 
 

- Erhaltung von Moorwäldern auf Torfsubstraten mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes 

- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraums 
- Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

 
Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
 

- Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz- Auenwäldern mit 
ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

- Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

- Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt,  Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

- Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
- Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
- Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
- Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 

1324 Großes Mausohr (Myotis myotis), EHZ (C) 
 

Jagdgebiete (ggf. mit Quartierbäumen 
- Erhaltung von ausgedehnten, lebensraumtypischen Laub- und 

Mischwäldern mit hohen Alt-und Totholzanteilen, 
abschnittsweise freiem Flugraum über dem Waldboden und 
strukturreichen Waldrändern als Jagdgebiete 

- Erhaltung eines dauerhaften Angebotes geeigneter 
Quartierbäume in Laub- und Mischwäldern (v.a. Rotbuchen) 
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(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

- Erhaltung von insektenreichen Nahrungsflächen sowie von 
linearen Gehölzstrukturen entlang der Flugrouten im Offenland 
Gebäudequartiere 

- Erhaltung von störungsfreien Gebäudequartieren 
Schwarm/Winterquartiere 

- Erhaltung von störungsfreien unterirdischen Schwarm- und 
Winterquartieren 

 
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri), EHZ (C)  
 

- Wiederherstellung naturnaher, linear durchgängiger, lebhaft 
strömender, sauberer Gewässermit lockerem, sandigen bis 
feinkiesigen Sohlsubstraten (Laichhabitat) und ruhigen 
Bereichen mit Schlammauflagen (Larvenhabitat), mit 
natürlichem Geschiebetransport und gehölzreichen 
Gewässerrändern 

- Wiederherstellung einer möglichst unbeeinträchtigten 
Fließgewässerdynamik mitlebensraumtypischen Strukturen und 
Vegetation 

- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 
Nährstoff-, Schadstoff- und antropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

- Wiederherstellung der Wasserqualität 
- Wiederherstellung einer schonenden Gewässerunterhaltung 

unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
- Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit der 

Fließgewässer im gesamten Verlauf 
- Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 

Bedeutung als eines der fünfgrößten Vorkommen in der FFH-
Gebietskulisse der kontinentalen biogeographischen Region in 
NRW wiederherzustellen 

 
1163 Groppe (Cottus gobio), EHZ (C) 
 

- Wiederherstellung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, 
sauerstoffreicher und totholzreicher Gewässer mit naturnaher 
Sohle und gehölzreichen Gewässerrändern als Laichgewässer 

- Wiederherstellung einer möglichst unbeeinträchtigten 
Fließgewässerdynamik mitlebensraumtypischen Strukturen und 
Vegetation 

- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 
Nährstoff-, Schadstoff- und antropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

- Wiederherstellung der Wasserqualität 
- Wiederherstellung einer schonenden Gewässerunterhaltung 

unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
- Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im 

gesamten Verlauf 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 
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Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenkeltal“ (OE-
010) 

- NSG „Eder“ (SI-123) 
- NSG „Zinser Bachtal“ (SI-124) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4916-301 „Eder zwischen Erndtebrueck und 
Beddelhausen“ 

- FFH-DE-4915-301 „Elberndorfer und Oberes Zinser Bachtal“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT. Anhang II-Arten sind nicht 
definiert. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen überlagern sich 
teilweise mit dem FFH-Gebiet. Innerhalb des Untersuchungsraumes 
befinden sich im Umfeld der Festlegungen folgende LRT:  
 
09.04.WEB.002 
keine 
 

 
 
09.04.WEB.004 
keine 
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09.04.WEB.008 
keine 
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09.04.WEB.011 
Keine 
 

 
 
09.04.WEB.012 
keine 
 

 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

235 

 

 
10.01.FreiZ.001 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
(ca.200 m Distanz zum Freizeitpark)  
Charakteristische Arten: Europäischer Biber (Castor fiber), Gänsesäger 
(Mergus merganser),  
Fische: Äsche (Thymallus thymallus), Flussneunauge (Lampetra 
fluviatilis), Lachs (Salmo salar), Meerneunauge (Petromyzon marinus), 
Quappe (Lota lota), Schneider (Alburnoides bipunctatus),  
Makrozoobenthos: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 

 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt. 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Der vorgesehene BSAB liegt in einer Entfernung von ca. 200 m zum 
Bachlauf des Schwarzbachs im FFH-Gebiet. 

- 1096 Bachneunauge (Lampetra planeri) 
- 1163 Groppe (Cottus gobio) 

 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 
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Festlegung 09.04.WEB.002 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und 
betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.04.WEB.004 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.04.WEB.008 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.04.WEB.011 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 
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Festlegung 09.04.WEB.012 
 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet keinerlei LRT oder sonstige 
Erhaltungsziele. Auch Vorkommen charakteristischer Arten in diesem Bereich sind nicht bekannt. 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

Keine Erhaltungsziele im Untersuchungsraum. 

 
Festlegung 09.04.FreiZ.001 
 
Die Festlegung sichert ausschließlich den vorhandenen Bereich des Wildparks innerhalb des 
Freizeitparks „Panoramapark Sauerland“. Im Untersuchungsraum befindet sich der LRT 3260. 
Erhebliche Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden.  
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A8 Förderung der Ausbreitung gebietsfremder Arten 
Im Wildgehege sind keine Habitatstrukturen mit räumlich-
funktionalem Zusammenhang zu den FFH-Anhang-II-Arten 
bzw. den charakteristischen Arten des LRT 3260 vorhanden. 
Erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen 
werden. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und –Arten bzw. Habitate der FFH-
Arten oder der charakteristischen Arten werden nicht in 
Anspruch genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5.2 Optische Reizauslöser (Bewegung) 
Aufgrund der Entfernung und der gewissen Abschirmung des 
Wildparks durch den umgebenden Wald sind keine erheblichen 
Störungen zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
auszuschließen.  

• C5.2 Optische Reizauslöser (Bewegung) 
Aufgrund der Entfernung und der gewissen Abschirmung des 
Wildparks durch den umgebenden Wald sind keine erheblichen 
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Störungen zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
auszuschließen.  

• C5.3 Licht 
Da innerhalb eines Wildgeheges nicht von einer starken 
Beleuchtung auszugehen ist und auch der umgebende Wald 
sowie die Entfernung zu einer Minderung der Anlockung für 
Arten des Makrozoobenthos sorgen, sind erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen. 

• C6.7 Olfaktorische Reize (Anlockung etc.) 
Da der umgebende Wald sowie die Entfernung zu einer 
Minderung der Anlockung für Arten des Makrozoobenthos 
sorgen, sind erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Erhebliche Beeinträchtigungen durch kumulative Wirkungen können 
ausgeschlossen werden. Für die Festlegungen 09.04.WEB.002, 
09.04.WEB.004, 09.04.WEB.008, 09.04.WEB.011 und 09.04.WEB.012, 
konnten jegliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, für das 
Wildgehege (Festlegung 09.04.FreiZ.001) konnten ebenfalls erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, sodass diese 
Festlegungen auch nicht zu einer Kumulation beitragen können. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-4915-302 
„Schwarzbachsystem mit Haberg und Krenkeltal“ auf dieser Planungsebene 
ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet DE-5214-306 „Weier- und Winterbach“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.02.BSAB.001 

Flächengröße ca. 52,9 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Burbach 
 

Lage westlich Oberdresselndorf 

  
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

Kleinräumig besteht bereits ein Rohstoffabbau. Ein Großteil der Fläche 
ist jedoch mit Wald bestanden. Ganz im Südwesten befinden sich 
kleinere Landwirtschaftsflächen 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB26  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 

 

26 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
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B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-5214-301 „Weier- und Winterbach““ 

Flächengröße 221 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das Gebiet mit Bergmischwäldern, ehemaligen Hutungen und 
Wiesentälern liegt im äußersten Süden des Kreises Siegen-
Wittgenstein und gehört zum Naturraum Hoher Westerwald. Es wird 
von den unverbauten und naturnahen Weier- und Winterbach 
durchflossen. Die Bachbetten sind von Moosen überzogenen, großen 
Basaltblöcken übersät. In den teilweise steil eingeschnittenen 
Bachkerben stocken sickerfeuchte, krautreiche Bergahorn-
Eschenwälder und Hainmieren-Erlenwälder, lokal sind auch feuchte 
Hochstaudenfluren ausgeprägt. An den mäßig geneigten, 
blockschuttreichen Talhängen stocken ebenfalls Bergahorn-
Eschenwälder. Sie werden mosaikartig von quelligen Hainmieren-
Erlenwäldern abgelöst. Es handelt sich um durchgewachsene, 
ehemalige Niederwälder. Lokal ist das Mischungsverhältnis der 
Baumarten wirtschaftsbedingt zugunsten der Schwarzerle verschoben. 
An den Talhängen wachsen extensiv genutzte bzw. gepflegte 
Magerwiesen, die von Gebüschen und Wacholder durchsetzt als 
Hutungen anzusprechen sind. Die Talsohlen werden von extensiv 
genutzten Wiesen und Weiden eingenommen 

Bedeutung für Natura 2000  Die Blockschutt- und Schatthangwälder sind großflächig ausgebildet 
und in sehr gutem Zustand. Totholzreiche, aus Niederwaldnutzung 
hervorgegangene Ahorn-Bergmischwälder stocken in enger 
Verzahnung mit quelligen - sickernassen Hainmieren-Erlenwäldern. 
Durch Niederwaldnutzung bedingt, ist die Bestockung auf Teilflächen 
einseitig von Schwarzerle dominiert. Die basenreichen, 
blockschuttübersäten Böden bringen eine außerordentlich arten- und 
geophytenreiche Krautflora hervor, wie sie typisch für Basalt-Standorte 
der höheren Mittelgebirgslagen ist. Die Bäche weisen eine gut 
entwickelte Wassermoosflora auf und sind von naturnahen Erlen-
Galeriewäldern gesäumt. Die extensiv genutzten Wiesen und Weiden 
sind - abhängig von Vertragsnaturschutz und Nutzungskontinuität - in 
gutem bis sehr gutem Zustand 
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Erhaltungsziele / Schutzzweck 

FFH-Anhang-I-
Lebensraumtypen (LRT), die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
LRT gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
 
(Prioritäre LRT = fett) 

─ LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation, EHZ (A)  
─ LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren, EHZ (C)  
─ LRT 6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen, EHZ (A)  
─ LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald, EHZ (C)  
─ LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder, EHZ (B)  
─ LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder, EHZ 

(A) 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele für Fließgewässer mit Unterwasservegetation  
 

─ Erhaltung von naturnahen Fließgewässern mit 
Unterwasservegetation mit ihren Uferbereichen und mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt sowie 
Fließgewässerdynamik entsprechend dem jeweiligen Leitbild 
des Fließgewässertyps, ggf. ins einer kulturlandschaftlichen 
Prägung (z. B. Offenlandstrukturen) 

─ Erhaltung der naturnahen Gewässerstruktur, mindestens mit 
Einstufung der Gewässerstruktur von „3“ (mäßig verändert) und 
einer möglichst unbeeinträchtigten Fließgewässerdynamik 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps mit seinen typischen 
Merkmalen (Abflussverhalten, Geschiebehaushalt, 
Fließgewässerdynamik, Anschluss von Nebengewässern und 
hydraulische Auenanbindung) als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung einer hohen Wasserqualität mit maximal mäßiger 
organischer Belastung und eines naturnahen 
Wasserhaushaltes 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumes 
 
Erhaltungsziele für Feuchte Hochstaudenfluren  
 

─ Wiederherstellung von Feuchten Hochstaudenfluren an 
Fließgewässern und Waldrändern mit ihrer 
lebensraumtypischen Kennarten- und Strukturvielfalt*  

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Wiederherstellung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps  

─ Wiederherstellung der lebensraumtypischen Grundwasser - 
und/ oder Überflutungsverhältnisse 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff und 
Schadstoffeinträgen aus angrenzenden Nutzflächen 
 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/3260
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6430
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Erhaltungsziele für Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 
 

─ Erhaltung der Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen mit 
ihrer lebensraumtypischen Kennarten-, Magerkeitszeiger- und 
Strukturvielfalt sowie extensiver Bewirtschaftung  

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines an Gehölz- und Störarten armen 
Lebensraumtyps 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
  
Erhaltungsziele für Hainsimsen-Buchenwald  
 

─ Wiederherstellung großflächig-zusammenhängender, 
naturnaher, Hainsimsen- Buchenwälder mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt* in einem 
Mosaik aus ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/ 
Altersphasen und in ihrer standörtlich typischen 
Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer 
Waldränder und Sonderstandorte 

─ Wiederherstellung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten** 

─ Wiederherstellung eines lebensraumangepassten 
Wildbestandes 

─ Wiederherstellung lebensraumtypischer Bodenverhältnisse 
(Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Wiederherstellung eines störungsarmen Lebensraums 
 
Erhaltungsziele für Schlucht- und Hangmischwälder  
 

─ Erhaltung naturnaher Schlucht- und Hangmischwälder mit ihrer 
lebensraumtypischen Arten-und Strukturvielfalt in einem Mosaik 
aus ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und 
in ihrer standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer 
Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte 

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser-, Boden- und 

Kleinklimaverhältnisse (Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, 
Bodenstruktur, Temperatur- und Luftfeuchte) 

─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen 

─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Erhaltung eines an Störarten armen LRT 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als eines der fünf 
größten Vorkommen in der kontinentalen biogeographischen 
Region in NRW, seiner besonderen Repräsentanz für die 

kontinentale biogeographische Region in NRW  zu erhalten 
 
Erhaltungsziele für Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/6510
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9110
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/9180
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/lebensraeume/91E0
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─ Erhaltung von Erlen-Eschen- und Weichholz -Auenwäldern mit 

ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt in ihrer 
standörtlich typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder  

─ Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine 
charakteristischen Arten  

─ Erhaltung lebensraumtypischer Wasser- und Bodenverhältnisse 
(Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter 
Berücksichtigung des Wassereinzugsgebietes) 

─ Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes 
─ Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und 

Schadstoffeinträgen 
─ Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps 
─ Erhaltung eines an Störarten armen Lebensraumtyps 
─ Das Vorkommen des Lebensraumtyps im Gebiet ist 

insbesondere aufgrund seiner besonderen Repräsentanz für 
die kontinentale biogeographische Region in NRW zu erhalten 

FFH-Anhang-II-Arten, die 
Erhaltungsziel für das FFH-
Gebiet sind 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

1163 Groppe (Cottus gobio), EHZ (C) 
 
      Erhaltungsziel 
- Erhaltung naturnaher, linear durchgängiger, kühler, 

sauerstoffreicher und totholzreicher Gewässer mit naturnaher 
Sohle und gehölzreichen Gewässerrändern als Laichgewässer 

 
- Erhaltung einer möglichst unbeeinträchtigten 

Fließgewässerdynamik mit 
- lebensraumtypischen Strukturen und Vegetation 

 
- Vermeidung und ggf. Verringerung von direkten und diffusen 

Nährstoff-, Schadstoff- und anthropogen bedingten 
Feinsedimenteinträgen in die Gewässer  

 
- Erhaltung der Wasserqualität 

 
- Erhaltung einer schonenden Gewässerunterhaltung unter 

Berücksichtigung der Ansprüche der Art 
 

- Erhaltung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im gesamten 
Verlauf 

 
- Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner 

Bedeutung als eines der fünf größten Vorkommen in der FFH-
Gebietskulisse der kontinentalen biogeographischen Region in 
NRW zu erhalten 
 

4038 Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle), EHZ (A) 
 
Erhaltungsziel 

─ Wiederherstellung von Feuchtwiesenbrachen und 
Feuchtwiesen (z.B. Binsen- und Kohldistelwiesen) mit 
ausgedehnten Schlangenknöterich-Beständen und 
ausreichendem Gehölzbewuchs im Bereich der Vorkommen 

─ Wiederherstellung eines extensiven Pflege- und 
Nutzungsregimes geeigneter Lebensräume 
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─ Wiederherstellung eines lebensraumtypisch hohen 
Grundwasserstandes in Feuchtgebieten 

─ Vermeidung und ggf. Verringerung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen im Umfeld der Vorkommen 

─ Wiederherstellung eines Habitatverbundes geeigneter 

Lebensräume in den Vorkommensgebieten•Das Vorkommen 
im Gebiet ist insbesondere aufgrund seiner Bedeutung als 
eines der fünf größten Vorkommen in der FFH-Gebietskulisse 
in der kontinentalen biogeographischen Region in NRW, 
seines Vorkommens im Bereich eines nördlichen Vorpostens 

zur Arealgrenze  wiederherzustellen 
 
1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), 
EHZ (B) 
 
Erhaltungsziel  

─ Wiederherstellung extensiv bewirtschafteter Wiesen in Fluss- 
und Bachtälern sowie außerhalb der Auenbereiche mit stabilen 
Beständen von Futterpflanze (Großer Wiesenknopf) und 
Wirtsameise (Myrmica rubra) im Bereich der Vorkommen 

─ Wiederherstellung einer extensiven Grünlandnutzung 
(zweischürige Mahd) im Bereich der Vorkommen unter 
Berücksichtigung der Ansprüche der Art 

─ Wiederherstellung eines lebensraumtypischen 
Grundwasserstandes auf wechselfeuchten Standorten 

─ Vermeidung und ggf. Verringerung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen im Umfeld der Vorkommen 

─ Wiederherstellung einer schonenden Unterhaltung von 
Böschungen, Deichen, Graben- und Uferrändern unter 
Berücksichtigung der Ansprüche der Art 

─ Wiederherstellung eines Habitatverbundes geeigneter 
Lebensräume entlang der Fließgewässersysteme in den 
Vorkommensgebieten 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Weier- und Winterbach“ (SI-003) 
- NSG „Grabland“ (SI-065) 
- NSG „Ruebgarten“ (SI-059) 
- NSG „Caan“ (SI-066) 
- NSG „Hirzgabel“ (SI-061) 

Natura-2000 Gebiete - FFH- DE-5214-305 „Ruebgarten“ 
- VR-DE-5214-401 „Waelder und Wiesen bei Burbach und 

Neunkirchen“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 300 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf LRT und Anhang II-Arten, sofern sie 
betroffen sind. Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten benachbarter LRT ist der Radius von 300 Metern 
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hinreichend, um die maximalen Einflussbereiche der relevanten Wirkfaktoren auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes zu erfassen. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Lebensraumtypen 
einschließlich der gemäß 
Standarddatenbogen und/oder 
Grunddatenerhebung (GDE) 
vorkommenden 
charakteristischen Arten 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
alle außerhalb des FFH-Gebietes. Innerhalb des Untersuchungsraumes 
befinden sich im Umfeld der Festlegungen folgende LRT:  
 
10.02.BSAB.001 
LRT 3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation 
(minimal.280 m Distanz zum BSAB)  
Charakteristische Arten: Europäischer Biber (Castor fiber), Äsche 
(Thymallus thymallus), Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), Lachs 
(Salmo salar), Meerneunauge (Petromyzon marinus), Quappe (Lota 
lota), Schneider (Alburnoides bipunctatus),  
Makrozoobenthos: Brachycentrus subnubilis (Köcherfliegenart), 
Isoperla difformis (Steinfliegenart), Lepidostoma basale 
(Köcherfliegenart), Perla abdominalis (Steinfliegenart), Rhithrogena 
semicolorata-Gr. (Eintagsfliegenart) 
 
LRT 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder  
(minimal 270 m Distanz zum BSAB) 
Charakteristische Arten: Europäischer Biber (Castor fiber),  
Falter: Schwarzes Ordensband (Mormo maura) 
Laufkäfer: Carabus variolosus nodulosus 
 

 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten LRT liegen weiter als 300 m vom geplanten BSAB 
entfernt. 
 

Potenziell betroffene Anhang-
II-Arten 

Der vorgesehene BSAB liegt in einer Entfernung von ca. 280 m zum 
Erlenbach im FFH-Gebiet. 
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- 1163 Groppe (Cottus gobio) 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des FFH-Gebietes. 
 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 10.02.BSAB.001 
 
Bei dem geplanten BSAB handelt es sich um einen bestehenden Steinbruch samt Betriebsanlagen; der 
Abbau erfolgt bereits auf etwa 30% des vorgesehenen Gesamtbereichs.  
Es sind somit alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren vollumfänglich zu prüfen.  
Im Untersuchungsraum befinden sich die o.g. LRT sowie potenziell betroffene Anhang-II-Arten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen. Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Es sind keine Veränderungen der hydrologischen 
Verhältnisse zu erwarten, da es sich um einen 
Übertageabbauvorhaben von Festgestein handelt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
können ausgeschlossen werden, da in dem vorgesehenen 
BSAB keine Habitatstrukturen mit räumlich-funktionalem 
Zusammenhang zu den FFH-Anhang-II-Arten bzw. den 
charakteristischen Arten des LRT 3260 bestehen. 
 

LRT 91E0 (inkl. charakteristischer Arten) 

• A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
FFH-Lebensraumtypen bzw. Habitate der charakteristischen 
Arten werden nicht in Anspruch genommen. Es ist daher von 
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keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 91E0 
auszugehen 

• A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A3.3 Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Es sind keine Veränderungen der hydrologischen 
Verhältnisse zu erwarten, da es sich um einen 
Übertageabbauvorhaben von Festgestein handelt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen  

• A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen 
Anlagebedingte Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Diesbezüglich siehe A1. Es sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• A4 Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und 
Fallenwirkung/ Individuenverluste  
Beeinträchtigungen von Austauschbeziehungen durch 
Barriere- oder Zerschneidungswirkungen und Fallenwirkung 
sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten, zudem weist 
der vorgesehene BSAB keine Habitatstrukturen mit räumlich-
funktionalem Zusammenhang zu den charakteristischen Arten 
des LRT 91E0 auf. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

LRT 3260 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen des LRT 3260 auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
und der L 730 sowie der Entfernung des vorgesehenen BSAB 
können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der der Entfernung zum vorgesehenen BSAB sind 
kaum zusätzliche baubedingte Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung 
auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Diesbezügliche Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Arten durch 
Erschütterungen und Lärm sind aufgrund der Vorbelastungen 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5


Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

248 

 

durch den laufenden Betrieb und die L 730 sowie die Distanz 
zum vorgesehenen BSAB nicht zu erwarten. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Mit Hilfe von Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für 
Bohrgeräte, Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken) 
können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden. 

 
LRT 91E0 (inkl. charakteristischer Arten) 

• B1 Direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc.: 
FFH-Lebensraumtypen und bzw. Habitate der 
charakteristischen Arten werden nicht in Anspruch 
genommen Es ist daher von keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen auszugehen 

• B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie: 
Die baubedingten Veränderungen beschränken sich auf das 
Abbaugebiet. Diesbezüglich siehe B1. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
und der L 730 sowie der Entfernung des vorgesehenen BSAB 
können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden. 

• B 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Aufgrund der Entfernung zum vorgesehenen BSAB sind 
kaum zusätzliche baubedingte Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Es ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung 
auszugehen. 

• C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse.  
Diesbezügliche Veränderungen beschränken sich auf den 
Bereich der Festlegung. Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 

• C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Abbau 
und der L 730 sowie der Entfernung zu vorgesehenen BSAB 
können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden. 

• C 6.6 Staub und Schwebstoffe u. sonstige Stoffeinträge 
Mit Hilfe von Vermeidungsmaßnahmen (Entstaubung für 
Bohrgeräte, Befeuchtung Fahrwege/Material, Absetzbecken) 
können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Da erhebliche Beeinträchtigungen durch den BSAB, auch aufgrund der 
bestehenden Vorbelastungen und der Distanz der LRT zum BSAB, 
ausgeschlossen werden können, sind Summationswirkungen mit 
anderen Planfestlegungen nicht zu erwarten. 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
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GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes DE-5214-306 
„Weier- und Winterbach“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das Gebiet DE-4917-401 „VSG Hessisches Rothaargebirge“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.01.WEB.006 (ca. 2.000 m entfernt), 
10.01.WEB.011 II (ca. 1.200 m entfernt), 
10.01.WEB.014 (ca. 500 m entfernt, wird im Entwurf nicht mehr 
festgelegt) 
10.01.WEB.015 ca. 2.800 m entfernt), 
10.07.WEB.001 II (ca. 1.300 m entfernt), 
10.07.WEB.002 (ca. 1.800 m entfernt) 

Flächengröße ca. 38,1 ha, 
ca. 194,9 ha, 
ca. 22,4 ha, 
ca. 61,8 ha, 
ca. 40,0 ha 
ca. 32,0 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Bad Berleburg, 
Siegen-Wittgenstein / Bad Laasphe 

Lage Südlich Diedenshausen, 
Nördlich Schwarzenau, 
Südlich Schwarzenau, 
Südöstlich Sassenhausen, 
Nordwestlich Puderbach 
Westlich Puderbach 
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1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.01.WEB.006: 
Das Plangebiet ist mit Ausnahme einer kleinen Grünlandfläche im 
Westen komplett bewaldet. 
10.01.WEB.011 II: 
Das Plangebiet ist mit Ausnahme einzelner landwirtschaftlich genutzter 
Lichtungen komplett bewaldet 
10.01.WEB.014: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. Lediglich am Rande der 
Festlegungsfläche befinden sich auch landwirtschaftliche Flächen 
10.01.WEB.015: 
Das Plangebiet ist bis auf einige kleinere Lichtungen vollständig 
bewaldet 
10.07.WEB.001 II: 
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet.  
10.07.WEB.002: 
Das Plangebiet ist nahezu vollständig bewaldet. Nur im äußersten 
Nordwesten kommt kleinräumig Grünland vor 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB27  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4917-401 „VSG Hessisches Rothaargebirge“ 

Flächengröße 27.273 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Fast geschlossen bewaldetes Mittelgebirge mit tief eingeschnittenen 
engen Tälern. Es überwiegen alte bodensaure Buchenwälder sowie 
teilräumlich Blockschuttwälder. In den Tälern befinden sich sehr 
naturnahe und strukturreiche Mittelgebirgsbäche. 

 

27 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
C5.2 akustische Reize (Schall) 
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Bedeutung für Natura 2000  Das Vogelschutzgebiet besitzt eine außerordentlich hohe Bedeutung für 
die Populationen von Schwarzstorch, Rotmilan und diversen 
Spechtarten in Hessen. 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

Vogelarten nach Anhang I und 
Artikel 4.2 
der VSRL sowie weitere 
wertgebende Arten 
nach Artikel 3 VSRL 
 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
(+) = nicht relevant bzw. 
derzeit fehlend 
 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

Brutvogel-Arten gem. Anhang I VSRL: 
Rauhfußkauz (Aegolius funereus) 
Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 
Wespenbussard (Pernis apivorus) 
Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
Eisvogel (Alcedo atthis) 
Neuntöter (Lanius collurio) 
Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
Rotmilan (Milvus milvus) 
Schwarzstorch (Ciconia nigra) 
Grauspecht (Picus canus) 
Heidelerche (Lullula arborea) 
 
Brutvogel-Arten nach Art. 4 (2) VSRL:  
Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
Raubwürger (Lanius excubitor) 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele der Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 
 
A223 Raufußkauz (Aegolius funereus) I/B  

- Erhaltung großer, strukturreicher und weitgehend 
unzerschnittener Nadel- und Nadelmischwälder in ihren 
verschiedenen Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholz, 
Höhlenbäumen und Höhlenbaumanwärtern, deckungsreichen 
Tagunterständen, Lichtungen und Schneisen  

 
A217 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) I/B  

- Erhaltung strukturreicher und weitgehend unzerschnittener 
Nadel- und Nadelmischwälder in ihren verschiedenen 
Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholz, Höhlenbäumen, 
deckungsreichen Tagunterständen, Lichtungen und Schneisen  

- Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern im Wald 
sowie von Mooren  

 
A072 Wespenbussard (Pernis apivorus) 

- Erhaltung von naturnahen, strukturreichen Laubwäldern und 
Laubmischwäldern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen 
mit Altholz, Totholz, Pioniergehölzen und naturnahen, gestuften 
Waldrändern 

- Erhaltung von Horstbäumen 
- Erhaltung eines zumindest in der Fortpflanzungszeit 

störungsarmen Horstumfeldes 
- Erhaltung von Bachläufen und Feuchtgebieten im Wald 
- Erhaltung von magerem Grünland und mageren Säumen mit 

hoher Dichte von Wespen- bzw. Hummelnestern mit einem für 
die Art günstigen Nährstoffhaushalt durch Beibehaltung oder 
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Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht 
werdenden Bewirtschaftung 

- Erhaltung des Grünlandes im weiteren Umfeld der Brutplätze 
 
A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

- Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern mit Eichen, alten 
Buchenwäldern und strukturreichen Feuchtwäldern mit Alt- und 
Totholz sowie Horst- und Höhlenbäumen 

- Erhaltung von Höhlenbäumen und Sicherung eines Netzes von 
Höhlenbäumen als Bruthabitate 

- Erhaltung von starkholzreichen Hartholzauwäldern und 
Laubwäldern mit Mittelwaldstrukturen 

- Erhaltung von Streuobstwiesen im näheren Umfeld 
 
A229 Eisvogel (Alcedo atthis) 

- Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur 
Ermöglichung der Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, 
Kies-, Sand- und Schlammbänken 

- Erhaltung von Ufergehölzen sowie von Steilwänden und 
Abbruchkanten in Gewässernähe als Bruthabitate 

- Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art 
förderlichen Wasserqualität 

- Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und 
Nahrungshabitate insbesondere in fischereilich genutzten 
Bereichen 

 
A338 Neuntöter (Lanius collurio) 

- Erhaltung einer strukturreichen Agrarlandschaft mit Hecken, 
Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, 
Brachen und Graswegen 

- Erhaltung von Grünlandhabitaten sowie von großflächigen 
Magerrasenflächen mit einem für die Art günstigen 
Nährstoffhaushalt und einer die Nährstoffarmut begünstigenden 
Bewirtschaftung zur Vermeidung von Verbrachung und 
Verbuschung 

- Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und Brachflächen mit 
eingestreuten alten Obstbäumen, Sträuchern und 
Gebüschgruppen 

- Erhaltung von naturnahen, gestuften Wald- und 
Waldinnenrändern 

 
A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

- Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwälden in 
verschiedenen Entwicklungsphasen mit Alt- und 
Totholzanwärtern, Totholz und Höhlenbäumen 

- Erhaltung von Ameisenlebensräumen im Wald mit Lichtungen, 
lichten Waldstrukturen und Schneisen 

 
A338 Rotmilan (Milvus milvus) 

- Erhaltung von naturnahen strukturreichen Laub- und 
Laubmischwaldbeständen mit Alt- und Totholz 

- Erhaltung von Horstbäumen und einem geeigneten Horstumfeld 
insbesondere an Waldrändern, einschließlich eines während 
der Fortpflanzungszeit störungsarmen Horstumfeldes 

- Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder 
Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht 
werdenden Bewirtschaftung 
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- Erhaltung einer weiträumig offenen Agrarlandschaft mit ihren 
naturnahen Elementen wie Hecken, Feldgehölzen, 
Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, Brachen und 
Graswegen 

- Erhaltung des Grünlandes im Umfeld der Brutplätze 
 
A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra)) 

- Erhaltung großer, weitgehend unzerschnittener Waldgebiete mit 
einem hohen Anteil an alten Laubwald- oder 
Laubmischwaldbeständen mit Horstbäumen 

- Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere 
in forstwirtschaftlich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung 
genutzten Bereichen in der Brutzeit 

- Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art 
günstigen Nährstoffhaushalt 

- Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und 
Feuchtgebieten 

 
A234 Grauspecht (Picus canus) 

- Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in 
verschiedenen Entwicklungsphasen mit Alt- und 
Totholzanwärtern, stehendem und liegendem Totholz und 
Höhlenbäumen im Rahmen einer natürlichen Dynamik 

- Erhaltung von strukturreichen, gestuften Waldaußen- und 
Waldinnenrändern sowie von offenen Lichtungen und Blößen 
im Rahmen einer natürlichen Dynamik 

 
Heidelerche (Lullula arborea)) 

- Erhaltung großflächiger Magerrasen mit einem für die Art 
günstigen Nährstoffhaushalt, und einer die Nährstoffarmut 
begünstigenden Bewirtschaftung, die einer Verbrachung und 
Verbuschung entgegenwirkt 

- Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und Brachflächen mit 
eingestreuten alten Obstbäumen, Sträuchern und 
Gebüschgruppen 

 
Erhaltungsziele der Arten nach Artikel 4, Absatz 2 der Vogelschutz-
Richtlinie 
 
A275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

- Erhaltung strukturreichen Grünlandes durch Beibehaltung oder 
Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht 
werdenden Bewirtschaftung 

- Erhaltung strukturierter Brut- und Nahrungshabitate mit extensiv 
genutzten Wiesen, Weiden, Brachen, ruderalisiertem Grünland 
sowie mit Gräben, Wegen und Ansitzwarten (Zaunpfähle, 
Hochstauden) 

 
A340 (=A653) Raubwürger (Lanius excubitor) 

- Erhaltung von naturnahen, gestuften Waldrändern 
- Erhaltung großflächiger, nährstoffarmer Grünlandhabitate und 

Magerrasenflächen, deren Bewirtschaftung sich an 
traditionellen Nutzungsformen orientiert 

- Erhaltung einer strukturreichen, kleinparzelligen 
Agrarlandschaft mit naturnahen Elementen wie Hecken, 
Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, 
Brachen und Graswegen 
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- Erhaltung von trockenen Ödland-, Heide- und Brachflächen mit 
eingestreuten alten Obstbäumen, Sträuchern und 
Gebüschgruppen  

-  
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 

- Erhaltung von strukturreichen Laub- und 
Laubmischwaldbeständen in ihren verschiedenen 
Entwicklungsphasen 

- Erhaltung von nassen, quellreichen Stellen im Wald 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete / 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4717-401 „Vogelschutzgebiet 'Medebacher Bucht'“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 1.200 m, für Windenergiebereiche 
erweitert sich der Umkreis für Vogelschutzgebiete je nach Empfindlichkeit der einzelnen Arten auf bis zu 
3.000 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf Vogelarten nach Anhang I und Artikel 
4.2 der VSRL sowie weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. 
Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten von Vogelarten ist der Radius der 10fachen Anlagenhöhe für 
Europäische Vogelschutzgebiete hinreichend28, um die maximalen Störfaktoren auf die Erhaltungsziele 
zu erfassen. Für besonders störanfällige Vogelarten, wird ein Radius von 3.000 m berücksichtigt. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Vogelarten nach Anhang I und 
Artikel 4.2 der VSRL  
sowie weitere wertgebende 
Arten nach Artikel 3 VSRL 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
kann es zu Störungen der Brut- oder Schlafplätze folgender WEA-
sensibler Arten kommen - bezogen auf die 
Mindestabstandsempfehlungen (Ausschlussbereich)29 
 
 
10.01.WEB.006  
(minimal 1.160 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Rotmilan (4.000 m), Schwarzstorch 
(10.000 m) 
 

 

28  Quelle: „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie 

Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“. Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW). 2015. 
29  Quelle: https://www.lb-naturschutz-

nrw.de/fileadmin/redaktion/Fachthemen/energie_klimaschutz/Anlage_2_Windenergiesensible_Brutvogelarten_0

52017.pdf 
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10.01.WEB.011 II 
(minimal 1.200 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Heidelerche (500 m), Waldschnepfe (500 
m), Raubwürger (1.000 m), Wespenbussard (1.000 m), Rotmilan (4.000 
m), Schwarzstorch (10.000 m) 
 

 
 
10.01.WEB.014  
(minimal 480 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Heidelerche (500 m), Waldschnepfe (500 
m), Raubwürger (1.000 m), Wespenbussard (1.000 m), Rotmilan (4.000 
m), Schwarzstorch (10.000 m) 
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10.01.WEB.015  
(minimal 2.840 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Rotmilan (4.000 m), Schwarzstorch 
(10.000 m) 
 

 
 
10.07.WEB.001 II 
(minimal 1.290 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Rotmilan (4.000 m), Schwarzstorch 
(10.000 m) 
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10.07.WEB.002  
(minimal 1.750 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Rotmilan (4.000 m), Schwarzstorch 
(10.000 m) 
 

 
 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten Vogelarten weisen keine Empfindlichkeit gegenüber WEA 
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auf und/oder befinden sich außerhalb des möglicherweise betroffenen 
Umfeldes der geplanten Festlegungen. 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des Natura-2000-
Gebietes. 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das Natura-2000-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende 
Festlegung ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine 
relevanten Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 10.01.WEB.006 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks überwiegend innerhalb von Wald an der 
Landesgrenze zu Hessen. Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder 
Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder 
weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Der Radius der 10fachen Anlagenhöhe von WEA wird 
unterschritten, somit ist eine Betroffenheit festzustellen. Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren 
sind vollumfänglich zu prüfen.  

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes.. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Brutvogel-Arten gem. 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL zu erwarten. Keine 
erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Entfernung und der Vorbelastung durch die 
Siedlungen Alertshausen, Diedenshausen und dem Verkehr auf 
der L877 sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Die vorsorgeorientierte Abstandsempfehlung der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten von 1.200 m 
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zu empfindlichen Natura 2000-Gebieten ist nur sehr geringfügig 
unterschritten. Brutvorkommen besonders lärmempfindlicher 
Vogelarten wie bspw. Schwarzstorch im der Festlegungsfläche 
zugewandten Teil des sehr großräumigen VSG sind zudem 
nicht bekannt. Es sind daher keine erheblichen 
Beeinträchtigungen absehbar.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Die vorsorgeorientierte Abstandsempfehlung der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten von 1.200 m 
zu empfindlichen Natura 2000-Gebieten ist nur sehr geringfügig 
unterschritten. Brutvorkommen besonders 
störungsempfindlicher Vogelarten wie bspw. Schwarzstorch im 
der Festlegungsfläche zugewandten Teil des sehr 
großräumigen VSG sind zudem nicht bekannt. Es sind daher 
keine erheblichen Beeinträchtigungen absehbar.  

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen aufgrund der Entfernung nicht zu 
Belastungen, es sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Die Gefahr für einen Schlagtod der bei der Jagd gefährdeten 
Greifvogelarten ist im Wald gering, da sie im Offenland jagen. 
Für den Schwarzstorch besteht abseits von Hauptflugrouten 
keine besondere Gefährdung. Eine Hauptflugroute ist 
vorliegend weder nachgewiesen, noch aus den umgebenden 
Habitatstrukturen zu vermuten. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind nicht zu erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Die vorsorgeorientierte Abstandsempfehlung der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten von 1.200 m 
zu empfindlichen Natura 2000-Gebieten ist nur sehr geringfügig 
unterschritten. Brutvorkommen besonders 
störungsempfindlicher Vogelarten wie bspw. Schwarzstorch im 
der Festlegungsfläche zugewandten Teil des sehr 
großräumigen VSG sind zudem nicht bekannt. Es sind daher 
keine erheblichen Beeinträchtigungen absehbar.  

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Der Dauerschall durch den Betrieb von WEA wird mit 
zunehmender Entfernung und durch die schalldämpfende 
Wirkung des Waldes vermindert. Die vorsorgeorientierte 
Abstandsempfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten von 1.200 m zu empfindlichen Natura 2000-
Gebieten ist zudem nur sehr geringfügig unterschritten. 
Brutvorkommen besonders lärmempfindlicher Vogelarten wie 
bspw. Schwarzstorch im der Festlegungsfläche zugewandten 
Teil des sehr großräumigen VSG sind zudem nicht bekannt. Es 
sind daher keine erheblichen Beeinträchtigungen absehbar.  

 
Festlegung 10.01.WEB.011 II 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks überwiegend innerhalb von Wald an der 
Landesgrenze zu Hessen. Die Festlegungsfläche wurde im Zuge der Umweltprüfung im Osten bereits 
deutlich verkleinert, um den Abstand zum VSG zu vergrößern. Im Untersuchungsgebiet befinden sich 
möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Der Radius der 
10fachen Anlagenhöhe von WEA wird unterschritten, somit ist eine Betroffenheit festzustellen. Alle unter 
Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  
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Aufgrund der Entfernung von etwa 300 m und der Bewaldung des vorgesehenen Standortes des WEB 
bezieht sich die folgende Prüfung lediglich auf die Waldschnepfe, den Wespenbussard, den Rotmilan 
und den stark störanfälligen Schwarzstorch, Erhebliche Beeinträchtigungen von Arten anderer 
Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Brutvogel-Arten gem. 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL zu erwarten. Keine 
erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastung durch den Verkehr auf der L 877 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Die notwendige Rodung von Bäumen, der Transport und die 
Errichtung von WEA verursachen Lärm, was zu Meideverhalten 
der störungsempfindlichen Vogelarten führt. Die 
vorsorgeorientierte Abstandsempfehlung der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten von 1.200 m 
zu empfindlichen Natura 2000-Gebieten wird jedoch 
eingehalten. Zudem sind ggfs. Vermeidungsmaßnahmen wie 
Bauzeitenregelungen einsetzbar. Brutvorkommen besonders 
lärmempfindlicher Vogelarten wie bspw. Schwarzstorch im der 
Festlegungsfläche zugewandten Teil des sehr großräumigen 
VSG sind ebenfalls nicht bekannt. Es sind daher keine 
erheblichen Beeinträchtigungen absehbar.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund des eingehaltenen Mindestabstands von 1.200 m ist 
nicht mit relevanten Beeinträchtigungen durch optische Effekte 
zu rechnen. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
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Die Gefahr für einen Schlagtod der bei der Jagd gefährdeten 
Greifvogelarten ist im Wald gering, da sie im Offenland jagen. 
Für den Schwarzstorch besteht abseits von Hauptflugrouten 
keine besondere Gefährdung. Eine Hauptflugroute ist 
vorliegend weder nachgewiesen, noch aus den umgebenden 
Habitatstrukturen zu vermuten. Nicht zuletzt ist auch der 
empfohlene Mindestabstand von 1.200 m nicht unterschritten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Die vorsorgeorientierte Abstandsempfehlung der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten von 1.200 m 
zu empfindlichen Natura 2000-Gebieten wird jedoch 
eingehalten. Brutvorkommen besonders störungsempfindlicher 
Vogelarten wie bspw. Schwarzstorch im der Festlegungsfläche 
zugewandten Teil des sehr großräumigen VSG sind ebenfalls 
nicht bekannt. Es sind daher keine erheblichen 
Beeinträchtigungen absehbar.  

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Für besonders störanfällige Arten kann der Schall zu einem 
stressbedingten Meideverhalten führen, generell führt ein 
Dauerschall jedoch häufig zu einer Gewöhnung bei den Tieren. 
Die vorsorgeorientierte Abstandsempfehlung der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten von 1.200 m 
zu empfindlichen Natura 2000-Gebieten wird jedoch 
eingehalten.Es sind daher keine erheblichen 
Beeinträchtigungen absehbar.  

 
Festlegung 10.01.WEB.014 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks überwiegend innerhalb von Wald an der 
Landesgrenze zu Hessen. Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder 
Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder 
weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Der Radius der 10fachen Anlagenhöhe von WEA wird 
unterschritten, somit ist eine Betroffenheit festzustellen. Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren 
sind vollumfänglich zu prüfen.  

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Brutvogel-Arten gem. 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL zu erwarten. Keine 
erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastung durch den Verkehr auf der L 877 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Die notwendige Rodung von Bäumen, der Transport und die 
Errichtung von WEA verursachen Lärm, was zu Meideverhalten 
der störungsempfindlichen Vogelarten führt. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind aufgrund der deutlich 
unterschrittenen Abstandsempfehlung von 1.200 m nicht 
auszuschließen.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der geringen Entfernung können optische 
Reizauslöser durch den Baubetrieb u.a. für den Schwarzstorch 
zu erheblichen Störungen führen. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind aufgrund der deutlich 
unterschrittenen Abstandsempfehlung von 1.200 m nicht 
auszuschließen.  

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Die Gefahr für einen Schlagtod der bei der Jagd gefährdeten 
Greifvogelarten ist im Wald gering, da sie im Offenland jagen. 
Für den Schwarzstorch besteht keine besondere Gefährdung, 
da er im Flug das Hindernis erkennen kann. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Wenn auch die Waldvegetation einen gewissen Schutz bietet, 
ist doch eine Beunruhigung des besonders störanfälligen 
Schwarzstorchs nicht auszuschließen, sodass erhebliche 
Beeinträchtigungen aufgrund der deutlich unterschrittenen 
Abstandsempfehlung von 1.200 m nicht auszuschließen 
sind.  

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Für besonders störanfällige Arten kann der Schall zu einem 
stressbedingten Meideverhalten führen, generell führt ein 
Dauerschall jedoch häufig zu einer Gewöhnung bei den Tieren, 
für besonders empfindliche Vogelarten sind jedoch erhebliche 
Beeinträchtigungen aufgrund der deutlich unterschrittenen 
Abstandsempfehlung von 1.200 m nicht auszuschließen 
sind.  

 
Festlegung 10.01.WEB.015 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks überwiegend innerhalb von Wald an der 
Landesgrenze zu Hessen. Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder 
Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder 
weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Der Radius der 10fachen Anlagenhöhe von WEA wird 
unterschritten, somit ist eine Betroffenheit festzustellen. Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren 
sind vollumfänglich zu prüfen.  
Aufgrund der Entfernung von etwa 2.800 m und der Bewaldung des vorgesehenen Standortes des WEB 
bezieht sich die folgende Prüfung lediglich auf den Rotmilan und den stark störanfälligen Schwarzstorch, 
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Erhebliche Beeinträchtigungen von Arten anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen 
werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Brutvogel-Arten gem. 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL zu erwarten. Keine 
erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastung durch die Siedlung Richstein, den 
Verkehr auf der L 903 sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der zunehmenden Entfernung und der Vorbelastung 
durch die Siedlung Richstein sowie den Verkehr auf der L 903 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
In dem Randbereich des Schutzgebietes, in dem optische 
Reize innerhalb von Wald noch wahrnehmbar sein könnten, 
sind bereits eine Vorbelastung vorhanden. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Die Gefahr für einen Schlagtod der bei der Jagd gefährdeten 
Greifvogelarten ist im Wald gering, da sie im Offenland jagen. 
Für den Schwarzstorch besteht keine besondere Gefährdung, 
da er im Flug das Hindernis erkennen kann. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Entfernung und der Vorbelastungen durch 
Siedlung und Verkehr sind keine zusätzlichen Belastungen für 
den störanfälligen Schwarzstorch zu erwarten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 
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- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der zunehmenden Entfernung und der Vorbelastung 
durch die Siedlung Richstein sowie den Verkehr auf der L 903 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

 
Festlegung 10.07.WEB.001 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks überwiegend innerhalb von Wald an der 
Landesgrenze zu Hessen. Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder 
Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder 
weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Der Radius der 10fachen Anlagenhöhe von WEA wird 
unterschritten, somit ist eine Betroffenheit festzustellen. Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren 
sind vollumfänglich zu prüfen.  

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Brutvogel-Arten gem. 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL zu erwarten. Keine 
erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastung durch den Verkehr auf der L 903 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Eine besondere Empfindlichkeit gegenüber dem durch die 
Entfernung gedämpften Schall ist bei den zu prüfenden Arten 
nicht bekannt, Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten.   

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Die Abstandsempfehlung von 1.200 m wird deutlich 
eingehalten. Zudem bietet die umgebende Waldvegetation 
einen gewissen Schutz und sind Brutvorkommen besonders 
störanfälliger Arten wie dem Schwarzstorch im näheren Umfeld 
nicht bekannt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 
erkennbar. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
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Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Die Gefahr für einen Schlagtod der bei der Jagd gefährdeten 
Greifvogelarten ist im Wald gering, da sie im Offenland jagen. 
Für den Schwarzstorch besteht abseits von Hauptflugrouten 
keine besondere Gefährdung. Derartige Flugrouten sind 
vorliegend weder nachgewiesen, noch sind sie aus den 
umgebenden Habitatstrukturen heraus zu erwarten. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Die Abstandsempfehlung von 1.200 m wird deutlich 
eingehalten. Zudem bietet die umgebende Waldvegetation 
einen gewissen Schutz und sind Brutvorkommen besonders 
störanfälliger Arten wie dem Schwarzstorch im näheren Umfeld 
nicht bekannt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 
erkennbar. 

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Der Dauerschall durch den Betrieb von WEA wird durch die 
Entfernung und die schalldämpfende Wirkung des Waldes 
vermindert. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu 
erwarten. 

 
Festlegung 10.07.WEB.002 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks überwiegend innerhalb von Wald an der 
Landesgrenze zu Hessen. Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder 
Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder 
weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Der Radius der 10fachen Anlagenhöhe von WEA wird 
unterschritten, somit ist eine Betroffenheit festzustellen. Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren 
sind vollumfänglich zu prüfen.  
Aufgrund der Entfernung von etwa 1.800 m und der Bewaldung des vorgesehenen Standortes des WEB 
bezieht sich die folgende Prüfung lediglich auf den Rotmilan und den stark störanfälligen Schwarzstorch, 
Erhebliche Beeinträchtigungen von Arten anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen 
werden. 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Brutvogel-Arten gem. 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL zu erwarten. Keine 
erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastung durch die Siedlung Puderbach und 
den Verkehr auf der L 903 sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
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Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Eine besondere Empfindlichkeit gegenüber dem durch die 
Entfernung gedämpften Schall ist bei den zu prüfenden Arten 
nicht bekannt, Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastung durch die Siedlung Puderbach und 
des Verkehrs auf der L 903 ist keine deutlich zusätzliche 
Beunruhigung des besonders störanfälligen Schwarzstorchs 
anzunehmen, sodass erhebliche Beeinträchtigungen 
auszuschließen sind. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Die Gefahr für einen Schlagtod der bei der Jagd gefährdeten 
Greifvogelarten ist im Wald gering, da sie im Offenland jagen. 
Für den Schwarzstorch besteht keine besondere Gefährdung, 
da er im Flug das Hindernis erkennen kann. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastung durch die Siedlung Puderbach und 
des Verkehrs auf der L 903 ist keine deutlich zusätzliche 
Beunruhigung des besonders störanfälligen Schwarzstorchs 
anzunehmen, sodass erhebliche Beeinträchtigungen 
auszuschließen sind. 

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Der Dauerschall durch den Betrieb von WEA wird durch die 
Entfernung und die schalldämpfende Wirkung des Waldes 
vermindert. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu 
erwarten. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt 

Gesamteinschätzung Für die vorgesehenen Festlegungen wurde - mit Ausnahme des 
10.01.WEB.014, das lediglich 500 m vom Schutzgebiet entfernt ist - 
festgestellt, dass die Planungen aufgrund der eingehaltenen 
Abstandsempfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten sicher nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
VSG führen. Daher ist auch eine Kumulation negativer Einflüsse in 
Verbindung mit den Festlegungen des Planes nicht zu erwarten. Die 
o.g. Festlegung 10.10.WEB.014 ist bereits für sich genommen mit 
erheblichen Beeinträchtigungen verbunden. Weitere Einflüsse einer pot. 
Kumulation auf das Prüfergebnis sind nicht zu erwarten. 
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GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des Europäischen 
Vogelschutzgebietes DE-4917-401 „VSG Hessisches Rothaargebirge“ auf dieser 
Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Der Festlegungsvorschlag 10.01.WEB.014, mit dem eine erhebliche Gefährdung von 
WEA-empfindlichen Vogelarten, die gleichzeitig Erhaltungsziele des betroffenen VSG 
darstellen, einhergehen würde, ist nicht Gegenstand des Regionalplan-Entwurfes. Auf 
die Festlegung wurde zum Schutz des Vogelschutzgebiets verzichtet. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können hingegen im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich.  
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FFH-Vorprüfung für das Gebiet DE-4513-401 „VSG Luerwald und Bieberbach“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

08.02.WEB.001 

Flächengröße ca. 115,3 ha 

Kreis/Kommune Märkischer Kreis / Balve 

Lage nördlich Volkringhausen, Beckum 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

Das Plangebiet wird überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im 
Südosten ragt zudem ein Waldgebiet in das Plangebiet hinein. Im 
Süden sind bereits 2 Windenergieanlagen vorhanden. Eine weitere 
Windenergieanlagen befindet sich etwas weiter südlich. 
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2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB30  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-4513-401 „VSG Luerwald und Bieberbach“ 

Flächengröße 2633 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

In der nördlichen Randzone des Sauerlandes zwischen Menden-
Lendringsen im Westen und Arnsberg-Neheim-Hüsten im Osten liegt 
der Luerwald, ein großflächiges, siedlungsfreies, kaum von Straßen 
zerschnittenes Waldgebiet auf oberkarbonischen Ton- und 
Grauwackensandsteinen mit durchschnittlichen Höhen zwischen 200 
und 300 m üb. NN. Mit den weit nach Süden in Richtung des 
Hönnetales und seinen devonischen Massenkalken und vorgelagerten 
Kulm-Kiesel- und Kulm-Plattenkalken vordringenden Quellgebieten von 
Bieberbach und Dombkebach verzahnt sich das Gebiet mit dem 
halboffenen Hachener Kuppenland. Der Luerwald wird von einem 
dichten Fließgewässernetz durchzogen. Die durchweg naturnah 
ausgebildeten Waldbäche werden örtlich von schmalen Bach-Erlen-
(Eschen-)Wäldern begleitet. Der das halboffene Kuppenland um Holzen 
und Oelinghauser Heide durchziehende Bieberbach besitzt örtlich ein 
dichtes und ausgedehntes Ufergehölz. Insbesondere an seinem 
Unterlauf sind markante Bachmäander mit breiten Uferabbrüchen 
ausgebildet, äußerst seltener natürlicher Bruthabitat einer kleinen 
Uferschwalben-Kolonie. Buchen- und Eichenmischwälder bodensaurer 
Ausprägung bilden die vorherrschende Waldbestockung im zentralen 
Luerwald. Im "Wildwald Voss-Winkel" stellt eine seit Jahrzehnten 
forstlich ungenutzte Waldparzelle ein eindrucksvolles Zeugnis der 
natürlichen Waldzerfallsphase eines Hainsimsen-Buchenwaldes im 
Übergang zum Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes dar. Die Wälder 
in den Quellgebieten von Bieberbach und Dombkebach hingegen sind 
artenreiche Laubmischwälder vom Typ des Waldmeister-Buchenwaldes 

 

30 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
C5.2 akustische Reize (Schall) 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

271 

 

örtlich mäßig-feuchter Ausbildung. Auf dem südwest-exponierten 
Steilhang des Biebertales bei Ainkhausen ist kleinflächig ein 
Buchenmischwald thermophiler Prägung ausgebildet. Zu den 
gebietstypischen Leitarten von Luerwald und Biebertal gehören mit 
Schwarzstorch, Eisvogel, Rotmilan und Mittelspecht insgesamt 11 Arten 
nach Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie zur Brutvogelgemeinschaft. 

Bedeutung für Natura 2000  Wegen seiner Ausdehnung und Geschlossenheit kommt dem 
VSG/FFH-Gebiet ´Luerwald mit Bieberbach´ eine überregionale 
ornithologische Bedeutung zu. Die typische Vogelgemeinschaft der 
Eichen- und Buchenmischwälder ist nahezu vollständig anzutreffen. 
Wertbestimmend für die Ausweisung als Vogelschutzgebiet ist das 
Vorkommen des Mittelspechtes mit etwa 50 - 55 Revierpaaren. 
Hervorzuheben sind daneben die Brutbestände von Schwarzstorch, 
Schwarzspecht, Rotmilan, Wespenbussard und Grauspecht. Die 
Fließgewässer mit ihren zum Teil markanten Mäandern und breiten 
Uferabbrüchen werden vom Eisvogel besiedelt 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

Vogelarten nach Anhang I und 
Artikel 4.2 
der VSRL sowie weitere 
wertgebende Arten 
nach Artikel 3 VSRL 
 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
(+) = nicht relevant bzw. 
derzeit fehlend 
 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

- Eisvogel (Brut / Fortpflanzung), EHZ (C)  
- Sperlingskauz (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Rotmilan (Brut / Fortpflanzung), EHZ (C)  
- Schwarzmilan (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Wespenbussard (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Wachtelkönig (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Grauspecht (Brut / Fortpflanzung), EHZ (C)  
- Mittelspecht (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Schwarzspecht (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)   
- Schwarzstorch (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)   
- Neuntöter (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B) 

 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele der Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 
 
A229 Eisvogel (Alcedo atthis) 
 

- Erhalt und Entwicklung von dynamischen 
Fließgewässersystemen mit Überschwemmungszonen, 
Prallhängen, Steilufern u.a. Vermeidung der Zerschneidung der 
besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, Verrohrungen) 

- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes 
natürlicher Nistplätze; ggf. übergangsweise künstliche Anlage 
von Steilufern sowie Ansitzmöglichkeiten 

- Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der 
Ansprüche der Art 
Reduzierung von Nährstoff-, Schadstoff- und 
Sedimenteinträgen im Bereich der Nahrungsgewässer. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis 
September) (u.a. Lenkung der Freizeitnutzung  

http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/102951
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/102973
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103013
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103015
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103018
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103068
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103157
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103160
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103161
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103175
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103185
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A234 Grauspecht (Picus canus) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, 
lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern (v.a. 
Buchenwälder) mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 
Bäume/ha) 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der 
besiedelten Waldgebiete (z.B. Straßenbau) 

- Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, 
Waldrändern, lichten Waldstrukturen und Kleinstrukturen 
(Stubben, Totholz) sowie Grünland als Nahrungsflächen 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. reduzierte 
Düngung, keine Pflanzenschutzmittel) 

- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines 
dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume (v.a. >100-
jährige Buchen, Bäume mit Schadstellen) 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juli) 
 
A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, 
lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern sowie von 
Hartholzauen mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 
Bäume/ha) 

- Erhöhung des Eichenwaldanteils (v.a. Neubegründung, 
Erhaltung bzw. Ausweitung von Alteichenbeständen) 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung geeigneter 
Waldgebiete (z.B. Straßenbau) 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine 
Pflanzenschutzmittel) 

- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines 
dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume (v.a. Bäume mit 
Schadstellen, morsche Bäume) 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni) 
 
A338 Neuntöter (Lanius collurio) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen, 
gebüschreichen Kulturlandschaften mit insektenreichen 
Nahrungsflächen 

- Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege 
- Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch 

Extensivierung der Grünlandnutzung (z.B. reduzierte Düngung, 
keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, 
Rindern) 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis Juli) 
 
A338 Rotmilan (Milvus milvus) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von Waldgebieten mit lichten 
Altholzbeständen sowie von offenen, strukturreichen 
Kulturlandschaften 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der 
besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, 
Windenergieanlagen) 
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- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen 
(v.a. Grünland- und Ackerflächen, Säume, Belassen von 
Stoppelbrachen) 

- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) 
- Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten 

und Freileitungen 
- Reduzierung der Verluste durch Sekundärvergiftungen 

(Giftköder) 
 
A073 Schwarzmilan (Milvus migrans) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von alten, strukturreichen Laub- und 
Mischwäldern in Gewässernähe mit einem hohen Altholzanteil 
und lebensraumtypischen Baumarten 

- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen, fischreichen 
Nahrungsgewässern 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine 
Pflanzenschutzmittel) 

- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) 

(u.a. Lenkung der Freizeitnutzung) 
- Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten 

und Freileitungen 
 
A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von lebensraumtypischen Laub- und 
Mischwäldern (v.a. Buchenwälder) mit hohen Alt- und 
Totholzanteilen (bis zu 10 Bäume/ha) 

- Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Waldgebiete 
(z.B. Straßenbau) 

- Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, 
Waldrändern, lichten Waldstrukturen und Kleinstrukturen 
(Stubben, Totholz) als Nahrungsflächen 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine 
Pflanzenschutzmittel) 

- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines 
dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume (v.a. >120-
jährige Buchen) 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni) 
 
A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, störungsarmen, 
strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit einem hohen 
Altholzanteil (v.a. Eichen und Buchen) 

- Vermeidung der Zerschneidung geeigneter Waldgebiete (z.B. 
Straßenbau, Windparks) 

- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen Bächen, 
Feuchtwiesen, Feuchtgebieten, Sümpfen, Waldtümpeln als 
Nahrungsflächen (z.B. Entfichtung der Bachauen, Neuanlage 
von Feuchtgebieten, Offenhalten von Waldwiesen) 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines 
hohen Grundwasserstandes im Bereich von 
Nahrungsgewässern 
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- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld 
- Einrichtung von Horstschutzzonen (mind. 200 m Radius um 

Horst; z.B. keine forstlichen Arbeiten zur Brutzeit; außerhalb der 
Brutzeit möglichst nur Einzelstammentnahme) 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und 
Nahrungsflächen (März bis August) 

- Lenkung der Freizeitnutzung im großflächigen Umfeld der 
Brutvorkommen 

- Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten 
und Freileitungen 

 
A217 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, reich 
strukturierten Nadel- und Mischwäldern 

- unterschiedlicher Altersklassen (einschließlich alter 
Fichtenwälder) mit hohen Alt- und Totholzanteilen sowie mit 
einem guten Höhlenangebot 

- Erhaltung und Entwicklung von angrenzenden lichteren 
Waldflächen als Nahrungsflächen (Schneisen, Waldwiesen, 
Waldränder) 

- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes von 
Höhlenbäumen (v.a. Buntspechthöhlen) 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juli) 
 
A122 Wachtelkönig (Crex crex) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten Mähwiesen, 
Feucht- und Nassbrachen, Großseggenriedern, Hochstauden- 
und Pionierfluren im Überflutungsbereich von Fließgewässern 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der 
besiedelten Lebensräume (z.B.Straßenbau, 
Windenergieanlagen)  

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines 
hohen Grundwasserstandes in Feuchtgebieten und 
Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung 

- Extensivierung der Grünlandnutzung: 

- Mahd im 200 m-Umkreis von Rufplätzen erst ab 01.08. 
- möglichst Mosaikmahd von kleinen Teilflächen 
- Flächenmahd ggf. von innen nach außen 
- reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel 

 
A072 Wespenbussard (Pernis apivorus) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von Laub- und Laubmischwäldern 
mit lichten Altholzbeständen in strukturreichen, halboffenen 
Kulturlandschaften 

- Erhaltung und Entwicklung von Lichtungen und 
Grünlandbereichen, strukturreichen Waldrändern und Säumen 
als Nahrungsflächen mit einem reichhaltigen Angebot an 
Wespen 

- Verbesserung der Nahrungsangebotes (z.B. reduzierte 
Düngung, keine Pflanzenschutzmittel) 

- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis 

August) 
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Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Luerwald“ (HSK-150) 
- NSG „Luerwald und Biebertal“ 
- NSG „Waelder am Muehlenbach“  
- NSG „Im Schee“ () 
- NSG „Eichenwald im Sundern“  
- NSG „Kalkklippen-Buchenwald bei Ainkhausen“ 
- NSG „Laubmisch- u. Erlenwald oestl. Hoellinghofen“ 
- NSG „Wimberner Bach“ 
- NSG „Feuchtwaldparzellen noerdl. des Spulberg“ 
- NSG „Domkebachtal“ 
- NSG „Buchenwald Schakenberg“ 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-4415-401 „Vogelschutzgebiet Hellwegbörde“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 1.200 m, für Windenergiebereiche 
erweitert sich der Umkreis für Vogelschutzgebiete je nach Empfindlichkeit der einzelnen Arten auf bis zu 
3.000 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf Vogelarten nach Anhang I und Artikel 
4.2 der VSRL sowie weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. 
Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten von Vogelarten ist der Radius der 10fachen Anlagenhöhe für 
Europäische Vogelschutzgebiete hinreichend31, um die maximalen Störfaktoren auf die Erhaltungsziele 
zu erfassen. Für besonders störanfällige Vogelarten, wird ein Radius von 3.000 m berücksichtigt. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des FFH- Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Vogelarten nach Anhang I und 
Artikel 4.2 der VSRL  
sowie weitere wertgebende 
Arten nach Artikel 3 VSRL 
 

Die vorgesehene regionalplanerische Festlegung befindet sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
kann es zu Störungen der Brut- oder Schlafplätze folgender WEA-
sensibler Arten kommen - bezogen auf die 
Mindestabstandsempfehlungen (Ausschlussbereich)32 
 
08.02.WEB.001 
(minimal 2.120 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Schwarzmilan (2.000 m), Rotmilan 
(4.000 m), Schwarzstorch (10.000 m) 

 

31  Quelle: „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie 

Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“. Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW). 2015. 
32  Quelle: https://www.lb-naturschutz-

nrw.de/fileadmin/redaktion/Fachthemen/energie_klimaschutz/Anlage_2_Windenergiesensible_Brutvogelarten_0

52017.pdf 
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Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehene regionalplanerische Festlegung liegt vollständig außerhalb des VSG-Gebietes. 

 
Festlegung 08.02.WEB.001 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks, auf dem bereits zwei 
Windenergieanlagen (WEA) vorhanden sind, eine dritte Anlage befindet sich südlich des vorgesehenen 
Bereichs. Der WEB, an der Grenze zum Hochsauerlandkreis, ist durch Offenland geprägt, in den eine 
Waldfläche von Südosten hineinreicht. Dem Bieberbach, einem Teil des EU-VSG, ist auf Seite des 
Hochsauerlandkreises ein Windpark vorgelagert. Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise 
Brut-, Nahrungs- oder Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 
4.2 der VSRL oder weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Der Radius der 10fachen 
Anlagenhöhe von WEA wird unterschritten, somit ist eine Betroffenheit festzustellen. Alle unter Punkt 2 
aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  
Aufgrund der Entfernung von etwa 2.200 m bezieht sich die folgende Prüfung lediglich auf den Schwarz- 
und den Rotmilan sowie den stark störanfälligen Schwarzstorch, Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Arten anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden 
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
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Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Brutvogel-Arten gem. 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL zu erwarten. Keine 
erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastung durch die vorhandenen WEA im 
Bereich der vorgesehenen Festlegung sowie auf hessischer 
Seite sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen auf die Entfernung nicht zu Belastungen, es 
sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Eine besondere Empfindlichkeit gegenüber dem durch die 
Entfernung gedämpften Schall ist bei den zu prüfenden Arten 
nicht bekannt, Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastung durch vorhandene WEA, die 
Siedlungen und aufgrund der Entfernung können optische 
Reizauslöser nicht zu Störungen führen. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen aufgrund der Entfernung nicht zu 
Belastungen, es sich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Eine Gefahr für einen Schlagtod der bei der Jagd gefährdeten 
Greifvogelarten ist zwar vorhanden, da sie im Offenland jagen, 
aber aufgrund der großen Entfernung von mind. 2,1 km zu 
einem zudem peripheren Teil des Schutzgebietes kann eine 
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos sicher 
ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastung durch vorhandene WEA, die 
Siedlungen und aufgrund der Entfernung können optische 
Reizauslöser nicht zu Störungen führen. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Entfernung und der Vorbelastung durch die 
vorhandenen WEA ist keine deutlich zusätzliche Lärmbelastung 
zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu 
erwarten. 

Kumulative Pläne und Projekte 
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Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt 

Gesamteinschätzung Da Beeinträchtigungen durch den WEB aufgrund der Entfernung von 
mehr als 2 km sicher ausgeschlossen werden konnten, sind auch 
kumulative Wirkungen mit anderen Plänen und Projekten nicht zu 
erwarten. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des Europäischen 
Vogelschutzgebietes DE-4513-401 „VSG Luerwald und Bieberbach“ auf dieser 
Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich. 
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FFH-Vorprüfung für das Gebiet DE-5214-401 „VSG Wälder und Wiesen bei 
Burbach und Neunkirchen“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.02.BSAB.001  
10.09.WEB.002, (1.910 m entfernt) (Hinweis: Mitgeprüft, wird jedoch im 
Ergebnis der Umweltprüfung nicht mehr im Regionalplan-Entwurf 
festgelegt) 
10.09.WEB.003 (1.950 m entfernt) 
10.02.GIB-Z.001 
10.02.GIB.006 
10.02.GIB-Z.002 
10.02.GIB.004 
10.09.GIB.003 

Flächengröße ca. 52,9 ha, 
ca. 39,4 ha, 
ca. 64,1ha 
ca. 27,8 ha 
ca. 9,9 ha 
ca. 8,6 ha 
ca. 17,9 ha 
ca. 93,8 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Burbach, 
Siegen-Wittgenstein/ Neunkirchen 
Siegen-Wittgenstein/ Burbach 

Lage westlich Oberdresselndorf, 
Östlich Zeppenfeld, 
Östlich Wiederstein 
Nördlich des Flughafens Siegerland 
Südlich des Flughafen Siegerland 
Südlich Burbach 
Südwestlich Neunkirchen 
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Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

BSAB 10.2.1: 
Kleinräumig besteht bereits ein Rohstoffabbau. Ein Großteil der Fläche 
ist jedoch mit Wald bestanden. Ganz im Südwesten befinden sich 
kleinere Landwirtschaftsflächen 
10.09.WEB.002:  
Das Plangebiet ist vollständig bewaldet. 
10.09.WEB.003: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. Nur im Nordwesten kommt 
randlich größerflächig Grünland vor 
10.02.GIB-Z.001: 
Das Plangebiet ist in der Bauleitplanung als gewerbliche Baufläche 
festgelegt und im südlichen Bereich durch eine Straße erschlossen. 
10.02.GIB.006: 
Das Plangebiet ist überwiegend in der Bauleitplanung als gewerbliche 
Baufläche festgelegt und bebaut, die Randflächen sind Grünland.  
10.02.GIB-Z.002: 
Das Plangebiet ist erschlossen und z.T. bebaut, die übrige Fläche liegt 
brach. 
10.02.GIB.004: 
Das ehemalige Kasernengelände ist zum größten Teil in der 
Bauleitplanung als gewerbliche und gemischte Baufläche festgelegt, 
der nördliche Teil als Fläche für Wald. 
10.09.GIB.003: 
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Das Industrie- und Gewerbegebiet ist zu 95 % als Bestand vorhanden, 
die möglichen Erweiterungsflächen werden als Grünland genutzt.   

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB33  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB34  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

  

 

33 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
34 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines GIB35  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung, Versiegelung,
 Erschließungsmaßnahmen  
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung  

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  
C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des 
FFH - Gebietes 

DE-5214-401 „VSG Waelder und Wiesen bei Burbach und 
Neunkirchen“ 

Flächengröße 4654 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das EG-Vogelschutzgebiet liegt im äussersten Süden des Kreises 
Siegen-Wittgenstein und gehört zum Naturraum Hoher Westerwald. Es 
erstreckt sich im Westen vom NSG Mahlscheid nahe Altenseelbach 
entlang der Landesgrenze bis zum Hickengrund / Wetterbachtal nach 
Holzhausen. Charakteristisch für die Naturraumausstattung sind zum 
einen die Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder sowie Schlucht- 
und Hangmischwälder, zum anderen Kultur-Landschaftsbiotope wie 
Niederwälder und extensiv genutzte Bergmähwiesen in enger 
Verzahnung mit montanen Glatthafer- und Feuchtwiesen. Besonders 
hervorzuheben sind die zahlreichen kleinen bis mittelgrossen 
Bachläufe, die den meist flach anstehenden, blockschuttreichen 
Basaltverwitterungsboden durchziehen und die von bachbegleitenden 
Erlen-Eschen-Wäldern gesäumt werden. Die vielgestaltige 
Biotopausstattung spiegelt sich durch eine artenreiche Vogelwelt wider. 
Besonders hervorzuheben sind die Brutvorkommen von Haselhuhn, 
Neuntöter, Braunkehlchen und Wiesenpieper. 

Bedeutung für Natura 2000  Die überregionale Bedeutung basiert auf einer umfangreichen 
Habitatausstattung mit entsprechender Avifauna. Im Vogelschutzgebiet 
liegt eines der letzten Brutvorkommen des Haselhuhns in Nordrhein-
Westfalen. Das Wetterbachtal beherbergt die landesweit grösste 
Brutpopulation des Braunkehlchens. Darüber hinaus weist das Gebiet 
bedeutsame Brutbestände von Neuntöter, Bekassine und Wiesenpieper 
auf. Die Bergmisch- und Buchenwälder sind überregional bedeutsam 
für Grauspecht, Raufusskauz, Rotmilan und Schwarzspecht. 
Regelmässig werden die Fliessgewässer vom Schwarzstorch zur 
Nahrungssuche genutzt. 

  

 

 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

283 

 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

Vogelarten nach Anhang I 
und Artikel 4.2 
der VSRL sowie weitere 
wertgebende Arten 
nach Artikel 3 VSRL 
 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
(+) = nicht relevant bzw. 
derzeit fehlend 
 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

- Raufußkauz (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Sperlingskauz (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Rotmilan (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Wespenbussard (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Haselhuhn (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Wachtelkönig (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Braunkehlchen (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Schwarzkehlchen (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Bekassine, EHZ (B)  
- Grauspecht (Brut / Fortpflanzung) , EHZ (B) 
- Mittelspecht (Brut / Fortpflanzung), EHZ (C)  
- Schwarzspecht (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Wiesenpieper (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Schwarzstorch (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Neuntöter (Brut / Fortpflanzung), EHZ (B)  
- Raubwürger (Brut / Fortpflanzung), EHZ (C)  

 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele der Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 
 
A153 Bekassine (Gallinago gallinago) 
 

- Erhaltung und Wiederherstellung von Nassgrünland, 
Überschwemmungsflächen, Sumpfstellen und Mooren sowie 
von Feuchtgebieten mit Flachwasserzonen und 
Schlammflächen. 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der 
Lebensräume (z.B. Straßenbau, Windenergieanlagen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines 
hohen Grundwasserstandes in Feuchtgebieten; ggf. 
Renaturierung und Wiedervernässung.  

- Anlage von Kleingewässern und Flachwassermulden.  
- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen: möglichst keine 

Beweidung oder nur geringer Viehbesatz vom 15.04. bis 
30.06.oggf. Entkusselung außerhalb der Brutzeit. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juni) 
sowie an Rast- und Nahrungsflächen 

 
A275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten, offenen 
Kulturlandschaften mitinsektenreichen Nahrungsflächen (z.B. 
staudenreiche Wiesen, blütenreiche Brachen und Säume). 

- Schaffung von Jagd- und Singwarten (Hochstauden, 
Zaunpfähle, einzelnstehende Büsche). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines 
hohen Grundwasserstandes in Grünländern. 

- Extensivierung der Grünlandnutzung: 
- Mahd erst ab 15.07.oausnahmsweise extensive Beweidung mit 

geringem Viehbesatz 

http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/102971
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/102973
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103013
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103018
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103023
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103068
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103086
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103106
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103120
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103157
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103160
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103161
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103172
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103175
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103185
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103186
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- Belassen von Wiesenbrachen und -streifen (2-4 Jahre) 
reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis Ende 
Juli) 

 
A234 Grauspecht (Picus canus) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, 
lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern (v.a. 
Buchenwälder) mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 
Bäume/ha). 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der 
besiedelten Waldgebiete (z.B. Straßenbau). 

- Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, 
Waldrändern, lichten Waldstrukturen und Kleinstrukturen 
(Stubben, Totholz) sowie Grünland als Nahrungsflächen. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. reduzierte 
Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). 

- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines 
dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume (v.a. >100-
jährige Buchen, Bäume mit Schadstellen). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juli) 
 
A104 Haselhuhn (Tetrastes bonasia) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von großräumig unzerschnittenen, 
störungsarmen Waldgebieten mit gut ausgebildeter Kraut- und 
Strauchschicht, reichhaltigem Unterholz, Kleinstrukturen, 
Waldinnenrändern, Bachrändern, etc.. 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung geeigneter 
Waldgebiete (z.B. Straßenbau, Windparks). 

- Förderung lichter Bereiche in Wäldern, strukturfördernde 
Bestandspflege, Nutzungsverzicht in Teilbereichen zur 

Entwicklung kleinflächiger Sukzessionsflächen.•Umwandlung 
von mit Nadelbäumen bestandenen Bachläufen und 
Feuchtrinnen in Laubwald (v.a. kätzchentragende Weichhölzer), 
allerdings: Erhalt einzelner Fichten(gruppen) als Schlafplatz. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine 
Pflanzenschutzmittel). 

- Erhaltung bzw. Schaffung von störungsarmen Sandstellen.  
- Ganzjährige Vermeidung von Störungen im Umfeld bekannter 

Aufenthaltsräume (v.a. Lenkung der Freizeitnutzung) 
 
A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, 
lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern 

- sowie von Hartholzauen mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis 
zu 10 Bäume/ha). 

- Erhöhung des Eichenwaldanteils (v.a. Neubegründung, 
Erhaltung bzw. Ausweitung von Alteichenbeständen). 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung geeigneter 
Waldgebiete (z.B. Straßenbau). 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine 
Pflanzenschutzmittel). 
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- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines 
dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume (v.a. Bäume mit 
Schadstellen, morsche Bäume). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni) 
 
A338 Neuntöter (Lanius collurio) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen, 
gebüschreichen Kulturlandschaften mit insektenreichen 
Nahrungsflächen. 

- Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege. 
- Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch 

Extensivierung der Grünlandnutzung (z.B. reduzierte Düngung, 
keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, 
Rindern) 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis Juli) 
 
A340 (=A653) Raubwürger (Lanius excubitor) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen 
Kulturlandschaften mitgeeigneten Nahrungsflächen. 

- Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege; 
ggf. Rücknahme von Aufforstungen. 

- Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch 
Extensivierung der Flächennutzung (z.B. reduzierte Düngung, 
keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, 
Rindern). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) 
(u.a.Lenkung der Freizeitnutzung) 

 
A223 Raufußkauz (Aegolius funereus) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, reich 
strukturierten Mischwäldern (v.a. Buchenwälder) mit hohen Alt- 
und Totholzanteilen sowie mit deckungsreichen 
Tageseinständen (z.B. kleine Fichtenbestände). 

- Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Waldgebiete 
(z.B. Straßenbau). 

- Erhaltung und Entwicklung von Lichtungen und Blößen als 
Nahrungsflächen. 

- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes von 
Höhlenbäumen (v.a. Schwarzspechthöhlen); ggf. 
übergangsweise Anbringen von Nistkästen; vor Baumfällung in 
Vorkommensgebieten Kontrolle auf mögliche Brutvorkommen. 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juli) 
 
A074 Rotmilan (Milvus milvus) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von Waldgebieten mit lichten 
Altholzbeständen sowie von offenen, strukturreichen 
Kulturlandschaften.  

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der 
besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, 
Windenergieanlagen). 
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- Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen 
(v.a. Grünland- und Ackerflächen, Säume, Belassen von 
Stoppelbrachen). 

- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli). 
- Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten 

und Freileitungen. 
- Reduzierung der Verluste durch Sekundärvergiftungen 

(Giftköder) 
 
A276 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten 
Offenlandflächen mit insektenreichen Nahrungsflächen (z.B. 
blütenreiche Brachen, Wiesenränder, Säume). 

- Extensivierung der Grünlandnutzung:  
- Grünlandmahd erst ab 15.07. 
- Mosaikmahd von kleinen Teilflächenokeine Düngung, keine 

Pflanzenschutzmittel. 
- Habitaterhaltende Pflegemaßnahmen:  
- extensive Beweidung (Schafen, Ziegen) mögl. ab 01.08. 
- Entkusselung, Erhalt einzelner Büsche und Bäume. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (April bis Juli) 

 
A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von lebensraumtypischen Laub- und 
Mischwäldern (v.a. Buchenwälder) mit hohen Alt- und 
Totholzanteilen (bis zu 10 Bäume/ha). 

- Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Waldgebiete 
(z.B. Straßenbau). 

- Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, 
Waldrändern, lichten Waldstrukturen und Kleinstrukturen 
(Stubben, Totholz) als Nahrungsflächen. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine 
Pflanzenschutzmittel). 

- Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines 
dauerhaften Angebotes geeigneter Brutbäume (v.a. >120-
jährige Buchen). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni) 
 
A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, störungsarmen, 
strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit einem hohen 
Altholzanteil (v.a. Eichen und Buchen). 

- Vermeidung der Zerschneidung geeigneter Waldgebiete (z.B. 
Straßenbau, Windparks). 

- Erhaltung und Entwicklung von naturnahen Bächen, 
Feuchtwiesen, Feuchtgebieten, Sümpfen, Waldtümpeln als 
Nahrungsflächen (z.B. Entfichtung der Bachauen, Neuanlage 
von Feuchtgebieten, Offenhalten von Waldwiesen).  

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines 
hohen Grundwasserstandes im Bereich von 
Nahrungsgewässern. 

- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld 
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- Einrichtung von Horstschutzzonen (mind. 300 m Radius um 
Horst; z.B. keine forstlichen Arbeiten zur Brutzeit; außerhalb der 
Brutzeit möglichst nur Einzelstammentnahme). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und 
Nahrungsflächen (März bis August). 

- Lenkung der Freizeitnutzung im großflächigen Umfeld der 
Brutvorkommen. 

- Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten 
und Freileitungen 

 
A217 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, reich 
strukturierten Nadel- und Mischwäldern unterschiedlicher 
Altersklassen (einschließlich alter Fichtenwälder) mit hohen Alt- 
und Totholzanteilen sowie mit einem guten Höhlenangebot. 

- Erhaltung und Entwicklung von angrenzenden lichteren 
Waldflächen als Nahrungsflächen (Schneisen, Waldwiesen, 
Waldränder). 

- Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes von 
Höhlenbäumen (v.a. Buntspechthöhlen). 

- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juli) 
 
A122 Wachtelkönig (Crex crex) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten Mähwiesen, 
Feucht- und Nassbrachen, Großseggenriedern, Hochstauden- 
und Pionierfluren im Überflutungsbereich von Fließgewässern. 

- Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der 
besiedelten Lebensräume (z.B.Straßenbau, 
Windenergieanlagen). 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eine 
-  hohen Grundwasserstandes in Feuchtgebieten und 

Grünländern; ggf. Renaturierung und Wiedervernässung. 
- Extensivierung der Grünlandnutzung: 
- Mahd im 200 m-Umkreis von Rufplätzen erst ab 01.08. 
- möglichst Mosaikmahd von kleinen Teilflächen Flächenmahd  
- ggf. von innen nach außen reduzierte Düngung, keine 

Pflanzenschutzmittel. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis 

August) 
 
A072 Wespenbussard (Pernis apivorus) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von Laub- und Laubmischwäldern 
mit lichten Altholzbeständen in strukturreichen, halboffenen 
Kulturlandschaften. 

- Erhaltung und Entwicklung von Lichtungen und 
Grünlandbereichen, strukturreichen Waldrändern und Säumen 
als Nahrungsflächen mit einem reichhaltigen Angebot an 
Wespen. 

- Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. reduzierte 
Düngung, keine Pflanzenschutzmittel). 

- Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld. 
- Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis 

August) 
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A257 Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
 

- Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten, feuchten 
Offenlandflächen mitinsektenreichen Nahrungsflächen (z.B. 
Nass-, Feucht-, Magergrünländer, Brachen, Heideflächen, 
Moore).  

- Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines 
hohen Grundwasserstandes in Grünländern. 

- Extensivierung der Grünlandnutzung:  
- Mahd erst ab 01.07. 
- möglichst keine Beweidung oder geringer Viehbesatz  
- Belassen von Wiesenbrachen und -streifen (2-4 Jahre)  
- reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel 

 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - NSG „Mahlscheid“ (SI-034) 
- NSG „Willenahle“ (SI-047) 
- NSG „Mischebachtal“ (SI-046) 
- NSG „Saukaute“ (SI-014) 
- NSG „Atzelnhardt“ (SI-015) 
- NSG „Gambach“ (SI-011) 
- NSG „Burbacher Struth“ (SI-051) 
- NSG „Unteres Buchhellertal“ (SI-048) 
- NSG „Oberes Buchhellertal“ (SI-054) 
- NSG „Mueckewies“ (SI-053) 
- NSG „Hirtenwiese“ (SI-058) 
- NSG „Kleiner Stein“ SI-006) 
- NSG „Lipper Hoehe“ (SI-057) 
- NSG „Buchhellerquellgebiet“ (SI-062) 
- NSG „Ruebgarten“ (SI-059) 
- NSG „Unterm Kreuz“ (SI-060) 
- NSG „Hainswinkel“ (SI-063) 
- NSG „Grosser Stein“ (SI-072) 
- NSG „Caan“ (SI-066) 
- NSG „Weier- und Winterbach“ (SI-003) 
- NSG Steinnoch“ (SI-064) 
- NSG „Grabland“ (SI-065) 
- NSG „Hirzgabel“ (SI-061) 
- NSG „Wetterbachtal“ (SI-052), 
- NSG „Schwenner Hunsrueck“ (SI-049) 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-5214-301 „In der Gambach“ 
- FFH-DE-5214-302 „Gilsbachtal“ 
- FFH-DE-5214-303 „Bergwiesen Lippe mit Buchheller- und 

Mischebachtal“ 
- FFH-DE-5214-305 „Ruebgarten“ 
- FFH-DE-5214-306 „Weier- und Winterbach“ 
- FFH-DE-5214-307 „Grosser Stein mit umgebenden 

Buchenwaeldern“ 
- FFH-DE-5214-308 „Hickengrund / Wetterbachtal“ 
- FFH-DE-5214-309 „Buchheller-Quellgebiet“ 
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4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 1.200 m, für 
Windenergiebereiche erweitert sich der Umkreis für Vogelschutzgebiete je nach Empfindlichkeit der 
einzelnen Arten auf bis zu 3.000 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf Vogelarten nach Anhang I und Artikel 
4.2 der VSRL sowie weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. 
Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten von Vogelarten ist der Radius der 10fachen Anlagenhöhe für 
Europäische Vogelschutzgebiete hinreichend36, um die maximalen Störfaktoren auf die Erhaltungsziele 
zu erfassen. Für besonders störanfällige Vogelarten, wird ein Radius von 3.000 m berücksichtigt. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des VS-Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Vogelarten nach Anhang I 
und Artikel 4.2 
der VSRL sowie weitere 
wertgebende Arten 
nach Artikel 3 VSRL 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
kann es insbesondere zu Störungen der Brut- oder Schlafplätze 
folgender diesbezüglich sensibler Arten kommen bzw. zur Meidung 
oder zunehmender Gefährdung folgender Arten. 
 
10.02.BSAB.001 
Potenziell betroffene lärmsensible Brutvogelarten37: Rauhfußkauz, 
Sperlingskauz, Haselhuhn, Raubwürger, Wachtelkönig, Grauspecht, 
Mittelspecht, Schwarzspecht, Bekassine 
Potenziell betroffene, eher auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten: Wespenbussard (Fluchtdistanz 200 m), 
Rotmilan:(Fluchtdistanz 300 m), Schwarzstorch (Fluchtdistanz 500 m) 
 

 
 
10.09.WEB.002 

 

36 Quelle: „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie 

Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“. Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW). 2015. 
37 GARNIEL & MIERWALD (2010): Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ 
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(minimal 1.910 m Distanz zum EU-VSG) 
Potenziell betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche38: Schwarzstorch 10.000 m 
 

 
 
10.09.WEB.003  
(minimal 1.950 m Distanz zum EU-VSG) 
Potenziell betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Schwarzstorch 10.000m 
 

 
 
10.02.GIB-Z.001 
(unmittelbar an das EU-VSG angrenzend) 

 

38  Quelle: https://www.lb-naturschutz-

nrw.de/fileadmin/redaktion/Fachthemen/energie_klimaschutz/Anlage_2_Windenergiesensible_Brutvogelarten_052017.pdf 

https://www.lb-naturschutz-/
https://www.lb-naturschutz-/
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Potenziell betroffene lärmsensible Brutvogelarten: Rauhfußkauz, 
Sperlingskauz, Haselhuhn, Raubwürger, Wachtelkönig, Grauspecht, 
Mittelspecht , Schwarzspecht 
Potenziell betroffene, eher auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten: Wespenbussard (Fluchtdistanz 200 m),  
Rotmilan:(Fluchtdistanz 300 m), Schwarzstorch ( Fluchtdistanz 500 m)  
 

 
 
10.02.GIB.006 
(unmittelbar an das EU-VSG angrenzend) 
Potenziell betroffene lärmsensible Brutvogelarten: Rauhfußkauz, 
Sperlingskauz, Haselhuhn, Raubwürger, Wachtelkönig, Grauspecht, 
Mittelspecht , Schwarzspecht 
Potenziell betroffene, eher auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten: Wespenbussard (Fluchtdistanz 200 m),  
Rotmilan:(Fluchtdistanz 300 m), Schwarzstorch ( Fluchtdistanz 500 m)  
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10.02.GIB-Z.002 
(minimal 160 m Distanz zwischen pot. Erweiterungsfläche und EU-
VSG) 
Potenziell betroffene lärmsensible Brutvogelarten: Rauhfußkauz, 
Sperlingskauz, Haselhuhn, Raubwürger, Wachtelkönig, Grauspecht, 
Mittelspecht , Schwarzspecht, Bekassine 
Potenziell betroffene, eher auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten: Wespenbussard (Fluchtdistanz 200 m),  
Rotmilan:(Fluchtdistanz 300 m), Schwarzstorch ( Fluchtdistanz 500 m)  
 

 
 
10.02.GIB.004 
(minimal 130 m Distanz zwischen pot. Erweiterungsfläche und EU-
VSG) 
Potenziell betroffene lärmsensible Brutvogelarten: Rauhfußkauz, 
Sperlingskauz, Haselhuhn, Raubwürger, Wachtelkönig, Grauspecht, 
Mittelspecht , Schwarzspecht 
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Potenziell betroffene, eher auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten: Wespenbussard (Fluchtdistanz 200 m),  
Rotmilan:(Fluchtdistanz 300 m), Schwarzstorch ( Fluchtdistanz 500 m)  
 

 
 
10.09.GIB.003 
(minimal 90 m Distanz zwischen pot. Erweiterungsfläche und EU-VSG) 
Potenziell betroffene lärmsensible Brutvogelarten: Rauhfußkauz, 
Sperlingskauz, Haselhuhn, Raubwürger, Wachtelkönig, Grauspecht, 
Mittelspecht , Schwarzspecht 
Potenziell betroffene, eher auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten: Wespenbussard (Fluchtdistanz 200 m),  
Rotmilan:(Fluchtdistanz 300 m), Schwarzstorch ( Fluchtdistanz 500 m)  
 

 
Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten Vogelarten weisen keine besondere Störanfälligkeit bzw. 
Gefährdung durch die Festlegungen auf und/oder befinden sich 
außerhalb des möglicherweise betroffenen Umfeldes der geplanten 
Festlegungen. 
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Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des Natura-2000-
Gebietes. 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine 
Auslösung pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das Natura-2000-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu 
prüfende Festlegung ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des 
Untersuchungsraumes keine relevanten Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung 
insbesondere keine zusätzlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein 
entsprechender Hinweis und eine verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 10.02.BSAB.001 
 
Es handelt sich um eine großflächige Erweiterung eines bestehenden Rohstoffabbaus. Ein Großteil der 
Fläche ist mit Wald bestanden, kleinräumig sind kleinere Landwirtschaftsflächen vorhanden. Alle unter 
Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  
Der Untersuchungsraum reicht etwa 1 km in das Natura 2000 Gebiet hinein, wo sich Brut- oder 
Schlafplätze von störempfindlichen Vogelarten befinden könnten. Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Arten anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes.. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Mögliche unmittelbare Auswirkungen auf die Avifauna sind nicht 
zu erwarten. Erheblichen Beeinträchtigungen können 
ausgeschlossen werden. 

- A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen  
Diese möglicherweise auf das direkte Umfeld wirkenden 
Veränderungen betreffen die Avifauna nicht. 
Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste 
Im Umfeld der Festlegung befinden sich laut Managementplan 
Lebensräume des stark störungsempfindlichen Haselhuhns. 
Über den Bereich der Festlegung verlaufen 
Wanderkorridore der Art, sodass es in Verbindung mit 
einer Erweiterung des Rohstoffabbaus zu 
Zerschneidungswirkungen kommt. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
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Die notwendige Rodung von Bäumen, der Transport und die 
Freilegung des abzubauenden Gesteins verursachen Lärm und 
visuelle Störungen innerhalb des Natura-2000-Gebietes. Für 
lärmsensible und auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten kann es in einem Bereich bis zu 500 m um die 
Festlegung zu Beeinträchtigungen kommen. Im Umfeld der 
Festlegung befinden sich laut Managementplan Lebensräume 
des stark störungsempfindlichen Haselhuhns. Für diese Art 
sind daher trotz der vorhandenen Vorbelastungen 
erhebliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen. 
auszuschließen. 

- B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 

- C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse 
Derartige Veränderungen der standörtlichen Verhältnisse 
haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Avifauna. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 

- C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen  

- Betriebsbedingte Störungen der Avifauna im Umfeld des 
vorgesehenen BSAB führen für das stark 
störungsempfindliche Haselhuhn mglw. zu erheblichen 
Beeinträchtigungen. 

- C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 

 
Festlegung 10.09.WEB.002 
 
Im Untersuchungsgebiet der geplanten Neuanlage eines Windparks befinden möglicherweise Brut-, 
Nahrungs- oder Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 
der VSRL oder weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Aufgrund der Entfernung von knapp 2 
km und der Bewaldung des vorgesehenen Standortes des WEB bezieht sich die folgende Prüfung 
lediglich auf den stark störanfälligen Schwarzstorch.  
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine besondere Gefährdung des 
Schwarzstorchs zu erwarten. Keine erhebliche 
Beeinträchtigung. 

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Die besondere Störanfälligkeit des Schwarzstorchs beruht 
weniger auf akustischen Reizen, die darüber hinaus auch 
aufgrund der Entfernung und der Vorbelastung durch 
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siedlungsbedingte Störfaktoren keine Bedeutung haben. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen zu keinen nennenswerten Belastungen, es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Entfernung zum VSG und der siedlungsbedingten  
Lärmbelastungen von Neunkirchen hat der baubedingte Lärm 
keine Auswirkungen auf störanfällige Arten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastungen durch die Siedlung Neunkirchen, 
die L 531 sowie die Bahnlinie sind keine zusätzlichen optischen 
Reize zu erwarten. Keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Auch diese Reize führen aufgrund der Entfernung zu keinen 
Belastungen, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Durch den Betrieb von WEA kann es zu Individuenverlusten 
durch Schlagtod kommen. Der Schwarzstorch ist diesbezüglich 
wenig gefährdet, da er in der Lage ist, Hindernissen 
auszuweichen39.  

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastungen durch die Siedlung Neunkirchen, 
die L 531 sowie die Bahnlinie sind keine zusätzlichen optischen 
Reize zu erwarten. Keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastungen durch die Siedlung Neunkirchen, 
die L 531 sowie die Bahnlinie sind keine zusätzlichen 
akustische Reize zu erwarten. Keine erheblichen 
Beeinträchtigungen. 

 
Festlegung 10.09.WEB.003 
 
Im Umfeld der geplanten Neuanlage eines Windparks befinden sich im Untersuchungsgebiet 
möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach 
Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Aufgrund der 

 

39  Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

(Auftraggeber) (2018): Untersuchung des Flugverhaltens von Schwarzstörchen in Abhängigkeit von der 

Witterung, der Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener WEA im Vogelschutzgebiet 

Vogelsberg 
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Entfernung von knapp 2 km und der Bewaldung des vorgesehenen Standortes des WEB bezieht sich 
die folgende Prüfung auf den stark störanfälligen Schwarzstorch.  
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine besondere Gefährdung des 
Schwarzstorchs zu erwarten. Keine erhebliche 
Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Die besondere Störanfälligkeit des Schwarzstorchs beruht 
weniger auf akustischen Reizen, die darüber hinaus auch 
aufgrund der Entfernung und der Vorbelastung durch 
siedlungsbedingte Störfaktoren keine Bedeutung haben. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen zu keinen nennenswerten Belastungen, es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Entfernung zum VSG und der siedlungsbedingten  
Lärmbelastungen von Neunkirchen hat der baubedingte Lärm 
keine Auswirkungen auf störanfällige Arten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind auszuschließen.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastungen durch die Siedlung Neunkirchen, 
die L 531 sowie die Bahnlinie sind keine zusätzlichen optischen 
Reize zu erwarten. Keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Auch diese Reize führen aufgrund der Entfernung zu keinen 
Belastungen, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Durch den Betrieb von WEA kann es zu Individuenverlusten 
durch Schlagtod kommen. Der Schwarzstorch ist diesbezüglich 
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wenig gefährdet, da er in der Lage ist, Hindernissen 
auszuweichen40.  

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastungen durch die Siedlung Neunkirchen, 
die L 531 sowie die Bahnlinie sind keine zusätzlichen optischen 
Reize zu erwarten. Keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastungen durch die Siedlung Neunkirchen, 
die L 531 sowie die Bahnlinie sind keine zusätzlichen 
akustische Reize zu erwarten. Keine erheblichen 
Beeinträchtigungen. 

 
Festlegung 10.02.GIB-Z.001 
 
Es handelt sich um eine bereits im FNP festgelegte Erweiterung eines Gewerbegebietes am Flughafen 
Siegerland. Es grenzt unmittelbar an Waldflächen des Natura-2000-Gebietes, im Südosten gibt es 
maßstabsbedingt eine Überschneidung mit dem Natura-2000-Gebiet, Richtung Südwesten grenzt das 
GIB an Wiesen des Schutzgebietes. Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind 
vollumfänglich zu prüfen.  
Der Untersuchungsraum reicht etwa 500 m in das Natura 2000 Gebiet hinein, wo sich Brut- oder 
Schlafplätze von störempfindlichen Vogelarten befinden könnten. Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Arten anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Die Erschließung des Gebietes verursacht Lärm und visuelle 
Störungen, die in das Natura-2000-Gebiet hineinwirken. 
Aufgrund der Vorbelastung durch den Flugbetrieb auf dem 
Flughafen Siegerland ist davon auszugehen, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können.  

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste 
Derartige Wirkungen betreffen die Avifauna nicht. Keine 
Beeinträchtigungen. 

- C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  

 

40  Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

(Auftraggeber) (2018): Untersuchung des Flugverhaltens von Schwarzstörchen in Abhängigkeit von der 

Witterung, der Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener WEA im Vogelschutzgebiet 

Vogelsberg 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

299 

 

Betriebsbedingte Störungen der Avifauna im Umfeld des 
vorgesehenen GIB führen aufgrund der Vorbelastung durch den 
Flugbetrieb auf dem Flughafen Siegerland nicht zu erheblichen 
Beeinträchtigungen. 

- C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 

 
Festlegung 10.02.GIB.006 
 
Das Plangebiet ist überwiegend in der Bauleitplanung als gewerbliche Baufläche festgelegt und 
bebaut, die Randflächen sind Grünland. Es handelt sich um ein bereits im FNP festgelegtes 
Gewerbegebiet am Flughafen Siegerland. Es grenzt im Osten unmittelbar an Waldflächen des Natura-
2000-Gebietes. 
Der Untersuchungsraum reicht etwa 500 m in das Natura 2000 Gebiet hinein, wo sich Brut- oder 
Schlafplätze von störempfindlichen Vogelarten befinden könnten. Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Arten anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von  
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Die Bebauung ist zwar weitgehend abgeschlossen, am Rande 
des VSG stehen jedoch noch etwa 1,5 ha incl. der 0,4 ha 
Schutzgebiet zur Verfügung. Es ist davon auszugehen, dass 
die baubedingten Störungen aufgrund der Vorbelastung durch 
den Flughafen Siegerland zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen führen würden. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste 
Derartige Wirkungen betreffen die Avifauna nicht. Keine 
Beeinträchtigungen. 

- C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  
Betriebsbedingte Störungen der Avifauna im Umfeld des 
vorgesehenen führen aufgrund der Vorbelastung durch den 
Flugbetrieb auf dem Flughafen Siegerland vermutlich nicht zu 
erheblichen Beeinträchtigungen. 

- C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 



Neuaufstellung des Regionalplanes Arnsberg 
Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein 

FFH-Vorprüfung 

 

 

300 

 

 
Festlegung 10.02.GIB-Z.002 
 
Es handelt sich um eine bereits im FNP festgelegte gewerbliche Baufläche, die für den Verkehr 
erschlossen und z.T. bebaut ist. Sie grenzt an die Flughafengebäude des Flughafens Siegerland. 
Westlich, in etwa 100 m Entfernung grenzen extensiv genutzte Wiesen des Schutzgebietes an das 
GIB. Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Die Erschließung des Gebietes verursacht Lärm und visuelle 
Störungen, die in das Natura-2000-Gebiet hineinwirken. 
Aufgrund der Vorbelastung durch den Flugbetrieb auf dem 
Flughafen Siegerland ist davon auszugehen, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können.  

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste 
Derartige Wirkungen betreffen die Avifauna nicht. Keine 
Beeinträchtigungen. 

- C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  
Betriebsbedingte Störungen der Avifauna im Umfeld des 
vorgesehenen GIB führen aufgrund der Vorbelastung durch den 
Flugbetrieb auf dem Flughafen Siegerland vermutlich nicht zu 
erheblichen Beeinträchtigungen. 

- C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 

 
Festlegung 10.02.GIB.004 
 
Es handelt sich um ein ehemaliges Kasernengelände, das sich inmitten des Natura-2000-Gebietes 
befindet und von Wald umgeben ist. Das vorgesehene GIB ist zum größten Teil im FNP als 
gewerbliche und gemischte Baufläche festgelegt, vorgesehen ist eine Erweiterung um 2 ha, die 

überwiegend mit Nadelwald bestanden ist. 
Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
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Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Die Rodung und Erschließung des Gebietes verursachen Lärm 
und visuelle Störungen, die in das Natura-2000-Gebiet 
hineinwirken. Vorkommen von störungsempfindlichen Arten wie 
Haselhuhn, Schwarzstorch, Rauhfußkauz, Sperlingskauz, 
Raubwürger, Wachtelkönig, Grauspecht, Mittelspecht, 
Schwarzspecht, Rotmilan und Wespenbussard sind im Umfeld 
nicht bekannt. Sollten derartige Vorkommen auf nachfolgender 
Ebene festgestellt werden, ist mit entsprechenden 
Vermeidungsmaßnahmen (bspw .Bauzeitenregelung) zu 
reagieren. Nach dem auf Ebene der Regionalplanung 
Erkennbaren ist daher nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen 
zu rechnen.   

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste 
Derartige Wirkungen betreffen die Avifauna nicht. Keine 
Beeinträchtigungen. 

- C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  
Betriebsbedingte Störungen der Avifauna im Umfeld des 
vorgesehenen GIB, wozu auch der Verkehr zum und vom GIB 
gehört, führen zu einer Beunruhigung des Schutzgebietes. 
Gleichwohl handelt es sich um ein bereits bebautes, kleineres 
Gebiet, sodass keine signifikant höheren Verkehrsleistungen zu 
erwarten sind. Eine Erheblichkeit möglicher zusätzlicher 
Beeinträchtigungen kann ausgeschlossen werden. 

- C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 

 
Festlegung 10.09.GIB.003 
 
Es handelt sich um ein Bestandsgebiet, das durch Abrundung zwei am Rand liegende Grünlandflächen 
einbezieht. Hinsichtlich dieser Erweiterungsflächen werden alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. 
Wirkfaktoren vollumfänglich geprüft.  
 

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
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Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Die Erschließung des Gebietes verursacht Lärm und visuelle 
Störungen, die in das Natura-2000-Gebiet hineinwirken. 
Aufgrund der Vorbelastung durch die vorhandenen Industrie- 
und Gewerbebetriebe, einen landwirtschaftlichen Betrieb sowie 
angrenzende Wohnnutzung ist davon auszugehen, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können.  

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste 
Derartige Wirkungen betreffen die Avifauna nicht. Keine 
Beeinträchtigungen. 

- C5 Lärm, Licht und sonstige visuelle Wirkungen  
Betriebsbedingte Störungen der Avifauna im Umfeld des 
vorgesehenen GIB führen aufgrund der Vorbelastung durch die 
vorhandenen Industrie- und Gewerbebetriebe, einen 
landwirtschaftlichen Betrieb sowie angrenzende Wohnnutzung 
nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen. 

- C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte 
Pläne oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Die Festlegung 10.02.BSAB.001 führt bereits für sich genommen zu 
erheblichen Beeinträchtigungen. Die weiteren Festlegungen sind indes 
nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen verbunden. Mögliche 
kumulative Effekte aufgrund einer Beunruhigung der 
störungsempfindlichen Vogelwelt sind nicht zu erwarten, da die 
betroffenen Bereiche durch Vorbelastungen gekennzeichnet sind und 
die Festlegungen vglw. weit vom Schutzgebiet entfernt sind. Insgesamt 
sind kumulative Effekte auch durch andere Planfestlegungen daher 
auszuschließen. 
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GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des Europäischen 
Vogelschutzgebietes DE-5214-401 „VSG Wälder und Wiesen bei Burbach und 
Neunkirchen“ auf dieser Planungsebene nicht ausgeschlossen werden. 
 
Durch die geplante Festlegung 10.02.BSAB.001 ist eine erhebliche 
Beeinträchtigung durch Störung und Unterbrechung von Wanderkorridoren des 
Haselhuhns als Erhaltungsziel des VSG nicht auszuschließen.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans 
oder kumulative Wirkungen können hingegen im Betrachtungsmaßstab der 
Regionalplanung ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der 
Ergebnisse dieser Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-
/Genehmigungsebene gleichwohl regelmäßig erforderlich.  
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FFH-Vorprüfung für das Gebiet DE-5312-401 „Westerwald“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.02.BSAB.001  
10.04.WEB.001 (wird im Entwurf nicht mehr festgelegt) 
 

Flächengröße ca. 52,9 ha, 
ca. 70,1 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Burbach, 
Siegen-Wittgenstein/ Freudenberg 

Lage westlich Oberdresselndorf, 
westlich Niederschelden 
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1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

BSAB 10.2.1: 
Kleinräumig besteht bereits ein Rohstoffabbau. Ein Großteil der Fläche 
ist jedoch mit Wald bestanden. Ganz im Südwesten befinden sich 
kleinere Landwirtschaftsflächen 
10.04.WEB.001: 
Das Plangebiet ist bis auf die Schneise einer querenden 
Freileitungstrasse komplett bewaldet. 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines BSAB41  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen 
B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse  
A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen  
A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
 und Fallenwirkung/Individuenverluste  

betriebsbedingt C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
 Funktionen sowie ggf. Veränderung der hydrologischen 
 Verhältnisse 

C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
 Wirkungen  

C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB42  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

41 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 
42 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info 

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 akustische Reize (Schall) 
C5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
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3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-5312-401 „Westerwald“ 

Flächengröße 28.980 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

Das EU-Vogelschutzgebiet liegt in den rheinland-pfälzischen 
Landkreisen Altenkirchen und Westerwaldkreis. Es gehört zum 
Naturraum Hoher Westerwald. Das Vogelschutzgebiet grenzt direkt an 
das Land Nordrhein-Westfalen und verläuft zahlreiche Kilometer 
parallel zur Landesgrenze. Das Schutzgebiet wird im südlichen Teil auf 
der nordhrein-westfälischer Seite durch das Vogelschutzgebiet „Wälder 
und Wiesen bei Burbach und Neunkirchen“ ergänzt. Es handelt sich um 
eine strukturreiche Mittelgebirgslandschaft mit Nass- und Feuchtwiesen, 
Säumen, Feldgehölzen, ausgedehnten Wäldern, z. T. Niederwäldern, 
Steinbrüchen, Tongruben und Bächen 

Bedeutung für Natura 2000  Das Vogelschutzgebiet weist eines der wichtigsten Brutvorkommen von 
Schwarzstorch, Rotmilan, Uhu und Raufußkauz und das wichtigste für 
Vorkommen von Neuntöter, Haselhuhn, Wiesenpieper und 
Braunkehlchen in Rheinland-Pfalz auf. 

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

Vogelarten nach Anhang I und 
Artikel 4.2 
der VSRL sowie weitere 
wertgebende Arten 
nach Artikel 3 VSRL 
 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 
(+) = nicht relevant bzw. 
derzeit fehlend 
 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

- Raufußkauz (Brut / Fortpflanzung),   
- Rotmilan (Brut / Fortpflanzung),  
- Wespenbussard (Brut / Fortpflanzung),   
- Haselhuhn (Brut / Fortpflanzung),   
- Wachtelkönig (Brut / Fortpflanzung),  
- Braunkehlchen (Brut / Fortpflanzung), EHZ B 
- Bekassine, EHZ B  
- Grauspecht (Brut / Fortpflanzung) ,  
- Mittelspecht (Brut / Fortpflanzung),   
- Schwarzspecht (Brut / Fortpflanzung),   
- Wiesenpieper (Brut / Fortpflanzung), EHZ B  
- Schwarzstorch (Brut / Fortpflanzung),   
- Neuntöter (Brut / Fortpflanzung),   
- Eisvogel (Brut / Fortpflanzung),   
- Schwarzmilan (Brut / Fortpflanzung),   
- Uhu (Brut / Fortpflanzung),   
- Wasserralle (Brut / Fortpflanzung)  

 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele der Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 
 
Eisvogel (Alcedo atthis) 

• Erhaltung der verbliebenen, naturnahen Fließgewässersysteme 
und ihrer Altarme, Renaturierung ausgebauter Gewässer sowie 
Erhaltung und Schutz von Sekundärlebensräumen wie 
Kiesgruben und Baggerseen mit vorhandenen Steilwänden; 

• Verbesserung der Wasserqualität; Reduktion des Einsatzes von 
Düngemitteln; 

• Förderung der Wirbellosen- und Fischfauna durch (Struktur-) 
Güteverbesserung; 

http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/102971
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103013
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103018
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103023
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103068
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103086
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103120
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103157
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103160
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103161
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103172
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103175
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103185
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103186
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103186
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103186
http://ffh-arten.naturschutzinformationen.nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103186
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• Schutz vor Verfolgung (in Teichwirtschaften Anlegung von 
„Ablenkteichen“ mit Sitzwarten und reichem Angebot an 
(wirtschaftlich uninteressanten) Kleinfischarten); 

• Steuerung der Freizeitnutzung in den Brutgebieten; ggf. 
Besucherlenkung oder Einrichtung unzugänglicher, geschützter 
Zonen; 

• Schaffung von Brutplätzen z. B. durch Anlage von 
Uferabstichen oder Anbringung von künstlichen Nisthilfen sowie 
von Nahrungs- und Ansitzmöglichkeiten an begradigten, 
ausgebauten Flussufern 

 
Haselhuhn (Tetrastes bonasia) 

• Großflächige Schutz- und Managementprogramme für 
Populationen von mindestens 20 – 30 Brutpaaren, die für ein 
langfristiges Überleben notwendig sind: Förderung von 
Pionierholzarten und Dickichtstrukturen mit reichem Angebot an 
Weichhölzern und beerentragenden Sträuchern; Minimierung 
von Erschließungsmaßnahmen unter Beachtung der 
Vernetzung geeigneter Habitatstrukturen; Erhaltung von Nieder- 
und Mittelwäldern; 

• Aufhauen von mit Nadelhölzern zugepflanzten Bachläufen 
(Vernetzungsstrukturen); 

• Keine Übererschließung mit stark ausgebauten Waldwegen, 
hingegen Erhaltung strukturreicher, schmaler, gewundener 
Waldwege (Sandbaden und Nahrungssuche); 

• Reduktion des Reh- und Rotwildes auf ein Maß, das 
Naturverjüngung und artenreiche Sukzession ohne Gatter 
zulässt; 

• Verhinderung von zu hohen Schwarzwildbeständen im Bereich 
der Haselhuhnhabitate; 

• Information von Waldbesitzern und Öffentlichkeit über die 
Biologie und den Schutz der Art. 

 
Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

• Schutz und Erhalt von Hartholzauen und reich strukturierten 
alten Laub- und Mischwäldern (besonders Eichenbestände); 

• Erhalt von stehendem Totholz, besonders Eichen; 

• Schutz von Höhlenbäumen; 

• Wiedervernässung und Regeneration von Auwäldern und 
feuchten Eichenwäldern; 

• Schutz und Erhaltung von Streuobstwiesen; 

• Neubegründung von Eichenwäldern. 
 
Neuntöter (Lanius collurio) 

• Extensivierung der Grünlandnutzung, Förderung extensiver 
Weidewirtschaft; 

• Erhalt und Neuanlage größerer, kommunizierender 
Heckenstreifen im Kulturland aus standortgemäßen Arten sowie 
natürlicher Waldsäume; 

• Verbesserung des Nahrungsangebots: Schutz und Förderung 
reich strukturierter, artenreicher Feldfluren mit Feldrainen, 
Ruderal-, Staudenfluren und Brachen sowie Hecken und 
insbesondere offener und magerer Wiesen; 

• Reduzierung des Erholungsdruckes und Vermeidung von 
Störungen in den Bruthabitaten 
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Raufußkauz (Aegolius funereus) 

• Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, reich 
gegliederten störungsarmen Altholzbeständen sowie eines 
ausreichenden Netzes an Höhlenbäumen (insbesondere 
Altbuchen); 

• Vermeidung der Zerschneidung naturnaher Waldflächen; 

• Anlegung eines Bruthöhlenkatasters und Information der 
Forstverwaltung; 

• Schutz der Höhlenbäume (insbesondere Altbuchen) und 
Sicherung eines ausreichenden Netzes an Höhlenbäumen; bei 
Mangel an Höhlenbäumen auch Erhaltung von Starkbäumen 
mit Schwarzspecht-Höhlen; 

• In höhlenarmen Gebieten Einsatz von Nisthilfen mit 
Mardersicherung. 

 
Rotmilan (Milvus milvus) 

• Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Wälder und 
Waldinseln in einer vielfältig genutzten Kulturlandschaft; 

• Vermeidung der Intensivierung der Landwirtschaft; 

• Erhaltung und Schutz von Altholzbeständen und insbesondere 
der Horstbäume. Sicherung störungsfreier Phasen in Horstnähe 
während der Brutzeit (März - Juli); 

• Erhaltung einer vielfältig strukturierten Agrarlandschaft mit 
ausreichendem Grünlandanteil; 

• Entschärfung von gefährlichen Masttypen; 

• Begrenzung von Landschaftszerschneidungen in den Revieren 
(Straßen, Bahnlinien, Stromleitungen, Windkraftanlagen) inkl. 
Ausbau bzw. Neubau von Waldwegen; 

• Begrenzung von Grünlandumbruch und großflächiger 
Nutzungsänderung (Maisanbau); 

• Rücksichtnahme bei Forstarbeiten und Jagd innerhalb der 
Horstbereiche während der Brutzeit (01. März bis 31. Juli). 

 
Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

• Höhlenbäume längerfristig sichern und erhalten: Schutz der 
Höhlenbäume und Sicherung eines ausreichenden Netzes an 
Höhlenbäumen; bei Mangel an Höhlenbäumen auch Erhaltung 
schlagreifer Buchen und anderer Starkbäume mit 
Schwarzspechthöhlen; 

• Reduzierung der Walderschließung; 

• Verzicht auf Umwandlung von Laub- und Mischwäldern in 
Fichtenkulturen, Belassen von Totholz und Stubben in Wäldern; 
Sicherung einer natürlichen Dynamik auf Windwurf-, 
Kalamitäts- oder Waldbrandflächen; 

• Erhaltung und Schutz der Ameisenlebensräume (lichte 
Waldstrukturen, Lichtungen, Schneisen) 
 

Schwarzstorch (Ciconia nigra) 

• Schaffen eines Netzwerkes geeigneter Brut- und 
Nahrungsgebiete mit strengem Schutz vor Störungen und 
Verfolgung durch den Menschen; 

• Entschärfung von Stromleitungen (Erdverkabelung) sowie 
Isolation gefährlicher Masttypen; 

• Berücksichtigung von Schwarzstorchvorkommen bei der 
Planung von Windkraftanlagenstandorten; Einhalten von 
Abstandsflächen; 
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• Fernhaltung von Störungen im Horstumfeld (etwa 300 m) im 
Zeitraum von Anfang März bis Ende August, Regelungen für 
die Brennholzwerbung; 

• Erhaltung des Gebietscharakters und der Waldstruktur in 
unmittelbarer Horstnähe; 

• Erhalten von stehendem Totholz im direkten Horstumfeld als 
Ruheplatz; 

• Sperren von Waldwegen, die in unmittelbarer Nähe zu 
besetzten Horsten verlaufen, im Zeitraum von Anfang März bis 
Ende August; 

• Offenhaltung von Waldwiesen durch extensive Nutzung; 

• Gewässerschutz, keine Stacheldrähte (Viehweide) über 
Fließgewässern, Schaffung von Gewässerrandstreifen; 

• Rücksichtnahme der Jagdausübenden in 
Schwarzstorchrevieren, keine jagdlichen Einrichtungen in 
Horstnähe; 

• Öffentlichkeitsarbeit, Information; 

• Entwicklung eines landesweiten Horstbetreuernetzes; 

• Verbesserung der hydrologischen Situation und Erhöhung der 
Anzahl von Kleingewässern im Brutgebiet; 

• Verhinderung der Zunahme menschlicher Störungen in 
Brutrevieren (z. B. Freizeitnutzung, starke Frequentierung von 
Waldwegen in der Horstschutzzone). 

 
Wachtelkönig (Crex crex) 

• Erhalt und Schutz verbliebener oder Wiedervernässung bzw. 
Renaturierung ehemaliger Niedermoore, Feuchtwiesen und 
Flussniederungen (Auen); Aufschüttung von Drainagegräben; 
Wiederherstellung intakter, extensiv genutzter, ungedüngter 
(oder ausgemagerter) Feuchtgrünlandflächen. Aufgrund 
geringer Ortstreue der Art sind Schutzmaßnahmen nur in 
großem Maßstab sinnvoll; 

• Abstimmung von Mähterminen und kleinparzelliger Mahd 
(Ausweichflächen) sowie das Belassen von Randstreifen (sei 
es nur für kurze Zeit), Wahl des Mähgerätes (z. B. 
Balkenmäher); 

• Management und Vertragsnaturschutz; 

• Absicherung von Freileitungen; 

• Schaffung oder Erhalt von erhöhten Vegetationsstrukturen, die 
von den Vögeln bei ihrer Ankunft als Rufplätze genutzt werden 
können. 

 
Bekassine (Gallinago gallinago) 

• Erhalt und Schutz verbliebener oder Wiedervernässung bzw. 
Renaturierung ehemaliger Niedermoore, Feuchtwiesen, 
Feuchtweiden und Flussniederungen (Auen); Aufschüttung von 
Drainagegräben; Wiederherstellung intakter, extensiv genutzter, 
ungedüngter (oder ausgemagerter) Feuchtgrünlandflächen; 

• Reduzierung intensiv genutzter Wiesen, Abstimmung der 
Mähtermine und Förderung kleinparzelliger Mahd 
(Ausweichflächen) sowie das Belassen größerer Randstreifen 
(sei es nur für kurze Zeit) und Wahl des Mähgerätes; 

• Offenhaltung verbuschender Feucht- und Nassgrünländer, z. B. 
durch extensive Beweidung und lokale Wiedervernässung 

 
Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
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• Erhalt, Offenhaltung und Schutz verbliebener oder 
Wiedervernässung bzw. Renaturierung ehemaliger 
Niedermoore, Feuchtwiesen und Flussniederungen (Auen), 
Aufschüttung von Drainagegräben; Wiederherstellung intakter, 
extensiv genutzter, ungedüngter (oder ausgemagerter) 
Feuchtgrünlandflächen; 

• Förderung extensiver Grünlandnutzung, z. B. zeitweilige 
Beweidung mit Rindern; 

• Abstimmung der Mähtermine und kleinparzellige Mahd 
(Ausweichflächen) sowie Belassen größerer Randstreifen (sei 
es nur für kurze Zeit) und Wahl moderner Balkenmäher. 

 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

• Erhalt und Schutz verbliebener oder Wiedervernässung bzw. 
Renaturierung ehemaliger Niedermoore, Feuchtwiesen und 
Flussniederungen (Auen); Aufschüttung von Drainagegräben; 
Wiederherstellung intakter, extensiv genutzter, ungedüngter 
(oder ausgemagerter) Feuchtgrünlandflächen; 

• Förderung extensiver Grünlandnutzung, z. B. zeitweilige 
Beweidung mit Rindern; 

• Abstimmung der Mähtermine und kleinparzellige Mahd 
(Ausweichflächen) sowie das Belassen größerer Randstreifen 
(sei es nur für kurze Zeit) und Wahl des Mähgerätes (keine 
Saug- oder Kreiselmäher); 

• Offenhaltung verbuschender Feucht- und Nassgrünländer und 
lokale Wiedervernässung drainierter Flächen. 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Natura-2000 Gebiete 
(Auswahl) 

- FFH-DE-5212-303 „Nistertal und Kroppacher Schweiz“ 
- FFH-DE-5314-304 „Feuchtgebiete und Heiden des Hohen 

Westerwaldes“ 
- FFH-DE-5313-301 „Ackerflur bei Alpenrod“ 
- FFH-DE-5312-301 „Unterwesterwald bei Herschbach“ 
- FFH-DE-5412-401 „Westerwälder Seenplatte“ 
- FFH-DE-5413-301 „Westerwälder Kuppenland“ 
- FFH-DE-5214-401 „VSG Wälder und Wiesen bei Burbach und 

Neunkirchen“ 
 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 1.200 m, für Windenergiebereiche 
erweitert sich der Umkreis für Vogelschutzgebiete je nach Empfindlichkeit der einzelnen Arten auf bis zu 
3.000 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf Vogelarten nach Anhang I und Artikel 
4.2 der VSRL sowie weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. 
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Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten von Vogelarten ist der Radius der 10fachen Anlagenhöhe für 
Europäische Vogelschutzgebiete hinreichend43, um die maximalen Störfaktoren auf die Erhaltungsziele 
zu erfassen. Für besonders störanfällige Vogelarten, wird ein Radius von 3.000 m berücksichtigt. 

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des VS-Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

potenziell betroffene 
Vogelarten nach Anhang I und 
Artikel 4.2 
der VSRL sowie weitere 
wertgebende Arten 
nach Artikel 3 VSRL 
 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegungen 
kann es insbesondere zu Störungen der Brut- oder Schlafplätze 
folgender diesbezüglich sensibler Arten kommen bzw. zur Meidung 
oder zunehmender Gefährdung folgender Arten. 
 
10.02.BSAB.001 
Potenziell betroffene lärmsensible Brutvogelarten44: Rauhfußkauz,  
Haselhuhn, Raubwürger, Wachtelkönig, Grauspecht, Mittelspecht, 
Schwarzspecht, Bekassine 
Potenziell betroffene, eher auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten: Wespenbussard (Fluchtdistanz 200 m), 
Rotmilan:(Fluchtdistanz 300 m), Schwarzstorch (Fluchtdistanz 500 m) 
 

 
 
10.04.WEB.001 
(minimal 300 m Distanz zum EU-VSG) 
Potenziell betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche45: Schwarzstorch (10.000 m), Haselhuhn 
(1.000 m) 
 

 

43 Quelle: „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter 

Vogelarten“. Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW). 2015. 
44  GARNIEL & MIERWALD (2010): Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ 
45  Quelle: https://www.lb-naturschutz-

 nrw.de/fileadmin/redaktion/Fachthemen/energie_klimaschutz/Anlage_2_Windenergiesensible_Brutvogelarten_052017.pdf 

https://www.lb-naturschutz-/
https://www.lb-naturschutz-/
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Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des Natura-2000-
Gebietes. 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das Natura-2000-Gebiet hin geprüft. Sofern eine Festlegung 
ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine relevanten 
Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 10.02.BSAB.001 
 
Es handelt sich um eine großflächige Erweiterung eines bestehenden Rohstoffabbaus. Ein Großteil der 
Fläche ist mit Wald bestanden, kleinräumig sind kleinere Landwirtschaftsflächen vorhanden. Alle unter 
Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  
Der Untersuchungsraum reicht etwa 1 km in das Natura 2000 Gebiet hinein, wo sich Brut- oder 
Schlafplätze von störempfindlichen Vogelarten befinden könnten. Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Arten anderer Erhaltungsziele können damit ausgeschlossen werden. Entsprechend der SDE für das 
Schutzgebiet sind im betroffenen Gebietsteil insbesondere Vorkommen von Wiesenpieper, 
Braunkehlchen und Neuntöter wertgebend. Diese Arten sind nachfolgend Gegenstand der vertieften 
Prüfung. 
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Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes.. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A3.3 ggf. Veränderung der hydrologischen Verhältnisse 
Mögliche unmittelbare Auswirkungen auf die Avifauna sind nicht 
zu erwarten. Erheblichen Beeinträchtigungen können 
ausgeschlossen werden. 

- A3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen standörtlichen 
Funktionen  
Diese möglicherweise auf das direkte Umfeld wirkenden 
Veränderungen betreffen die Avifauna nicht. 
Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen 
und Fallenwirkung/Individuenverluste 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Für den Bereich der Festlegung sind zudem keine 
Austauschkorridore der hier betroffenen Arten bekannt, sodass 
eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. 

 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen 
Die notwendige Rodung von Bäumen, der Transport und die 
Freilegung des abzubauenden Gesteins verursachen Lärm und 
visuelle Störungen innerhalb des Natura-2000-Gebietes. Für 
lärmsensible und auf optische Störungen reagierende 
Brutvogelarten kann es in einem Bereich bis zu 500 m um die 
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Festlegung zu Beeinträchtigungen kommen. Die hier 
maßgeblich betroffenen o.g. Arten sind jedoch nicht in 
besonderem Maße lärmempfindlich bzw. bestehen im nahen 
Umfeld hinreichend besiedelbare Ausweichhabitate. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung wird nicht erwartet. 

- B6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 

- C3.5 Veränderung der Temperatur und sonstigen 
standörtlichen Funktionen sowie ggf. Veränderung der 
hydrologischen Verhältnisse 
Derartige Veränderungen der standörtlichen Verhältnisse 
haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Avifauna. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 

- C5 Lärm, Erschütterungen, Licht und sonstige visuelle 
Wirkungen. Siehe B5. 

- C6.6 Staub- und Schwebstoffe und sonstige Stoffeinträge 
Derartige Stoffeinträge haben keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Avifauna. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind auszuschließen. 

 
Festlegung 10.04.WEB.001 
 
Im Untersuchungsgebiet der geplanten Festlegung eines WEB befinden sich möglicherweise Brut-, 
Nahrungs- oder Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 
der VSRL oder weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Von besonderer Bedeutung sind die in 
der SDE für den betroffenen Teilbereich aufgeführten windkraftsensiblen Arten Schwarzstorch und 
Haselhuhn. Insbesondere für den Schwarzstorch fordern die Erhaltungsziele explizit die Einhaltung der 
Mindestabstandsempfehlung (3.000 m). 
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Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine besondere Gefährdung des 
Schwarzstorchs zu erwarten. Keine erhebliche 
Beeinträchtigung. 

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Die besondere Störanfälligkeit des Schwarzstorchs beruht 
weniger auf akustischen Reizen. Eine Empfindlichkeit ist jedoch 
für das Haselhuhn im Umfeld bis mindestens 500 m 
anzunehmen. Da der Minimalabstand lediglich 300 m beträgt 
und gemäß SDE der benachbarte Gebietsteil Lebensraum des 
Haselhuhnes ist, ist eine Lebensraumentwertung und damit 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele nicht 
auszuschließen. 

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen zu keinen nennenswerten Belastungen, es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Baubedingt kann es aufgrund des geringen Abstands zum 
Schutzgebiet von lediglich 300 m sowie in Verbindung mit der 
Bedeutung der angrenzenden Teilflächen für Haselhuhn 
und Schwarzstorch zu erheblichen Störungen kommen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen können nicht 
ausgeschlossen werden. 

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Der Anlagenbetrieb kann sich störend auf die Habitatqualität für 
die beiden vorkommenden, stark störungsempfindlichen Arten 
Schwarzstorch und Haselhuhn auswirken. Insbesondere für 
den Schwarzstorch ist festzustellen, dass der Mindestabstand 
nicht wie in den Erhaltungszielen ausdrücklich gefordert 
eingehalten, sondern sehr deutlich unterschritten wird. Es 
ist daher von erheblichen Beeinträchtigungen 
insbesondere für den Schwarzstorch auszugehen.  

• B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Auch diese Reize führen aufgrund der Entfernung zu keinen 
Belastungen, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
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Durch den Betrieb von WEA kann es zu Individuenverlusten 
durch Schlagtod kommen. Wenngleich die Kollisionsgefährdung 
des Schwarzstorchs ggü. des Störungsrisikos zurücktritt46, ist 
durch die Unterschreitung des Mindestabstands nicht sicher 
auszuschließen, dass sich auch hierdurch erhebliche 
Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit einem 
signifikant erhöhten Tötungsrisiko ergeben können.  

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Siehe B5.2. Erhebliche Beeinträchtigung nicht 
auszuschließen. 

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Siehe B5.1. Erhebliche Beeinträchtigung nicht 
auszuschließen. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt. 

Gesamteinschätzung Die Festlegungen sind hinreichend weit voneinander entfernt. Weitere 
mögliche kumulative Pläne und Projekte sind auf der regionalen Ebene 
nicht erkennbar.  

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des Europäischen 
Vogelschutzgebietes DE-5214-401 „VSG Wälder und Wiesen bei Burbach und 
Neunkirchen“ auf dieser Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Der Festlegungsvorschlag 10.04.WEB.001, mit dem eine erhebliche Gefährdung von 
WEA-empfindlichen Vogelarten, die gleichzeitig Erhaltungsziele des betroffenen VSG 
darstellen, einhergehen würde, ist nicht Gegenstand des Regionalplan-Entwurfes. Auf 
die Festlegung wurde zum Schutz des Vogelschutzgebiets verzichtet. 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch die weiteren Planinhalte des Regionalplans oder 
kumulative Wirkungen können hingegen im Betrachtungsmaßstab der Regionalplanung 
ausgeschlossen werden. Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser 
Prüfung ist auf nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene 
gleichwohl regelmäßig erforderlich.  

 
  

 

46  Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

(Auftraggeber) (2018): Untersuchung des Flugverhaltens von Schwarzstörchen in Abhängigkeit von der 

Witterung, der Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener WEA im Vogelschutzgebiet 

Vogelsberg 
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FFH-Vorprüfung für das Vogelschutzgebiet DE-5115-401 „Hauberge bei Haiger“ 
 

1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

Vorgesehene regional-
planerische Festlegung und 
Nr. 

10.07.WEB.008 II (1.200 m entfernt),  
10.08.WEB.005 (1.630 m entfernt), 
10.11.WEB.002 (830 m entfernt) 

Flächengröße ca. 470,5 ha, 
ca. 243,9 ha, 
ca. 139,3 ha 

Kreis/Kommune Siegen-Wittgenstein / Bad Laasphe, 
Siegen-Wittgenstein / Netphen, 
Siegen-Wittgenstein / Wilnsdorf 

Lage Westlich Fischelbach, 
Östlich Deuz, 
Östlich Wilgersdorf, Rudersdorf 

 
Bestandbeschreibung 
(Realnutzung) 

10.07.WEB.008 II: 
Das Plangebiet ist mit Ausnahme zweier Bachtäler, in denen 
kleinräumig auch Grünlandnutzung vorkommt, komplett bewaldet 
10.08.WEB.005: 
Das Plangebiet ist mit Ausnahme eines zentral querenden und 
grünlandgeprägten Bachtales vollständig bewaldet 
10.11.WEB.002: 
Das Plangebiet ist überwiegend bewaldet. Im Westen sowie kleinflächig 
auf zwei Lichtungen kommt Grünland vor. Im Süden quert eine 
Freileitungstrasse 
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1. Allgemeine Informationen zur Planungsabsicht 

2. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Festlegung(en) 

Regelmäßig relevante Wirkfaktoren bei der Umsetzung eines WEB47  

baubedingt B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
 Bauflächen, Baustraßen etc. 
B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

 

 

3. Beschreibung des FFH-Gebietes 

Name und Kennziffer des FFH 
- Gebietes 

DE-5115-401 „Hauberge bei Haiger“ 

 
Flächengröße 7686,59 ha 

Gebietsbeschreibung / 
Charakteristik 

 

Bedeutung für Natura 2000   

Erhaltungsziele / Schutzzweck 

Vogelarten nach Anhang I und 
Artikel 4.2 
der VSRL sowie weitere 
wertgebende Arten 
nach Artikel 3 VSRL 
 
 
Erhaltungszustand (EHZ) der 
Arten gem. 
Standarddatenbogen (SDB) 
bzw. Erhaltungszieldokument 
(EZD) 
(A) = hervorragend 
(B) = gut 
(C) = durchschnittlich 
oder beschränkt 

Brutvögel gem. Anhang I VSRL:  
Bestes Brutgebiet für Haselhuhn (B);  
eines der fünf besten Brutgebiete für Raufußkauz (B),  
Sperlingskauz (B),  
Wachtelkönig (B),  
Ziegenmelker (C) (nördlich vom Main).  
Eines der wichtigsten Gebiete für den Schwarzstorch (B) in Hessen. 
 
Arten nach Art. 4 (2) VSRL:  
Eines der fünf besten Brutgebiete für Braunkehlchen (C), 
Wiesenpieper (C),   
eines der wichtigsten Gebiete für Waldschnepfe (B),  
Raubwürger (B) in Hessen. 
 
Weiterhin: Neuntöter (B), Grauspecht (C), Schwarzspecht (C); 
Baumfalke, (B), Bekassine (C), Dohle (C), Gartenrotschwanz (B), 

 

47 In Anlehnung an BfN – FFH-VP-Info  

anlagebedingt A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und Versiegelung 
A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
A5.1 akustische Reize (Schall) 
A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 

betriebsbedingt C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
C5.2 akustische Reize (Schall) 
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(+) = nicht relevant bzw. 
derzeit fehlend 
 
 
(Prioritäre Arten = fett) 

Kolkrabe (B), Rotmilan (B), Wachtel (B), Heidelerche (C), Uhu (+), 
Eisvogel (+). 

Erhaltungsziele Erhaltungsziele der Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 
 
A104 Haselhuhn (Tetrastes bonasia) I/B  

- Erhaltung von lichten, strukturreichen Wäldern mit 
Pioniergehölzen  

- Erhaltung von Waldformen, deren Bewirtschaftung sich an 
traditionellen Waldbewirtschaftungsformen 
(Niederwaldbewirtschaftung, Haubergsbewirtschaftung) 
orientiert  

- Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und 
Nahrungshabitate, insbesondere in waldbaulich, jagdlich sowie 
für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen  

 
A223 Raufußkauz (Aegolius funereus) I/B  

- Erhaltung großer, strukturreicher und weitgehend 
unzerschnittener Nadel- und Nadelmischwälder in ihren 
verschiedenen Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholz, 
Höhlenbäumen und Höhlenbaumanwärtern, deckungsreichen 
Tagunterständen, Lichtungen und Schneisen  

 
A217 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) I/B  

- Erhaltung strukturreicher und weitgehend unzerschnittener 
Nadel- und Nadelmischwälder in ihren verschiedenen 
Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholz, Höhlenbäumen, 
deckungsreichen Tagunterständen, Lichtungen und Schneisen  

- Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern im Wald 
sowie von Mooren  

 
A257 Wiesenpieper (Anthus pratensis) Z/B/R  

- Erhaltung von Grünland mit einem für die Art günstigen 
Nährstoffhaushalt und Beibehaltung oder Wiedereinführung 
einer den Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden 
Bewirtschaftung 

- Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Brut-, Rast- 
und Nahrungshabitaten  

- Erhaltung von Grünland mit einem für die Art günstigen 
Nährstoffhaushalt und Beibehaltung oder Wiedereinführung 
einer den Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden 
Bewirtschaftung 

 
A122 Wachtelkönig (Crex crex) I/B/R  

- Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Brut- und 
Nahrungshabitaten  

- Erhaltung von Grünland mit einem für die Art günstigen 
Nährstoffhaushalt und Beibehaltung oder Wiedereinführung 
einer den Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden 
Bewirtschaftung 

- Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere 
in landwirtschaftlich genutzten Bereichen  

 
A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra) I/B/R  
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- Erhaltung großer, weitgehend unzerschnittener Waldgebiete mit 
einem hohen Anteil an alten Laubwald- oder 
Laubmischwaldbeständen mit Horstbäumen  

- Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere 
in forstwirtschaftlich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung 
genutzten Bereichen in der Brutzeit  

- Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art 
günstigen Nährstoffhaushalt  

- Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und 
Feuchtgebieten 

 
Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) I/B/R 

- Erhaltung großflächiger lichter Kieferbestände mit Altholz und 
ohne flächenhaften Unterstandmit Schattholzarten 

- Erhaltung von offenen Stellen im Wald sowie naturnahen, 
gestuften Waldrändern 

 
A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

- Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern mit Eichen und 
alten Buchenwäldern mit Alt- und Totholz sowie Horst- und 
Höhlenbäumen 

- Erhaltung von starkholzreichen Hartholzauwäldern und 
Laubwäldern mit Mittelwaldstrukturen 

- Erhaltung von Streuobstwiesen im näheren Umfeld 
 
A236 Schwarzspecht  (Dryocopus martius) 

- Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in 
verschiedenen Entwicklungsphasen mit Alt- und 
Totholzanwärtern, Totholz und Höhlenbäumen 

- Erhaltung von Ameisenlebensräumen im Wald mit Lichtungen, 
lichten Waldstrukturen und Schneisen 

 
A338 Rotmilan (Milvus milvus) 

- Erhaltung von naturnahen strukturreichen Laub- und 
Laubmischwaldbeständen mit Altholz und Totholz 

- Erhaltung von Horstbäumen und einem geeigneten Horstumfeld 
insbesondere an Waldrändern, einschließlich eines während 
der Fortpflanzungszeit störungsarmen Umfeldes 

- Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder 
Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht 
werdenden Bewirtschaftung 

- Erhaltung einer weiträumig offenen Agrarlandschaft mit ihren 
naturnahen Elementen wie Hecken, Feldgehölzen, 
Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, Brachen und 
Graswegen 

- Erhaltung des Grünlandes im Umfeld der Brutplätze 
 
A338 Neuntöter  (Lanius collurio) 

- Erhaltung einer strukturreichen Agrarlandschaft mit Hecken, 
Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, 
Brachen und Graswegen 

- Erhaltung von Grünlandhabitaten sowie von großflächigen 
Magerrasenflächen mit einem für die Art günstigen 
Nährstoffhaushalt und einer die Nährstoffarmut begünstigenden 
Bewirtschaftung 
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- Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und Brachflächen mit 
eingestreuten alten Obstbäumen, Sträuchern und 
Gebüschgruppen 

- Erhaltung von naturnahen, gestuften Wald- und 
Waldinnenrändern 

 
A234 Grauspecht (Picus canus) 

- Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in 
verschiedenen Entwicklungsphasen mit Alt- und 
Totholzanwärtern, stehendem und liegendem Totholz und 
Höhlenbäumen im Rahmen einer natürlichen Dynamik 

- Erhaltung von strukturreichen, gestuften Waldaußen- und 
Waldinnenrändern sowie von offenen Lichtungen und Blößen 
im Rahmen einer natürlichen Dynamik 

 
Erhaltungsziele der Arten nach Artikel 4, Absatz 2 der Vogelschutz-
Richtlinie 
 
Dohle (Corvus monedula)  

- Erhaltung von strukturreichen Laubwald- und 
Laubmischwäldern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen 
mit Horst- und Höhlenbäumen und Alt- und Totholzanwärtern 

- Erhaltung einer strukturreichen Agrarlandschaft mit Hecken, 
Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, 
Brachen, Graswegen und weiteren kleinräumigen 
Strukturelementen der Kulturlandschaft 

 
Wachtel (Coturnix coturnix) 

- Erhaltung von strukturreichen Laubwald- und 
Laubmischwäldern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen 
mit Horst- und Höhlenbäumen und Alt- und Totholzanwärtern 

- Erhaltung einer strukturreichen Agrarlandschaft mit Hecken, 
Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, 
Brachen, Graswegen und weiteren kleinräumigen 
Strukturelementen der Kulturlandschaft 

 
Baumfalke ( Falco subbuteo ) 

- Erhaltung strukturreicher Waldbestände mit Altholz, Totholz 
sowie Pioniergehölzen 

- Erhaltung strukturreicher, großlibellenreicher Gewässer und 
Feuchtgebiete in der Nähe der Bruthabitate 

- Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate 
 
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

- Erhaltung strukturreicher Waldbestände mit Altholz, Totholz 
sowie Pioniergehölzen 

- Erhaltung strukturreicher, großlibellenreicher Gewässer und 
Feuchtgebiete in der Nähe der Bruthabitate 

- Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate 
 
A340 (=A653) Raubwürger (Lanius excubitor) I/B/R 

- Erhaltung von naturnahen, gestuften Waldrändern 
- Erhaltung großflächiger, nährstoffarmer Grünlandhabitate und 

Magerrasenflächen, deren Bewirtschaftung sich an 
traditionellen Nutzungsformen orientiert 

- Erhaltung einer strukturreichen, kleinparzelligen Agarlandschaft 
mit naturnahen Elementen 
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- wie Hecken, Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, 
Ackersäumen, Brachen und Graswegen 

- Erhaltung von trockenen Ödland-, Heide- und Brachflächen mit 
den eingestreuten alten Obstbäumen, Sträuchern und 
Gebüschgruppen  
 

A275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) Z/B/R  
- Erhaltung großräumiger, strukturreicher Grünlandhabitate durch 

Beibehaltung oder Wiedereinführung einer artgerechten 
Bewirtschaftung  

- Erhaltung strukturierter Brut- und Nahrungshabitate mit Wiesen, 
Weiden, Brachen, ruderalisiertem Grünland sowie mit Gräben, 
Wegen und Ansitzwarten (Zaunpfähle, Hochstauden)  

 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola)  

- Erhaltung von strukturreichen Laub- und 
Laubmischwaldbeständen in ihren verschiedenen 
Entwicklungsphasen  

- Erhaltung von nassen, quellreichen Stellen im Wald 
 

Gebietsmanagement 

Ein Gebietsmanagementplan ist nicht bekannt. 

Funktionale Beziehung zur Umgebung und zu anderen Natura-2000-Gebieten 

Naturschutzgebiete - / 

Natura-2000 Gebiete - FFH-DE-5015-301 „Rothaarkamm und Wiesentäler“ 
- FFH-DE-5115-301 „Gernsdorfer Weidekämpe“ 
- FFH-DE-5115-303 „Dietzhölztal bei Rittershausen“ 
- FFH-DE-5115-302 „Dillquellgebiet bei Offdilln“ 
- FFH-DE-5116-302 „Extensivgrünland um Mandeln“ 
- FFH- DE-5116-308 „Borstgrasrasen nördlich Simmersbach“ 
- FFH-DE-5116-304 „Grünland um den Weis-Berg bei 

Eiershausen“ 

4. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird auf der Grundlage der maximal denkbaren Reichweite von Wirkfaktoren 
der geprüften Festlegungen vor dem Hintergrund der Empfindlichkeit der vorliegenden Erhaltungsziele 
definiert. Er umfasst im Regelfall in Anlehnung an die VV-Artenschutz 1.200 m, für Windenergiebereiche 
erweitert sich der Umkreis für Vogelschutzgebiete je nach Empfindlichkeit der einzelnen Arten auf bis zu 
3.000 m. 

Vorliegend beziehen sich die Erhaltungsziele ausschließlich auf Vogelarten nach Anhang I und Artikel 
4.2 der VSRL sowie weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. 
Im Hinblick auf pot. Betroffenheiten von Vogelarten ist der Radius der 10fachen Anlagenhöhe für 
Europäische Vogelschutzgebiete hinreichend48, um die maximalen Störfaktoren auf die Erhaltungsziele 
zu erfassen.  

5. Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des VS-Gebietes innerhalb des 
Untersuchungsraumes 

 

48  Quelle: „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie 

Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“. Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW). 2015. 
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potenziell betroffene 
Vogelarten nach Anhang I und 
Artikel 4.2 
der VSRL sowie weitere 
wertgebende Arten 
nach Artikel 3 VSRL 
 

Die vorgesehene, im Zuge der Umweltprüfung bereits optimierte, 
regionalplanerische Festlegung befindet sich innerhalb des 
Untersuchungsraumes. Im Umfeld der Festlegung kann es zu 
Störungen der Brut- oder Schlafplätze folgender WEA-sensibler Arten 
kommen - bezogen auf die Mindestabstandsempfehlungen 
(Ausschlussbereich)49 
 
10.07.WEB.008 II 
(minimal 270 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Baumfalke (3.000 m), Haselhuhn (1.000 
m), Heidelerche (500 m), Raubwürger (1.000 m), Rotmilan (4.000 m), 
Schwarzstorch (10.000 m), Wachtel (500 m), Wachtelkönig (500 m), 
Waldschnepfe (500 m), Ziegenmelker (500 m) 
 

 
 
10.08.WEB.005  
(minimal 1.630 m vom EU-VSG entfernt), 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Baumfalke (3.000 m), Rotmilan (4.000 m), 
Schwarzstorch (10.000m) 
 

 

49  Quelle: https://www.lb-naturschutz-

nrw.de/fileadmin/redaktion/Fachthemen/energie_klimaschutz/Anlage_2_Windenergiesensible_Brutvogelarten_0

52017.pdf 
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10.11.WEB.002  
(minimal 830 m vom EU-VSG entfernt) 
Betroffene WEA-sensible Brutvogelarten und ihre jeweiligen 
artspezifischen Prüfbereiche: Haselhuhn (1.000 m), Raubwürger (1.000 
m), Baumfalke (3.000 m), Rotmilan (4.000 m), Schwarzstorch (10.000 
m) 
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Alle weiteren im Standarddatenbogen und im Erhaltungszieldokument 
aufgeführten Vogelarten weisen keine Empfindlichkeit gegenüber WEA 
auf und/oder befinden sich außerhalb des möglicherweise betroffenen 
Umfeldes der geplanten Festlegungen. 
 

Relevante Wirkfaktoren und Beurteilung der Erheblichkeit der LRT einschließlich deren 
charakteristischen Arten und der Anhang-II-Arten 

Die vorgesehenen regionalplanerischen Festlegungen liegen vollständig außerhalb des Natura-2000-
Gebietes. 
Nachfolgend werden die unter Punkt 2 definierten Wirkfaktoren festlegungsbezogen auf eine Auslösung 
pot. erheblicher Beeinträchtigungen für das Natura-2000-Gebiet hin geprüft. Sofern eine zu prüfende 
Festlegung ausschließlich den Bestand sichert oder sich innerhalb des Untersuchungsraumes keine 
relevanten Erhaltungsziele befinden und somit durch die Festlegung insbesondere keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erfolgt hier lediglich ein entsprechender Hinweis und eine 
verkürzte Prüfung. 

 
Festlegung 10.07.WEB.008 II 
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks innerhalb von Wald an der Landesgrenze 
zu Hessen. Die Festlegungsfläche wurde im Zuge der Umweltprüfung im Westen bereits erheblich 
verkleinert, um die Vereinbarkeit mit den Zielen des VSG sicherzustellen. 
Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder Aufenthaltsplätze von 
potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder weitere wertgebende 
Arten nach Artikel 3 VSRL. Der Radius der 10fachen Anlagenhöhe von WEA wird unterschritten, somit 
ist eine Betroffenheit festzustellen. Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich 
zu prüfen.  

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
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 Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Vogelarten zu 
erwarten. Keine erhebliche Beeinträchtigung.  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Bei besonders störanfälligen Arten können die akustischen 
Reize im Nahbereich der Anlagen bis max. 1.000 m Entfernung 
zu einem Meideverhalten führen. Vorliegend wird die 
Abstandsempfehlung von 1.200 m durchgehend eingehalten, 
sodass eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen 
werden kann.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Diesbezügliche Wirkungen von der Anlage selbst auf die 
Avifauna sind nicht zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen 
können ausgeschlossen werden. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diesbezügliche Wirkungen von der Anlage selbst auf die 
Avifauna sind nicht zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen 
können ausgeschlossen werden. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Die notwendige Rodung von Bäumen, der Transport und die 
Errichtung von WEA verursachen Lärm, was zu Meideverhalten 
der störungsempfindlichen Vogelarten führt. Bei besonders 
störanfälligen Arten können diese Reize im Nahbereich der 
Anlagen bis max. 1.000 m Entfernung zu einem Meideverhalten 
führen. Vorliegend wird die Abstandsempfehlung von 1.200 m 
durchgehend eingehalten, sodass eine erhebliche 
Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der eingehaltenen Abstandsempfehlung von 1.200 m 
können erhebliche Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb 
auch für störungsempfindliche Arten wie den Schwarzstorch 
ausgeschlossen werden. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen zu keinen nennenswerten Belastungen, es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Aufgrund der eingehaltenen Abstandsempfehlung von 1.200 m 
kann auch für kollisionsgefährdete Arten ein signifikant 
erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen werden. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Bei besonders störanfälligen Arten können diese Reize im 
Nahbereich der Anlagen bis max. 1.000 m Entfernung zu einem 
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Meideverhalten führen. Vorliegend wird die 
Abstandsempfehlung von 1.200 m durchgehend eingehalten, 
sodass eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen 
werden kann.  

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der eingehaltenen Abstandsempfehlung von 1.200 m 
können erhebliche Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb 
auch für störungsempfindliche Arten wie den Schwarzstorch 
ausgeschlossen werden. 

 
Festlegung 10.08.WEB.005  
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks innerhalb von Wald an der Landesgrenze 
zu Hessen. Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder 
Aufenthaltsplätze von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder 
weitere wertgebende Arten nach Artikel 3 VSRL. Die Abstandsempfehlung von 1.200 m der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten wird eingehalten. 
Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Vogelarten zu 
erwarten. Keine erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund des deutlich eingehaltenen Mindestabstands von 
1.200 m zum VSG sind erhebliche Beeinträchtigungen 
auszuschließen.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen zu keinen nennenswerten Belastungen, es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Eine besondere Empfindlichkeit gegenüber dem durch die 
Entfernung gedämpften Schall ist bei den zu prüfenden Arten 
nicht bekannt, Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der eingehaltenen Abstandsempfehlung von 1.200 m 
können erhebliche Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb 
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auch für störungsempfindliche Arten wie den Schwarzstorch 
ausgeschlossen werden. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen innerhalb des Waldes zu keinen 
nennenswerten Belastungen, es sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Aufgrund der eingehaltenen Abstandsempfehlung von 1.200 m 
kann auch für kollisionsgefährdete Arten ein signifikant 
erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen werden. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Bei besonders störanfälligen Arten können diese Reize im 
Nahbereich der Anlagen bis max. 1.000 m Entfernung zu einem 
Meideverhalten führen. Vorliegend wird die 
Abstandsempfehlung von 1.200 m durchgehend deutlich 
eingehalten, sodass eine erhebliche Beeinträchtigung 
ausgeschlossen werden kann.  

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Der Dauerschall durch den Betrieb von WEA wird durch die 
Entfernung, die Topografie und die schalldämpfende Wirkung 
des Waldes vermindert. Zudem ist die Entfernung mit 1.600 m 
ausreichend groß um erhebliche Beeinträchtigungen sicher 
auszuschließen. 

 
Festlegung 10.11.WEB.002  
 
Es handelt sich um eine mögliche Neuanlage eines Windparks innerhalb von Wald an der Landesgrenze 
zu Hessen. An der östlichen Grenze des vorgesehenen WEB sind drei WEA auf hessischer Seite in 
Betrieb. Im Untersuchungsgebiet befinden sich möglicherweise Brut-, Nahrungs- oder Aufenthaltsplätze 
von potenziell betroffenen Vogelarten nach Anhang I und Artikel 4.2 der VSRL oder weitere wertgebende 
Arten nach Artikel 3 VSRL. Die Abstandsempfehlung von 1.200 m der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten wird unterschritten, somit ist eine Betroffenheit festzustellen. 
Alle unter Punkt 2 aufgeführten pot. Wirkfaktoren sind vollumfänglich zu prüfen.  

Anlagebedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- A1 direkter Flächenentzug infolge Überbauung und 
Versiegelung 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- A2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe A1. Keine Beeinträchtigungen. 

- A4 anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Diesbezüglich ist keine Gefährdung der Vogelarten zu 
erwarten. Keine erhebliche Beeinträchtigung.,  

- A5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastung durch die vorhandenen WEA sind. 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.  

- A5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Von der Anlage selbst gehen keine nennenswerten 
Belastungen aus, es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten. 

- A5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt). 
Diese Reize führen zu keinen nennenswerten Belastungen, es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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Bau- und betriebsbedingte 
Beeinträchtigungen 
 

- B1 direkter Flächenentzug infolge der Errichtung von 
Bauflächen, Baustraßen etc. 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Eine Flächeninanspruchnahme ist ausgeschlossen, sodass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- B2 Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung/Morphologie 
Die Festlegung befindet sich außerhalb des Schutzgebietes. 
Diesbezüglich siehe B1. Keine Beeinträchtigungen. 

- B5.1 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der besonderen Qualität von baubedingtem Schall 
spielt die Vorbelastung durch die vorhandenen WEA eine 
untergeordnete Rolle. Für die besonders störanfälligen Arten 
Haselhuhn und Schwarzstorch sind bei Vorkommen im Bereich 
nordöstlich der Festlegungsfläche aufgrund der vgflw. Geringen 
Entfernung von rd. 800 m erhebliche Beeinträchtigungen nicht 
grundsätzlich auszuschließen. Allerdings sind in diesem Teil 
des VSG bislang keine Brutvorkommen der genannten Arten 
bekannt und kann im Genehmigungsverfahren bei auftretenden 
Konflikten durch Bauzeitenregelung etc. sichergestellt werden, 
dass eine erhebliche Beeinträchtigung nicht eintritt.  

- B5.2 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Optische Reize sind aufgrund des Schutzes durch die 
Bewaldung sowie bei der gegebenen Entfernung nicht in 
erheblich beeinträchtigendem Umfang zu erwarten. 

- B5.5 mechanische Einwirkung (Wellenschlag, Tritt) 
Diese Reize führen innerhalb des Waldes zu keinen 
nennenswerten Belastungen, es sich keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten 

- C4 betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 
Für den Schwarzstorch besteht abseits von Hauptflugrouten 
keine besondere Gefährdung. Hauptflugrouten sind vorliegend 
weder bekannt, noch aus den Habitatstrukturen im Umfeld der 
Festlegungsfläche herleitbar. 
Die Gefahr für den durch einen Schlagtod gefährdeten 
Baumfalken, für den Brutnachweise im Umfeld bestehe, ist 
gering, da der Mindestabstand von 500 m zu einem möglichen 
Brutplatz eingehalten wird. Für den Rotmilan wird der 
empfohlene Mindestabstand von 1.500 m zu einem möglichen 
Brutplatz zwar unterschritten, aber da der Rotmilan im 
Offenland jagt, ist er durch ein WEB innerhalb von Wald nicht 
gefährdet. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu 
erwarten. 

- C5.1 optische Reizauslöser/Bewegung (ohne Licht) 
Aufgrund der Vorbelastung durch die vorhandenen WEA führen 
optische Reizauslöser kaum zu zusätzlichen Störungen. Es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

- C5.2 akustische Reize (Schall) 
Aufgrund der Vorbelastung durch die bestehenden WEA sind 
zusätzliche Schallbelastungen nicht zu erwarten, so dass 
erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen sind. 

Kumulative Pläne und Projekte 

Weitere 
bestehende/genehmigte Pläne 
oder Projekte 

Neben den Festlegungen des Regionalplans keine bekannt 
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Gesamteinschätzung Für die vorgesehenen WEBs wurde festgestellt, dass die Planungen 
nicht zu relevanten Beeinträchtigungen führen. Eine Kumulation mit 
anderen Projekten und deren Wirkungen ist daher ebenfalls 
ausgeschlossen. 

GESAMTERGEBNIS: 
 
Es können erhebliche Beeinträchtigungen der ─ für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck ─ maßgeblichen Bestandteile des Europäischen 
Vogelschutzgebietes DE-5115-401 „Hauberge bei Haiger“ auf dieser 
Planungsebene ausgeschlossen werden. 
 
Eine ebenengerechte Überprüfung der Ergebnisse dieser Prüfung ist auf 
nachfolgender, konkretisierender Planungs-/Genehmigungsebene gleichwohl 
regelmäßig erforderlich.  

 
 

 


